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B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG H

Zusammenfassung und Bemerkungen

Die im Jahr 2000 eingefihrte Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschéaftigung ' fordert alle Mitglied-
staaten zum Schutz gegen Diskriminierung aufgrund der Religion und Weltanschauung in Beschaftigung, Beruf
und Ausbildung auf. Dieser Bericht bietet einen Uberblick tiber die Bestimmungen zu Religion und Weltanschau-
ung und untersucht den Ansatz, den die Mitgliedstaaten bei deren Durchfiihrung verfolgen. Dartber hinaus wirft
der Bericht auch einige problematische Rechtsfragen auf, die sich wahrscheinlich ergeben werden, und untersucht
den eigentlichen Umfang des Schutzes gegen Diskriminierung aufgrund der Religion und der Weltanschauung.
Die Komplexitat dieser Frage ergibt sich aus der Tatsache, dass sich Europa zwar fiir die Unterstiitzung der Religi-
onsfreiheit einsetzt, sich aber auch gleichermafien fir Gleichstellung und andere Grundfreiheiten einsetzt. Biswei-
len ergdnzen sich diese Rechte gegenseitig, wenn der Schutz vor Diskriminierung den vollstandigen Genuss von
Religionsfreiheit ermoglicht; andererseits geraten diese Rechte in ein Spannungsverhaltnis, wenn religiose Grup-
pen das Recht auf Gleichbehandlung oder die Rechte von Menschen auerhalb der religidsen Gruppe nicht aner-
kennen.

Die Richtlinie bietet Schutz vor unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung, Beldstigung und Repressalien
(Viktimisierung) aufgrund von Religion oder Weltanschauung. Die Bestimmungen lauten dhnlich fur die verschie-
denen Diskriminierungsgriinde wie zum Beispiel fur die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung
oder des Geschlechts. Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund ihrer Religion oder
Weltanschauung eine weniger glinstige Behandlung erfahrt. Sie ist nicht gerechtfertigt, auBer wenn begriindet
werden kann, dass es sich um eine wesentliche berufliche Anforderung handelt, und diese Anforderung ange-
messen ist. Mittelbare Diskriminierung entsteht dann, wenn durch eine scheinbar neutrale Anforderung Personen
einer bestimmten Religion oder Weltanschauung im Vergleich zu anderen Personen einen bestimmten Nachteil
erfahren wirden. Sie kann gerechtfertigt sein, wenn ein rechtmaRiges Ziel fur die Anforderung vorliegt, und die
Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, sind angemessen und erforderlich. Welche Faktoren, die entweder eine mittel-
bare religitse Diskriminierung oder das Auferlegen einer wesentlichen beruflichen Anforderung auf der Grund-
lage von Religion oder Weltanschauung rechtfertigen, kiinftig von den Gerichten akzeptiert werden, ist noch
nicht klar. Man kann vermuten, dass ein Spannungsverhéltnis entstehen kdnnte zwischen einem angemessenen
Schutz der Religionsfreiheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern einerseits und einem sinnvollen Umgang mit
den verschiedenen Diskriminierungsgriinden innerhalb der europdischen Rechtsvorschriften, insbesondere zwi-
schen der Geschlechterdiskriminierung und der Diskriminierung aufgrund von Religion und Weltanschauung
andererseits.

Es ist fragwiirdig, ob die Bestimmungen zur mittelbaren Diskriminierung Arbeitgebern eine Pflicht auferlegen, die
vergleichbar ist mit der Verpflichtung zum Treffen von angemessenen Vorkehrungen fiir die Beduirfnisse religioser
Mitarbeiter. Wie weit eine solche Verpflichtung gehen soll, hangt ab von der Reichweite der Rechtfertigungs-
grinde, die in Féllen von mittelbarer Diskriminierung verfligbar sind. Bei der Auslegung der Begriindung im Sinne
der Richtlinie werden die Gerichte in solchen Féllen entscheiden missen, ob sie bei der mittelbaren religiésen Dis-
kriminierung ein dhnlich hohes MaB an Schutz verlangen sollen wie flr die Geschlechtsdiskriminierung. Wenn sie
dies tun wollen, heilt das, dass sie Arbeitgebern eine relativ schwierige Pflicht zum Treffen von Vorkehrungen im
Zusammenhang mit dem Praktizieren einer Religion auferlegen. Dies kann zusatzliche Probleme verursachen im
Hinblick auf die Schaffung von Gleichheit zwischen Arbeitnehmern verschiedener Religionen sowie im Hinblick auf
das Erlangen eines angemessenen Gleichgewichts zwischen den Interessen von religiésen und nichtreligiosen
Menschen.

Eine erste Frage, die sich gemaf der Richtlinie stellt, ist, wie Religion oder Weltanschauung grundsatzlich definiert
werden sollen.Wie in den meisten internationalen Dokumenten, die sich mit auf Religion und Weltanschauung beru-
henden Rechten befassen, werden die Begriffe in der Richtlinie selbst auch nicht definiert. Auch wenn diese Begriffe
nicht definiert sind, ist es doch wahrscheinlich, dass die Gerichte die Erfahrung des Europaischen Gerichtshofs fiir
Menschenrechte, der einige Entscheidungen zu diesen Themen getroffen hat, sowie die Erfahrung mehrerer Mit-
gliedstaaten, die Religion und Weltanschauung fiir andere Zwecke im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts defi-
niert haben, nutzen werden. Ein Vorteil des Fehlens einer formalen Definition ist, dass sich der Begriff anpassen und
neuere Entwicklungen in unserem Verstdandnis von Religion und Weltanschauung reflektieren kann. Ein entspre-
chender Nachteil ist dabei jedoch, dass die fehlende Begriffsdefinition zu Inkoharenz im Umgang mit diesen Fragen
fuhren kann. Beispielsweise ist Scientology in einigen Mitgliedstaaten anerkannt, in anderen wiederum nicht. Was
die Definition von ,Weltanschauung” anbelangt, so ist der Begriff ebenfalls ungenau. Es ist jedoch wahrscheinlich,
dass geschitzte Weltanschauungen tiber ein bestimmtes Mal3 an Aussagekraft, Ernsthaftigkeit, Zusammenhalt und

1

2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmen:s fiir die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschaftigung und Beruf, ABI.L 303
vom 2.12.2000, S. 16 (die Richtlinie).
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B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Bedeutung verfiigen miissen 2 Dariiber hinaus gibt es keinen einheitlichen Umgang mit politischen Uberzeugun-
gen, die zwar in einigen Mitgliedstaaten, aber nicht in allen, geschiitzt sind.

Weitere Schwierigkeiten kdnnen sich aus dem komplexen Verhéltnis zwischen Religion, Rasse und ethnischer Zugeho-
rigkeit ergeben. Innerhalb der Richtlinien wird eine klare Unterscheidung gemacht zwischen Religion, ethnischer Her-
kunft und Rasse, wobei die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse eine gro3ere Reichweite hat
als die Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschaftigung, nach der Religion geschuitzt ist. Noch ist die
Grenze zwischen Rasse und ethnischer Zugehorigkeit einerseits und Religion andererseits nicht immer klar: Ethnische
Zugehorigkeit wird manchmal so definiert, dass sie die religiose Identitat eines Menschen mit umfasst; religiose Grup-
pen kénnen Uberwiegend einer bestimmten Rassengruppe angehoren; und einige Religionen kdnnen kulturelle Prak-
tiken oder Rituale umfassen, die normalerweise so verstanden werden, dass sie mit einer bestimmten ethnischen
Identitdt verbunden sind. Da die Grenzen zwischen ethnischer Zugehdorigkeit und Religion manchmal verwischt wer-
den kdnnen, kann die Hierarchie beim Schutz zwischen den beiden Diskriminierungsgriinden Schwierigkeiten verur-
sachen, wenn das Ziel der Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschdftigung darin besteht, die
Diskriminierung zwischen Menschen verschiedener Religionen zu beenden.

Weitere rechtliche Probleme kénnen entstehen hinsichtlich der Notwendigkeit der Beibehaltung der Autonomie fir
religise Organisationen, bei Themen im Zusammenhang mit dem Tragen von religiésen Symbolen oder religioser Klei-
dung am Arbeitsplatz und bei Konflikten zwischen Religionsfreiheit und anderen Menschenrechten wie zum Beispiel
dem Schutz der Privatsphare, der Gleichstellung der Geschlechter und sexuelle Orientierung. Dass zwischen den einzel-
nen Grundrechten Spannungen existieren, ist gemeinhin bekannt: Diese Konflikte und Spannungen werden innerhalb
der Menschenrechtsvorschriften behandelt, indem es bei Rechten Ausnahmeregelungen gibt, um ein rechtmaBiges
Ziel wie zum Beispiel den Schutz der Rechte von anderen zu erreichen, sofern dies erforderlich und angemessen ist.Im
Rahmen des nicht absoluten Charakters vieler Menschenrechte ist implizit enthalten, dass konkurrierende Rechte aus-
geglichen und in irgendeiner Art von Gleichgewicht gehalten werden.

Der Mechanismus innerhalb der Richtlinie zum Erreichen eines Gleichgewichts zwischen kontroversen Rechten erfolgt
Uber die Ausnahmen fir echte berufliche Anforderungen und das Kriterium, dass indirekt diskriminierende Regeln
begriindet werden miissen. Diese Mechanismen ermdglichen, dass Ausnahmen zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz
der Uberpriifung von Gerichten unterliegen miissen, um zu gewiahrleisten, dass sie objektiv und verniinftig sind. Die
Gerichte mussen ein Gleichgewicht finden zwischen dem Schutz der Religionsfreiheit und der Achtung der Rechte
anderer Menschen. Hierfirr werden sie die VerhaltnismaBigkeit der Ausnahmen zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz
bewerten missen hinsichtlich der Notwendigkeit, Gleichbehandlung zu férdern, Religionsfreiheit und andere Men-
schenrechte zu schiitzen wie zum Beispiel das Recht auf Privatsphéare und die Meinungsfreiheit. Bei der Bewertung der
VerhaltnismaBigkeit sollten auch die Gleichbehandlungsinteressen von Nutzern von Dienstleistungen, die Religions-
freiheit aller Mitarbeiter und das Recht auf Freiheit von der Religion fiir Kunden und Kollegen sowie ein Interesse an
politischer oder religioser Neutralitat fir den Arbeitgeber beriicksichtigt werden.Wo das Gleichgewicht liegt, kann teil-
weise vom Status des Arbeitgebers abhdangen (zum Beispiel, ob mit ihm eine religidse Gesinnung verbunden ist, oder
ob er dem o&ffentlichen oder privaten Sektor angehdrt), und ob er ein Monopol fiir das Angebot bestimmter Beschafti-
gungsarten hat.

Tatsdchlich erfordert die Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschaftigung Entschlossenheit im Kontext
vieler hoch umstrittener und sensibler Konflikte, die bei konkurrierenden Rechten auf religiése Gleichheit und auf
Gleichbehandlung auch aufgrund des Geschlechtes und der sexuellen Orientierung entstehen kénnen. Die Entschlos-
senheit, die die Richtlinie nahelegt, soll eine geeignete Verfahrensgrundlage fiir die Abwagung zwischen konkurrieren-
den Argumenten bieten. Wie das deutsche Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, besteht das Ziel beim Abwéagen
von solchen komplexen konkurrierenden Rechten darin, zu einer,praktischen Konkordanz” zu gelangen *. Gemeint ist
damit die Anerkennung, dass Rechte zwar nicht miteinander vereinbar sind, jedoch ein Modus vivendi gefunden wer-
den muss.Wenn dies erreicht werden soll, miissen die Gerichte einen Ansatz verfolgen, der sich an den jeweiligen Tat-
sachen und an der Kultur orientiert. Ein Nachteil dieses faktengestiitzten Ansatzes ist, dass es in den einzelnen Fallen
schwierig ist, das Ergebnis vorauszusehen, da viele Interessen gegeneinander abgewogen werden miissen. Der Vor-
teil eines solchen Ansatzes ist jedoch, dass es hinsichtlich klarer Verfahrensgarantien fiir Kohdrenz sorgt, die gewahr-
leistet, dass Einschréankungen von Religionsfreiheit und Ausnahmen beim Grundsatz der Nichtdiskriminierung nur
nach reiflicher Abwéagung der verschiedenen Interessen im kulturellen und politischen Kontext des jeweiligen Mit-
gliedstaates zuldssig sind. Es kann sein, dass die Aufgabe der Richtlinie und derjenigen, die diese auslegen, nicht so
sehr darin besteht,genau zu bestimmen, wo das Gleichgewicht zwischen den Rechten von Arbeitnehmern auf Gleich-
behandlung und den Rechten religiéser Gruppen auf Religionsfreiheit und Autonomie liegt. Vielmehr besteht ihre
Aufgabe darin, klare Verfahrensgarantien festzulegen, um sicherzustellen, dass in der Gleichung der VerhaltnismaBig-
keit die richtigen Fragen bertcksichtigt werden.

2 Gemal der EGMR-Entscheidung X, Y und Z vs. Vereinigtes Kénigreich (1982) 31 D&R 50, und Campbell und Cosans vs. Vereinigtes Kénigreich (1982)

4 EHRR 293.
3 Das deutsche Kruzifix-Urteil, BVerfGE 93, 1, 1 BvR 1087/91.
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B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG H

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschaftigung fordert alle Mitgliedstaaten zum Schutz vor Dis-
kriminierung aufgrund der Religion und Weltanschauung in Beschéftigung, Beruf und Ausbildung auf. Dieser
Bericht méchte einen Uberblick liefern tiber die Bestimmungen zu Religion und Weltanschauung und soll den
Ansatz untersuchen, den die Mitgliedstaaten bei deren Durchfiihrung verfolgen. Der Bericht zeigt einige der pro-
blematischen Rechtsfragen auf und erértert sie anhand von ausgewdhlten Beispielen aus der Rechtsprechung und
den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. Er macht einige Vorschldge, wie Probleme so geldst werden konnen,
dass sowohl religiose Interessen als auch andere im Bereich Beschéaftigung beteiligte Interessen angemessen
geschitzt werden.

Dass Religion und Weltanschauung als geschuitzte Diskriminierungsgriinde miteinbezogen werden, reflektiert die
Grundsatze der EU-Rechtsvorschriften, die garantieren, dass innerhalb der Anwendung von Vertragen wie etwa der
Europédischen Menschenrechtskonvention, die die Religionsfreiheit und Weltanschauung schitzt, das Gesetz
respektiert wird *.Es zeigt auch die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Allgemeinen Erklarung der Menschen-
rechte und der IAO-Konvention Nr. 111, nach denen Diskriminierung aus Griinden wie Religion und Weltanschau-
ung verboten sind °. Beeinflusst werden sollte die Auslegung der Richtlinie von Entscheidungen und von der
Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte (EGMR), von der Européischen Sozialcharta
von 1961 sowie von der 1996 revidierten Europdischen Sozialcharta, die ihrerseits Schutz gegen Diskriminierung
und Schutz fur Religionsfreiheit vorsehen ©.

Jedoch wirft die Bestimmung des eigentlichen Umfangs des Schutzes gegen Diskriminierung aus Griinden der Reli-
gion und der Weltanschauung viele komplexe und umstrittene Fragen auf.Teilweise sind diese Schwierigkeiten auf die
verschiedenen Arten zuriickzufiihren, wie Religion innerhalb der demokratischen Ordnung der EU-Mitgliedstaaten
geschuitzt werden kann. Zusétzlich zu ihren Verpflichtungen aufgrund der Menschenrechtsvertrage und der Richtlinie
sind viele Staaten auch per Verfassung dazu verpflichtet, die Religionsfreiheit zu schiitzen.Neben ihren Verpflichtungen
zur Wahrung der Religionsfreiheit sind viele Staaten der christlichen Kirche stark verpflichtet. Um nur einige Beispiele
der zahlreichen Verbindungen zwischen Religion und Staat in der EU zu nennen: Das Vereinigte Kénigreich hat eine
Staatskirche, die irische Verfassung verweist ausdrticklich auf ihre Begriindung auf dem Christentum 7, Finnland erhebt
Kirchensteuern, und in Rechtsvorschriften ist die Autonomie der lutherischen Kirche geregelt, Spanien und Italien
haben starke Bindungen zur katholischen Kirche, die in Vertragen mit dem Heiligen Stuhl geregelt sind.

Weitere Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Parameter der Nichtdiskriminierungsbestimmungen der Richtli-
nie ergeben sich aus den Spannungen beim Versuch, Mitgliedern religiéser Minderheiten einen angemessenen
Schutz zu gewdhren. Gruppen kénnen Minderheiten sein, weil sie Mitglieder neuer Religionen sind, oder weil sie
Mitglieder anderer groBer Weltreligionen sind, aber als relativ neue Einwanderer in Europa die starken historischen
Verbindungen mit dem Staat nicht teilen.Werden die religidsen Interessen von Minderheiten nicht geschiitzt, kann
sich dies mit anderen Formen der Diskriminierung wie zum Beispiel der Rassendiskriminierung kombinieren und
die Probleme von Minderheiten noch verschlimmern.

Ein anderer Grund, weshalb dieses Thema so komplex und umstritten ist, ist die grundsatzliche Spannung zwischen
der vom Volkerrecht als Grundrecht geschiitzten Religionsfreiheit und dem Recht auf Gleichheit. Gelegentlich arbeiten
diese Rechte als Tandem und erganzen sich gegenseitig. Der Schutz gegen religise Diskriminierung ermdglicht, dass
Menschen in den umfassenden Genuss von Religionsfreiheit sowie der Meinungs-, Vereinigungsfreiheit, des Rechts auf
Schutz der Privatsphare und der Gewissensfreiheit kommen. Diese verschiedenen Menschenrechte kénnen nur zum
Tragen kommen, wo religiésen Gruppen Raum gegeben wird, frei von Diskriminierung zu agieren.

Jedoch gibt es auch zwischen diesen beiden Rechten Spannungen. Besondere Probleme entstehen aufgrund maogli-
cher Konflikte zwischen den kollektiven Rechten religioser Personen und der Rechte von Personen auf3erhalb der
religiosen Gruppe. Die Richtlinie verfolgt moglicherweise die Absicht, durch den Schutz der zivilen Freiheiten und

Artikel 6 Absatz 2 EU-Vertrag und Erwdgungsgrund 1 der Richtlinie.

Erwdgungsgrund 4 der Richtlinie.

Siehe weiter De Schutter, Das Diskriminierungsverbot nach dem Europdischen Menschenrechtsgesetz [human european consultancy und die
Migration Policy Group (MPG), 2005], verdffentlicht von der Europdischen Kommission, GD Beschéftigung, Soziales und Chancengleichheit.

In der Praambel der irischen Verfassung heif3t es: ,Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autoritat kommt und auf die, als
unserem letzten Ziel, alle Handlungen sowohl der Menschen wie der Staaten ausgerichtet sein mussen, anerkennen wir, das Volk von Irland, in
Demut alle unsere Verpflichtungen gegentiber unserem géttlichen Herrn, Jesus Christus, der unseren Vatern durch Jahrhunderte der Heimsu-
chung hindurch beigestanden hat, (...) nehmen wir diese Verfassung an, setzen sie in Kraft und geben sie uns.” In dhnlicher Weise erklart die
polnische Verfassung in ihrer Préambel dass sie folgendermaBen begrindet wird: ,(...) Wir, das Polnische Volk - alle Staatsburger der
Republik, sowohl diejenigen, die an Gott als die Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit, des Guten und des Schénen glauben, als auch diejenigen,
die diesen Glauben nicht teilen, sondern diese universellen Werte aus anderen Quellen ableiten, wir alle, gleich an Rechten und Pflichten dem

gemeinsamen Gut, Polen, gegentiber, (...) im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott oder vor dem eigenen Gewissen (...)".
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B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Gleichheitsrechten von Mitgliedern der verschiedenen religidosen Gruppen die Beziehungen in der Zivilgesellschaft zu
regeln & Der Schutz gegen religitse Diskriminierung kann jedoch auch religiose Gruppen in ihrer Freiheit, sich von
Nichtmitgliedern ihrer Gruppe abzugrenzen, um die Integritat der Gruppe aufrechtzuerhalten, einschranken.

Zum Schutz der Religionsfreiheit einer Gruppe gehort bisweilen unvermeidlich dazu, dass gegen die Interessen von
Menschen auBerhalb der Gruppe gehandelt wird. Zum Beispiel bringt der uneingeschrankte Genuss von Religions-
und Vereinigungsfreiheit mit sich, dass es religiésen Gruppen erlaubt ist, Personen zu beschaftigen, die der gleichen
Religion angehoren. Die unmittelbare Folge ist, dass Personen, die dieser Religion nicht angehoren oder die nicht alle
Aspekte teilen, weniger giinstig behandelt werden als Personen mit der gleichen Religionszugehorigkeit wie der
Arbeitgeber. Dies wirft mehrere schwierige Fragen auf. In welchem Umfang verlangen die Religions- oder die Vereini-
gungsfreiheit, dass religiose Gruppen in der Lage sein miissen, mit Angehdrigen derselben Religion in einem Beschéf-
tigungsverhaltnis zu arbeiten? Wenn religiése Gruppen andere beschaftigen, erfordert es Religionsfreiheit dann, dass
sie es ablehnen konnen, Personen von auBerhalb der Gruppe zu beschéftigen? Konnen sie verlangen, dass alle religio-
sen Arbeitnehmer auf3erhalb des Arbeitsplatzes gemaR den Grundsdtzen ihres Glaubens leben? Ist eine Entlassung
bei Zuwiderhandlung dann ein Versto3 gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung? Ist dies dann auch eine Ver-
letzung des Rechts der Arbeitnehmer auf Schutz der Privatsphare?

KAPITEL I

Weitere Spannungen kann es geben zwischen dem Recht auf Gleichheit und Religionsfreiheit: Wenn beispielsweise
eine religiose Gruppe nicht an die Gleichheit von Frau und Mann glaubt, gibt es Spannungen zwischen dem unein-
geschrdankten Genuss der Religionsfreiheit und einem richtigen Schutz der Gleichbehandlung der Geschlechter.
In dhnlicher Weise kann die Gleichstellung aufgrund der sexuellen Orientierung einigen religidsen Uberzeugungen
widersprechen.

Die Schwierigkeit bei der Vereinbarung von konkurrierenden Interessen zwischen religidsen und Gleichheitsrechten
wird in der Richtlinie nicht immer direkt erwéhnt, sondern muss zwangslaufig bei der Entwicklung von Gerichtsent-
scheidungen zu religiosen und weltanschaulichen Griinden durchgespielt werden. Zusammengenommen mit dem
Fehlen einer klaren Definition der grundsatzlichen Begriffe ,Religion und Weltanschauung” bedeutet die Interaktion
des Rechts auf Religionsfreiheit mit dem Nichtdiskriminierungsgrundsatz, dass der Anwendungsbereich dieses Teils der
Richtlinie keineswegs klar ist. Diese verschiedenen Schwierigkeiten sollen weiter unten untersucht werden.

Das néchste Kapitel enthélt einen Uberblick tiber die Bestimmungen der Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich
der Beschdftigung zu Religion und Weltanschauung. Es zeigt die verschiedenen in der Richtlinie aufgefiihrten Formen
der Diskriminierung auf sowie die Bestimmungen hinsichtlich der Ausnahmenregelungen bei echten Voraussetzungen
fur die Austibung einer Tatigkeit und die Sonderregelungen fir Organisationen mit einer religidsen Gesinnung.
Kapitel lll Gberprift, inwiefern sich die Richtlinie dazu eignen kann oder sollte, Arbeitgebern die Verpflichtung zu ange-
messenen Vorkehrungen aufzuerlegen. Die Schwierigkeiten, die beim Versuch einer Definition der Begriffe Religion
oder Weltanschauung entstehen, werden in Kapitel IV erértert. Ebenso wird dort diskutiert, ob sich aus der Richtlinie
auch ein Schutz fur politische Ansichten ableiten lassen sollte. Kapitel V widmet sich dann dem komplexen Verhdltnis
zwischen Religion, Rasse und ethnischer Zugehorigkeit. Kapitel VI behandelt den Zusammenhang zwischen dem
Schutz der Menschenrechte und dem Schutz von Religion gemal3 der Richtlinie. Es untersucht, inwiefern sich diese
Beziehung ergdnzt, und bespricht einige der Spannungen, die es zwischen den beiden Formen des Schutzes gibt. Zu
den besonders beriicksichtigten Fragen gehort die Frage nach der Autonomie fiir religiose Organisationen, die Verwen-
dung von religiésen Symbolen sowie Konflikte zwischen Religionsfreiheit und anderen Menschenrechten wie zum Bei-
spiel dem Schutz der Privatsphare. Eine weitere Erorterung des Konflikts zwischen verschiedenen Rechten findet sich
in Kapitel VII,in dem die Wechselwirkung von Religion und Geschlecht diskutiert wird. Kapitel VIIl bewertet die Reich-
weite der Ausnahmeregelung zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz im Fall der wesentlichen beruflichen Anforderung
und die besondere Ausnahme fir Arbeitgeber mit einer religidsen Gesinnung. Das Schlusskapitel unterstreicht die
Herausforderungen fiir alle Akteure, die die einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie zu Religion und Weltanschau-
ung implementieren und auslegen. Im gesamten Text wird auf Rechtsvorschriften und auf die Praxis der Mitgliedstaaten
verwiesen. Die einzelnen Informationen stammen aus den vom Europdischen Netz unabhdngiger Sachverstédndiger im
Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts (aus Griinden der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Alters, der Behinderung, der
Religion oder Weltanschauung und sexueller Orientierung) erstellten Lénderberichten °.

Bell, ,A Patchwork of Protection: The New Anti-Discrimination Law Framework”,67 Modern Law Review (2004), 465; Bell/Waddington, ,Reflecting
on inequalities in European equality law”, 28 European Law Review (2003), 349; Bell/ Waddington,,More Equal Than Others: Distinguishing Euro-
pean Equality Directives”, 38 Common Market Law Review (2001), 587.

Das Netzwerk wurde zur Bekdmpfung von Diskriminierung im Rahmen des Aktionsprogramms der Gemeinschaft (2001-2006) eingerichtet
und finanziert. Geleitet wird das Netzwerk von der human european consultancy und der Migration Policy Group. Alle Veréffentlichungen
des Netzwerks befinden sich auf der folgenden Website der Europdischen Kommission:

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_ rights/public/pubst_de.htm#leg.
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Kapitel Il

Religion und Weltanschauung
als Diskriminierungsgrund in der Richtlinie




B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG H

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschéftigung verbietet unmittelbare und mittelbare Diskrimi-
nierung ", Beldstigung "', Anweisung zur Diskriminierung ™ und Viktimisierung * aufgrund der Religion und der
Weltanschauung ™. Die Definitionen dieser Begriffe sind identisch fiir die verschiedenen Griinde. Bei ihrer Interpre-
tation werden die Gerichte vermutlich auf ihre Erfahrung mit dem bestehenden EU-Schutz gegen Diskriminierung
aufgrund des Geschlechtes zurtickgreifen miissen.Jedoch gibt es mehrere problematische Fragen, die wahrschein-
lich im Zusammenhang mit der Diskriminierung aufgrund von Religion und Weltanschauung entstehen, die aus-
schlief3lich bei diesem Grund auftreten kdnnen.

Unmittelbare Diskriminierung

Zur unmittelbaren Diskriminierung gehort eine weniger giinstige Behandlung aus Griinden der Religion oder der
Weltanschauung. Zu den auf Tatsachen beruhenden Beispielen gehéren Félle, in denen Arbeitgeber es grundséatz-
lich ablehnen, religiose Mitarbeiter zu beschéftigen, oder sich weigern, Personen einer bestimmten religiésen
Zugehorigkeit einzustellen. Etwa wenn ein Arbeitgeber zwar Personal christlichen Glaubens beschéftigt, es jedoch
ablehnt, ein Mitglied von Scientology zu beschéftigen. Es handelt sich auch um unmittelbare Diskriminierung,
wenn religiése Organisationen es ablehnen, Menschen zu beschéftigen, die den Glauben der Organisation nicht
teilen (obwohl solche Félle haufig unter die Ausnahmeregelung der,wesentlichen beruflichen Anforderung” fallen
kénnen) ™.

Unmittelbare Diskriminierung muss aus Griinden der Religion oder der Weltanschauung geschehen. Die Richtlinie
beschrankt sich nicht auf die weniger guinstige Behandlung aufgrund der eigenen Religion oder Weltanschauung
eines Opfers. Sie wiirde deshalb auch die Behandlung abdecken, die auf der Vermutung des Urhebers der Diskri-
minierung tber die Religion einer Person beruht, auch wenn diese Vermutung ein Missverstandnis sein kann, sowie
die Diskriminierung aufgrund des Zusammenseins einer Person mit Personen einer bestimmten Religion (etwa im
Fall der Benachteiligung von jemandem, der mit einem Mitglied einer religiosen Gruppe verheiratet ist). In vielen
Staaten ' wird dieses Thema zwar nicht direkt behandelt, man geht dort jedoch davon aus, dass die Diskriminie-
rung aufgrund von vermuteten Eigenschaften oder aufgrund des Zusammenseins mit Personen mit bestimmten
Merkmalen implizit unter die Definition der mittelbaren Diskriminierung fallt. Einige Mitgliedstaaten wie Belgien
und Finnland sind zum Beispiel Lander, die diese Diskriminierungsgriinde schitzen, weil ihre Liste der Nicht-
diskriminierungsgriinde nicht erschépfend ist 7. Die Diskriminierung aufgrund einer vermuteten Eigenschaft
und aufgrund des Zusammenseins mit bestimmten Personen * sind in anderen Staaten wie zum Beispiel Irland
ausdrucklich verboten.

Die Richtlinie kann auch einen Schutz bieten gegen Diskriminierung aufgrund der religidsen Ansichten des Arbeit-
gebers; zum Beispiel kann ein katholischer Arbeitgeber einen Arbeitnehmer entlassen, weil er eine geschiedene
Person heiratet. Die weniger glinstige Behandlung wiirde dann immer noch ,aus Griinden der Religion” erfolgen.

' Artikel 2 Absatz 2.

" Artikel 2 Absatz 3.

> Artikel 2 Absatz 4.

" Artikel 11.

Die Begriffe ,Religion” und, Weltanschauung” sind nicht in der Richtlinie definiert. Siehe unten Kapitel IV.

Artikel 4 und vgl. die Diskussion in Kapitel VIIl weiter unten.

® Zum Beispiel Deutschland, Spanien, Italien, Osterreich. Siehe jeweilige Lénderberichte 2006: Européisches Netz unabhangiger Sachverstandi-

ger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG)].

Landerbericht Belgien: Europdisches Netz unabhangiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european con-

sultancy, Migration Policy Group (MPG), Februar 2006], Landerbericht Finnland. Européisches Netz unabhédngiger Sachverstandiger im Bereich

des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), Dezember 2004].

' Abschnitt 6(1) Employment Equality Act 1998-2004 (Gesetz zur Gleichbehandlung in der Beschaftigung) und Abschnitt 3(1) des Equal Status
Act 2000-2004 (Gleichstellungsgesetz).

' Abschnitt 3(1)(b) Equal Status Act 2000-2004 (Gleichstellungsgesetz), Abschnitt 6(1)(b) Equality Act 2000-2004 (Gesetz zur Gleichbehandlung
in der Beschaftigung).
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Einige Staaten wie zum Beispiel das Vereinigte Konigreich haben diese Mdoglichkeit jedoch ausdriicklich

ausgeschlossen 2.

Die Definition unmittelbarer Diskriminierung enthélt keine allgemeinen Ausnahmen oder Rechtfertigungen ?,
es existieren jedoch einige Sonderausnahmen. Zunachst kann im Rahmen der Richtlinie, wenn eine MaBnahme fiir
die 6ffentliche Sicherheit oder die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung usw. notwendig ist, sowie flr den
Schutz der Rechte und Freiheiten von anderen eine allgemeine Ausnahme zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz
gemacht werden *, Zweitens gibt es eine Ausnahme, wenn aufgrund der speziellen beruflichen Tatigkeiten oder
aufgrund des Zusammenhangs, in dem diese durchgefiihrt werden, ein religioses Merkmal eine echte und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt, gesetzt den Fall, es handelt sich um einen rechtmaBigen Zweck und

KAPITEL 11

eine angemessene Anforderung . Somit ware die Anforderung, dass ein Priester katholisch sein muss oder ein

Islam-Lehrer Muslim, keine gesetzeswidrige unmittelbare Diskriminierung. Drittens existiert eine etwas umfangrei-
chere Ausnahme, wenn der Arbeitgeber eine Kirche oder eine Organisation ist, deren Gesinnung auf Religion oder
Weltanschauung basiert. GemaB dieser Ausnahme konnen religiose Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenh&u-
ser, die mit einer religiésen Gesinnung geleitet werden, verlangen, dass Mitarbeiter dieser Gesinnung gegeniiber
loyal sind. Dies ist der Fall, auch wenn das Teilen einer religiésen Uberzeugung keine grundlegende Anforderung
beispielsweise fur die Austibung der Tatigkeit eines Arztes sein muss. Eine solche Anforderung darf keine Diskrimi-
nierung aus einem anderen Grund mit sich bringen *. Die Reichweite dieser Ausnahmen wird weiter unten noch
ausfuhrlicher diskutiert.

Mittelbare Diskriminierung

Mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn,dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Per-
sonen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung (...) gegenliber anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen kénnen”, es sei denn, es ist sachlich gerechtfertigt *. Als Beispiel wére hier zu nennen, wenn
ein Arbeitgeber Anforderungen vorgibt wie etwa Arbeitsuniformen oder Arbeitszeiten, deren Einhaltung Angeho-
rigen bestimmter Religionen Schwierigkeiten bereitet. Die Forderung, rasiert zu sein, konnte fir mannliche Sikhs
Schwierigkeiten verursachen; die Forderung, an Sonntagen zu arbeiten, kénnte Schwierigkeiten fur Christen verur-
sachen, und die Forderung, einer bestimmten religiésen Gruppe anzugehdren, um von einer religidsen Organisa-
tion beschéftigt zu werden, kénnte Schwierigkeiten fir Mitglieder einer anderen Gruppe verursachen *.

Mittelbare Diskriminierung kann gerechtfertigt sein, wenn das Verfahren oder Kriterium durch ein rechtmaBiges
Ziel sachlich gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind ?.
Dadurch sollte garantiert werden, dass die Arbeitsanforderungen fir die jeweilige Tatigkeit angemessen sind.
AufBerdem sollte das Vorschreiben unnétiger Anforderungen verhindert werden, die sich auf Angehérige irgendei-
ner bestimmten Religion unverhaltnismalig auswirken.

2 In derVerordnung 3(2) des Vereinigten Kénigreichs zur Umsetzung der Verordnungen (2003) zur Gleichstellung in der Beschéftigung heilt es, ,der
Hinweis ... auf die Religion oder Weltanschauung bezieht die Religion oder Weltanschauung [des Urhebers der Diskriminierung] nicht mit ein.”

2" Zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts: Urteil Dekker vs. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus [1990] Sg.
1990, 1-3941. Hier hat der EuGH bestatigt, dass unmittelbare Diskriminierung nicht gerechtfertigt werden kann.

2 Artikel 2 Absatz 5.

# Artikel 4 Absatz 1.

2 Artikel 4 Absatz 2. Jede Anforderung beziiglich der Religion oder Weltanschauung muss eine echte, rechtméaBige und gerechtfertigte berufli-
che Qualifikation im Hinblick auf die Gesinnung der Organisation darstellen. Dabei ist zu beachten, dass im Gegensatz zu der fiir die allgemeine
Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 1 diese Anforderung nicht ,entscheidend” sein muss.

»  Artikel 2 Absatz 2.

Solch eine Anforderung kénnte auch Schwierigkeiten verursachen fir religiose Lesben oder Homosexuelle, je nachdem, welche Religion betei-

ligt ist. Zur Erérterung des moglichen Konflikts zwischen einzelnen Nichtdiskriminierungsgriinden siehe Kapitel VI weiter unten.

7 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b.
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Die Frage der Rechtfertigung wird normalerweise den einzelstaatlichen Gerichten tberlassen. Nicht klar ist jedoch,
welche Faktoren die Gerichte als Rechtfertigung fur mittelbare religiose Diskriminierung gelten lassen sollten.Wer-
den etwa marktgesteuerte Begriindungen akzeptiert werden? Kann ein Arbeitgeber argumentieren, dass eine
andere Uniform nicht akzeptiert werden kann, weil Kunden sie nicht wollen und daher eher in einem anderen
Geschéft einkaufen konnten? Kann ein Arbeitgeber es ablehnen,angemessene Vorkehrungen zu treffen, weil diese
mit Kosten verbunden sind? Soll ein Arbeitgeber, der seinen Kunden ein modernes Image vermitteln méchte, zei-
gen durfen, dass eine Einschrankung bei religioser Kleidung gerechtfertigt ist? Der ddnische oberste Gerichtshof *
hat es einem Arbeitgeber erlaubt, Bekleidungsvorschriften zu rechtfertigen, um einen religiés neutralen Arbeits-
platz zu schaffen. Es ist jedoch unklar, ob diese Auslegung der Richtlinie entspricht.

Damit diese Vorschrift als angemessen gilt, sollte der Arbeitgeber angesichts der diskriminierenden Auswirkung
einen guten Grund nachweisen, wenn er einen religios neutralen Arbeitsplatz schaffen will. Wird ein religios neu-
traler Arbeitsplatzes allzu leicht als rechtmaBiges Ziel akzeptiert, ist der Schutz vor religiéser Diskriminierung folg-
lich sehr schwach. Aulerdem musste fiir solch eine Regel auch ihre Notwendigkeit berticksichtigt werden: Die
Anforderung kann fir das rechtmaBige Ziel gedacht sein, ein bestimmtes Image des Unternehmens zu entwickeln,
jedoch muss sie auch angemessen sein. Wenn bestimmt werden soll, ob irgendeine mittelbare Diskriminierung
gerechtfertigt ist, miissen dabei mehrere Faktoren beriicksichtigt werden. Solche Faktoren kénnen u. a. sein: die
Art des Unternehmens, die Art der erforderlichen Vorkehrung, die Frage, ob diese religiose Kleidung in dieser Reli-
gion Vorschrift (und nicht nur unter den Anhangern der Religion Ublich oder nur durch die Religion inspiriert) ist %,
sowie die Frage, inwiefern der/die Mitarbeiter/in Publikumskontakt hat.

Bei der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts liegt die Norm fir die Rechtfertigung hoch: Jede Anforderung
muss ein rechtmaBiges Ziel haben; die zum Erreichen dieses Zieles gewahlten Mittel missen einem wirklichen
Beduirfnis des Unternehmens dienen und zur Erreichung dieses Ziels geeignet und erforderlich sein *. Wirtschaft-
liche Kosten oder Vorlieben der Kunden gelten normalerweise nicht als Rechtfertigungsgriinde fir eine mittelbare
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.Es ist fragwiirdig, ob solch ein hohes MaR an Rechtfertigung nicht auch
in Fallen von Diskriminierung aus Griinden der Religion und Weltanschauung angemessen ist, da es zu Schwierig-
keiten fir Arbeitgeber fiihren wiirde, die versuchen, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiede-
nen genannten Interessen zu erreichen *'. Werden jedoch bei der religidsen und Geschlechterdiskriminierung
unterschiedliche Rechtfertigungsmal3stabe entwickelt, wird dies dazu fuihren, dass mit den verschiedenen Diskri-
minierungsgrinden innerhalb der europdischen Rechtsvorschriften unterschiedlich umgegangen wird.

Die Frage der Vergleichspersonen

Sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Diskriminierung erfordert, dass Vergleiche mit anderen gemacht
werden. Unmittelbare Diskriminierung wird definiert als eine weniger glinstige Behandlung, als eine andere Per-
son ,in einer vergleichbaren Situation” erfahren wirde *, mittelbare Diskriminierung wird definiert als weniger
glinstige Behandlung ,verglichen mit anderen Personen” *, Dies wirft sofort die Frage auf, wann zwei Situationen
als miteinander vergleichbar gelten. Diese Frage hat bei der Geschlechterdiskriminierung Schwierigkeiten verur-
sacht ** und wird dies wahrscheinlich auch bei der Religion und Weltanschauung tun.

Aus der Richtlinie wird nicht deutlich, wer diese Vergleichsperson sein soll.Eine weniger glinstige Behandlung kann
offensichtlich werden, wenn man einen religiésen Klager mit einer nichtreligidsen Person vergleicht, zum Beispiel,

*  Entscheidung vom 21.Januar 2005, 22/2004.

»  Siehe Arrowsmith vs. Vereinigtes Kénigreich (1978) 19 D.&R. 5 zur Unterscheidung zwischen Handlungen, die durch Religion oder Glaube moti-
viert oder beeinflusst sind, und solchen, die dem Bekennen einer Religion gleichkommen. Der Schutz durch Artikel 9 der EMRK erstreckt sich
nur auf das Bekennen einer Religion, nicht auf alle religios inspirierten Handlungen.

*® Bilka-Kaufhaus vs. Weber von Hartz [1986] ECR 1607.

Vgl. auch Kapitel Ill zu der Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen.

> Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a.

»  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b.

*  Vgl. Dekker vs. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus [1990] Slg. 1990, I-3941.
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wenn es ein laizistischer Arbeitgeber ablehnt, eine religise Person zu beschéftigen. Es kann jedoch auch sein, dass
die weniger glinstige Behandlung erst dann offensichtlich wird, wenn man den Klager mit einer Person vergleicht,
die einer anderen Religion angehort. Wenn es beispielsweise ein Arbeitgeber ablehnt, irgendjemanden einzustel-
len, der nicht christlichen Glaubens ist. In diesem Fall ist die weniger glinstige Behandlung eines Muslims nicht
offensichtlich, wenn er mit einer nichtreligidsen Person oder mit einem Hindu verglichen wird, sondern nur dann,
wenn er mit Christen verglichen wird. Doch sind das noch ldngst nicht alle Schwierigkeiten, die auftreten kénnen,
da es noch mehr Variablen gibt. Es kann beispielsweise sein, dass ein Klager einer Minderheitenreligion angehdort
und dass die weniger glinstige Behandlung erst dann offensichtlich wird, wenn man den Kléger mit einer Person
verglichen hat, die der Mehrheitsreligion angehort und nicht der Minderheitenreligion. Sind in einem Staat wie
dem Vereinigten Konigreich, das mit der Church of England eine vom Gesetz anerkannte offizielle Staatskirche

KAPITEL 11

hat *, Mitglieder der Staatskirche vergleichbar mit Mitgliedern einer anderen Kirche? Kann in Spanien und Italien,

wo es starke Bindungen zur katholischen Kirche gibt, der Umgang mit Katholiken mit dem Umgang mit Menschen
anderer Glaubensrichtungen verglichen werden?

AuBerdem wird in einigen Staaten anerkannt, dass historische christliche Praktiken, wie zum Beispiel die Betrach-
tung des Sonntags als Ruhetag, so fest verankert sind, dass sie als kulturelle und nicht als religiose Praktiken gel-
ten *.Dies bedeutet, dass Vergleiche mit der Behandlung anderer Religionen komplex werden:Ist der Umgang mit
der einen Religion anders als der mit einer anderen, wenn eine Praxis der Religion tatsdchlich als kulturell behan-
delt wird und nicht nur als religios? Zum Beispiel kann es einer weniger giinstigen Behandlung gleichkommen,
wenn es einem Siebenten-Tags-Adventisten verweigert wird, samstags freizunehmen, im Vergleich mit anderen
Christen, die den Sonntag freinehmen kdénnen, da nur sie an ihrem religiésen Ruhetag freinehmen kénnen. Man
konnte jedoch sagen, dass diese beiden religiosen Gruppen nicht in vergleichbaren Situationen sind: Es kann argu-
mentiert werden, dass es nicht nur eine religiose Vorkehrung ist, die ausschlieBlich Christen eingerdumt wird, wenn
der Sonntag arbeitsfrei ist, sondern lediglich die Annahme einer kulturellen Norm ¥,

Die Richtlinie enthalt keine eindeutigen Antworten auf die Frage, wer die richtige Vergleichsperson sein kénnte,
und die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur Umsetzung enthalten in erster Linie lediglich den Text der Richtli-
nie oder eine leicht abgednderte Formulierung, ohne Bezugnahme auf die Frage der Vergleichsperson.
Es scheint, dass, wenn die Erwagungsgrundklauseln respektiert und die darin enthaltene Verpflichtung zur Gleich-
heit und Achtung der Menschenrechte unterstitzt werden sollen, die Feststellung der Diskriminierung gemacht
werden sollte, sobald eine weniger gilinstige Behandlung im Vergleich zu einer anderen Gruppe nachgewiesen
werden kann, unabhdngig davon, ob dieser Vergleich mit Angehdérigen einer Mehrheitsreligion, einer Minderheits-
religion, der Staatskirche oder gar keiner Religion erfolgt. Die Tatsache, dass die Behandlung ahnlich sein kann wie
die einer dritten Gruppe, sollte nicht verhindern, dass eine Diskriminierung wie zwischen den beiden ausgesuch-

ten Gruppen verhindert wird *.

Um noch einmal auf das oben genannte Beispiel des Vergleiches zwischen Siebenten-Tags-Adventisten und ande-
ren Christen zurlickzukommen, wére ein Vorschlag, dass man davon ausgeht, dass der Siebente-Tags-Adventist ver-
glichen mit anderen Christen indirekt diskriminiert wird, da die Forderung, an Samstagen zu arbeiten, fir ihn

¥ Das Staatsoberhaupt ist auch das Oberhaupt der Kirche.

*  Siehe die Entscheidung des spanischen Verfassungsgerichts (19/1985, 13. Februar), nach der die Betrachtung des Sonntags als allgemeiner
Ruhetag der Woche (Artikel 37.1 des Statuts der Arbeitnehmer) nicht auf einer religiosen Vorschrift, sondern auf einer sékularisierten Tradition
beruht. Landerbericht Spanien: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human euro-
pean consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

¥ Siehe auch die Anmerkungen der EKMR bei Ahmad vs. Vereinigtes Kénigreich (1982) 4 EHRR 126, Par. 28.

*  Dieser Ansatz ist vergleichbar mit dem, der im Zusammenhang mit gleicher Entlohnung verfolgt wird, wenn eine Frau ihre Arbeit mit Mdnnern
vergleichen kann, die fur eine gleichwertige Arbeit einen hoheren Lohn erhalten, obwohl es auch einige relativ schlecht bezahlte Manner auf

der gleichen Entlohnungsstufe geben kann.
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besonders nachteilig ist. Bei der Rechtfertigung irgendeiner Anforderung kann ein Arbeitgeber jedoch auf die kul-
turelle Norm verweisen, dass der Samstag ein Arbeits- und der Sonntag ein Ruhetag ist. Daher gilt die Frage nicht
mehr als ein Problem der geeigneten Vergleichsperson, sondern wird zu einer Frage der Rechtfertigung.
Der Nutzen dieses Ansatzes fir jeden Klager ist, dass der Beklagte jede Diskriminierung zu rechtfertigen hat.

Beldstigung

Gemal der Richtlinie gilt Beldstigung als eine Form von Diskriminierung, wobei unerwiinschte Verhaltensweisen,
die mit Religion und Weltanschauung in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Wiirde einer
Person verletzt und ein von Einschiichterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwiirdigungen oder Beleidigun-
gen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird *. Die meisten Staaten haben Bestimmungen zur Beldstigung
umgesetzt, die dieser Definition dhnlich sind “.

Die Richtlinie legt weder fest, wie man bestimmt, ob die Wiirde einer Person verletzt wird, noch, wie definiert wird,
ob ein Umfeld anfeindend oder beleidigend ist. Dies konnte bei Beldstigung aufgrund der Religion spezielle Pro-
bleme verursachen, da nicht nur die Begriffe der Religion und Weltanschauung nicht definiert sind *, sondern es
gibt vermutlich auch relativ wenig gemeinsames Verstandnis beziiglich der wahrscheinlichen Auswirkungen von
bestimmten Verhaltensweisen auf religiose Menschen. Mitglieder derselben Religion werden sich nicht alle darl-
ber einig sein, was genau beleidigend sein kdnnte. Wiirde zum Beispiel eine ablehnende Diskussion tber religiose
Fragen wie etwa das Tragen des Kopftuchs Muslime beleidigen? Kann eine Christin, die sich durch die Diskussion
Uber Abtreibung beleidigt fuhlt, wegen Belastigung klagen? Macht es einen Unterschied, wenn die Diskussion
andere Christen nicht beleidigen wiirde, einige Personen jedoch tatsdchlich beleidigt, die anderen Religionen
angehdren oder Uberhaupt nicht religios sind? Wie solche Fragen gel6st werden sollen, ist Uberhaupt nicht geklart.

Einige Staaten haben damit begonnen, in ihrem Rechtsakt zur Umsetzung der Vorschriften diese Frage zu behan-
deln: Die Slowakei verweist auf die Behandlung, ,die diese Person berechtigterweise als Beldstigung empfinden
kann” %, in der Tschechischen Republik heif3t es:,Verhalten, das objektiv von der betroffenen Person als uner-
wiinscht, unangemessen oder beleidigend empfunden wird” . Das Vereinigte Kénigreich setzt einen objektiven
und subjektiven Test ein: Ein Verhalten ist beleidigend usw., wenn ,unter Beriicksichtigung aller Umstdnde, insbe-
sondere in der Wahrnehmung [des Opfers], verniinftig davon ausgegangen werden kann, dass es diese Auswir-
kung hat” .

Auch wenn es in den Rechtsvorschriften zur Umsetzung heif3t, dass der Test objektiv sein muss, ist es nicht voll-
standig klar, wie solche Fragen bestimmt werden sollten. Bei bekannten Religionen kénnte eine praktische Ant-
wort darin bestehen, den Ansichten der offiziellen Behérden der Religion Gewicht zu geben. Es ist jedoch
fraglich, ob dieser Ansatz die einzelne religidse Person ausreichend schiitzt, da religiéser Glaube eine hochst per-
sonliche Angelegenheit ist und das Mal3 der Beleidigung nicht von externen Stellen bestimmt werden kann,
auch nicht, wenn diese offizielle religiose Stellen sind. AuBerdem fehlt es bei weniger gut bekannten religisen
Gruppen an eindeutigen Aussagen bezlglich ihres Glaubens, und es ist moglicherweise nicht immer einfach,
hier zu einer klaren Schlussfolgerung dartiber zu kommen, ob Personen berechtigterweise beleidigt sind oder

*  Artikel 2 Absatz 3.

“ Eine Ausnahme ist Estland, wo das unerwiinschte Verhalten gegeniiber einer Person in einer untergeordneten Position oder in einer Beziehung
der Abhéngigkeit erfolgen muss. Landerbericht Estland: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminie-
rungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

‘T Vgl.Kapitel IV unten.

“ Abschnitt 2 Absatz 5 Antidiskriminierungsgesetz, Nr. 365/2004.

* Abschnitt 3 Absatz 5 Entwurf zum Antidiskriminierungsgesetz, Landerbericht Tschechien: Europédisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger
im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

* Verordnung 5 Abschnitt Gleichstellung in der Beschaftigung (Religion und Weltanschauung) der Verordnungen (2003).
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nicht. Wenn man einen zu subjektiven Beleidigungs-Test zulieBe, konnte sich dies auf die Meinungsfreiheit

einschiichternd auswirken *.

Rechtsbehelfe und Rechtsdurchsetzung

Die Richtlinie sieht vor, dass wirksame Rechtsbehelfe verfligbar sein muissen. Die meisten Staaten haben diese
Bestimmung umgesetzt, indem sie fir den Versto3 gegen die Richtlinie Uber ihre allgemeinen Zivilrechts-
oder arbeitsrechtlichen Verfahren einen Rechtsbehelf vorsehen “. Dartber hinaus existieren viele andere
Formen der Rechtsdurchsetzung wie zum Beispiel Arbeitsaufsichtsbehérden ¥, Ombudsleute * oder Menschen-
rechtskommissionen oder -biiros “. Die Mitgliedstaaten verfligen tiber eine Reihe von rechtlichen Mitteln wie Ent-
schadigungszahlungen, Wiedereinstellung ins Arbeitsverhéltnis oder Geldstrafen. In den meisten Mitgliedstaaten

KAPITEL 11

sind die Rechtsbehelfe individuell und eher als HilfsmaBnahme und weniger als vorbeugende MaBnahme geregelt,

obwohl einige Staaten wie Irland Rechtsbehelfe vorsehen wie etwa, dass von Arbeitgebern bestimmte Handlungs-

weisen (Entschadigung oder Wiedereinstellung) verlangt werden *.

*  Siehe unten Kapitel VI zur Diskussion tber die Interaktion der Richtlinie mit anderen Rechten wie zum Beispiel der Redefreiheit.

*  Siehe Tobler, Remedies and Sanctions in EC non-discrimination law, Européisches Netz unabhangiger Sachversténdiger im Bereich des Nichtdis-
kriminierungsrechtslhuman european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2005], Cormack/Bell, Developing Anti-Discrimination Law in
Europe; the 25 Member States Compared, Europdisches Netz unabhangiger Sachversténdiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts
[human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2005], Kapitel VIl und VIII.

¥ Finnland, Ungarn, Lettland, Litauen, Frankreich, Griechenland, Spanien und Portugal.

Spanien, Zypern.

“ Lettland.

*  Einzelheiten unter: Cormack/Bell, Developing Anti-Discrimination Law in Europe; the 25 Member States Compared, Européisches Netz unabhangi-
ger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2005], und
Tobler, Remedies and Sanctions in EC non-discrimination law, Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskrimi-

nierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2005].
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Kapitel lll

Die angemessenen
Vorkehrungen als Pflicht?
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Der Schutz fuir Religion innerhalb der Richtlinie beschrankt sich auf das Verbot der unmittelbaren und mittelbaren
Diskriminierung, Beldstigung und Viktimisierung. Dem Anschein nach schreibt sie fir Arbeitgeber keine Pflicht vor,
fur die Bedirfnisse religioser Arbeitnehmer geeignete Vorkehrung zu treffen. Im Gegensatz dazu besteht fir
Arbeitgeber die Pflicht, fir Menschen mit Behinderung entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die ausdricklich
aus dem Text der Richtlinie hervorgehen. Eine Frage, die sich stellt, ist, ob der Schutz gegen Diskriminierung auf-
grund der Religion so weiter entwickelt werden kann, dass darin die Pflicht zum Treffen geeigneter Vorkehrungen
inbegriffen ist.

Aus dieser Frage entsteht eine Schwierigkeit. Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass geeignete Vorkehrungen
fur religioses Personal als eine Art Schaden gegentiber anderen betrachtet werden kann. Dies kann zu komplexen
Problemen fiihren, wenn Personen ohne religiose Ansichten von der Richtlinie geschitzt werden *'. Jede Vorkeh-
rung fur einen religiésen Standpunkt kann potenziell als Benachteiligung von Menschen eines anderen Stand-
punkts interpretiert werden 2

Zum Beispiel bei Wochenendarbeit: Hier kdnnen Arbeitnehmer aus einer Reihe von Griinden den Wunsch duB3ern,
den Samstag freizuhaben, und es ist nicht klar, wem ein Arbeitgeber oder ein Gericht, wenn eine Pflicht zum Tref-
fen von geeigneten Vorkehrungen existiert, dabei Vorrang einrdumen sollte. Ein Mitarbeiter kann den Wunsch
haben, an religiésen Veranstaltungen teilzunehmen, ein anderer kann es vorziehen, die Zeit fiir andere Interessen
zu nutzen, die ihm personlich wichtig sind, wie zum Beispiel fur die Teilnahme an sportlichen Aktivitdten oder an
einem Yoga-Kurs. Andere konnen lieber einen freien Tag gemeinsam mit der Familie verbringen wollen, um ihr
Familienleben zu bereichern. Man kénnte argumentieren, dass die letzten beiden Griinde weniger wichtig sind als
der religiose Grund, doch ist dies keineswegs gesichert, insbesondere, wenn Freizeit gefordert wird, damit einer
Tatigkeit nachgegangen werden kann, die mit politischen Uberzeugungen zusammenhingt, wie etwa die ehren-
amtliche Arbeit fur eine politische Partei *. Es auch nicht der Fall, dass eine religitse Tatigkeit zwangslaufig wichti-
ger ist als eine andere Tatigkeit, wenn die Forderung nach, Zeit fiir die Familie” umgewandelt wird in die Forderung
nach Zeit fur Kinderbetreuung, da dann die Forderung mit einem weiteren Gleichheitsrecht, namlich der
Geschlechtergleichbehandlung, in Verbindung kommt. Aus diesen Griinden birgt die Pflicht, Faktoren wie Religion
und Weltanschauung entsprechend Rechnung zu tragen, ein grof3es Schwierigkeitspotenzial fir Arbeitgeber,
wobei die Spannungen und Konflikte deutlich werden, die zwischen dem Schutz der Religionsfreiheit und dem
bereits genannten Verbot der Diskriminierung aufgrund der Religion existieren.

Dennoch kann eine Pflicht, der Religion Rechnung zu tragen, trotz dieser Schwierigkeit als ein wesentliches Ele-
ment im Schutz gegen religi¢se Diskriminierung betrachtet werden. Als in den sechziger Jahren religiése Diskrimi-
nierung in den USA verboten wurde, wurden die Nichtdiskriminierungsbestimmungen in der Tat bald durch eine
Verpflichtung zur angemessenen Vorkehrung ergédnzt, weil man erkannte, dass fiir Religionsfreiheit auch der
Schutz der religiésen Praxis oder Religionsauslibung sowie der Schutz der Weltanschauung selbst erforderlich ist.
Wenn Mitarbeiter in ihrem Recht, ihre Religion auszuiiben, geschiitzt werden sollen, sind also gewisse Vorkehrun-
gen erforderlich. Daher wurde das amerikanische Blrgerrechtsgesetz von 1964, mit dem zum ersten Mal religitse
Diskriminierung in der Beschaftigung verboten wurde, im Jahre 1972 geandert. Es enthalt seitdem die Pflicht fur
den Arbeitgeber, den religiosen Praktiken der Arbeitnehmer Rechnung zu tragen, solange dies keine unbillige

Dieser Punkt wird in Kapitel IV zur Definition von Religion und Uberzeugung ausfiihrlicher diskutiert.

Siehe die Debatte zu diesem Thema im Rahmen des verfassungsrechtlichen Schutzes von Religion im irischen Fall Quinns Supermarket vs. Attor-
ney General [19721IR 1, bei dem argumentiert wurde, dass die Sonderausnahmen fiir judische koschere Metzgereien im Gesetz Gber Ladenoff-
nungszeiten am Sonntag diskriminierend gegeniber nichtjudischen Handlern seien.Das Argument wurde nicht akzeptiert, und die Ausnahme
wurde mit der Begriindung unterstiitzt, dass es fur den Schutz der Religionsfreiheit der jlidischen Gemeinschaft angemessen und notwendig
war.

Siehe in Kapitel IV die Erorterung der Frage, ob die Richtlinie auch politische Meinungen erfasst.
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Harte fiir Arbeitgeber darstellt **. Ubliche Vorkehrungen dieser Art kénnen etwa die Neugestaltung der Arbeitszeit
sein, um Freizeit fiir religiése Feiertage zur Verfligung zu stellen, oder Anderungen der Uniformen oder Kleiderord-
nung, so dass das Tragen von religidser Kleidung zuldssig ist.

Eine der Schwierigkeiten bei der Einfihrung einer Verpflichtung zum Treffen angemessener Vorkehrungen liegt in
der Bestimmung des Ausmalles einer solchen Verpflichtung. Welches Mal3 an Vorkehrung ist verniinftig, und wie-
viel Harte gilt als ,unbillig”? Wenn zu viele Vorkehrungen erforderlich sind, kann die Religionsfreiheit einer Person
fur andere mit erheblichen Kosten verbunden sein. Sind hingegen zu wenige Vorkehrungen erforderlich, wird die
Anforderung bedeutungslos.

In den USA wurde die Interpretation der Verpflichtung zum Treffen angemessener Vorkehrungen etwas restriktiv
gehandhabt, da eine Vorkehrung nur dann erforderlich war, wenn diese verniinftig war und keine unbillige Harte
verursachte *.Unbillige Harte wurde dabei so interpretiert, dass nicht mehr als,De minimis“-Kosten entstehen duir-
fen, sowohl im Hinblick auf finanzielle Kosten als auch im Hinblick auf Stérungen bzw. einen hoheren Verwaltungs-
aufwand.
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Obwohl solche minimalen Verpflichtungen die Vermutung nahelegen kénnen, der Schutz sei bedeutungslos, erfor-
dern sie doch, dass ein Arbeitgeber einen Versuch macht, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Was die Harte
betrifft, ist hier zwar nur ein ,De minimis“-Maf3 erforderlich, jedoch muss es sich um eine tatsachliche Harte und
nicht nur um eine hypothetische Harte handeln *. Dies heif3t, dass sich der Arbeitgeber zum Beispiel nicht auf die
Tatsache verlassen kann, dass andere Mitarbeiter moglicherweise ungliicklich werden, wenn eine bestimmte Vor-
kehrung getroffen wird, sondern nachweisen muss, dass sie tatsachlich ungliicklich sein werden. Tatséchlich liegt
bei der Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen die Beweislast beim Arbeitgeber, der nachweisen muss,
dass er dartiber nachgedacht hat, zu versuchen, Vorkehrungen zu treffen, und er muss echte Griinde dafir haben,
warum dies schwierig wiirde. Eine solche Verpflichtung fuhrt nicht zu umfassendem Schutz fiir das Personal und
ist somit keine starke Verletzung der Rechte von anderen.Wenn die Rechte anderer verletzt werden, ist dies wahr-
scheinlich ein Grund, keine Vorkehrungen zu treffen. Wenn jedoch die Rechte anderer nur hypothetisch verletzt
werden konnten, ist dies kein Grund.

Inwiefern kénnte dann ein solcher Ansatz gemaR der Richtlinie erforderlich sein? Angesichts der Tatsache, dass
Artikel 9 der EMRK das Austiben einer Religion oder religioser Weltanschauung schiitzt, ist es wahrscheinlich, dass
- wieinden USA - eine Form der angemessenen Vorkehrung notwendig wird, um die Austibung einer Religion zu
schitzen. Obwohl es eindeutig kein spezifisches Mandat gibt, der Religion Rechnung zu tragen ¥, gibt es zwei
Grundlagen, auf denen man fiir die Anerkennung einer solchen Verpflichtung argumentieren kann.Zunachst kann,
wie beim Fall Thlimmenos vs. Griechenland *® beim Européischen Gerichtshof fir Menschenrechte angenommen
wurde, die Behandlung ungleich sein, weil Personen in der gleichen Situation unterschiedlich behandelt werden,
oder weil diejenigen, die anders sind, gleich behandelt werden. Die Nichtberlcksichtigung des Unterschieds
kommt deshalb einer Ungleichbehandlung gleich, weil es letztendlich die Weigerung bedeutet, unterschiedliche
Personen unterschiedlich zu behandeln.

,Der Begriff ,Religion” umfasst alle Aspekte der Einhaltung und Ausiibung von Religion sowie Weltanschauung, es sei denn, ein Arbeitgeber
weist nach, dass er auf3erstande ist, ohne unbillige Harte fuir die Fihrung des Unternehmens des Arbeitgebers fiir die Einhaltung und Aus-
tbung der Religion des Arbeitnehmers bzw. des kiinftigen Arbeitnehmers geeignete Vorkehrungen zu treffen.” 42 U.S.C.A. §2000e j.

> Trans World Airlines, Inc. vs. Hardison 432 U.S. 63, (1977), Ansonia Board of Education vs. Philbrook 479 U.S.60 (1986).

¢ EEOC vs. Alamo Rent-A-Car26. Mai 2006, Opuku-Boateng vs. California, 95 F.3d 1461, 1473-74(9th Cir. 1996).

Daruiber hinaus verpflichtet die Rechtsprechung des Artikels 9 EMRK nicht dazu, der Religion am Arbeitsplatz Rechnung zu tragen. S. Ahmad
v Vereinigtes Konigreich (1981) 4 EHRR 126, Stedman vs. Vereinigtes Kénigreich (1997) 23 EHRR CD168, beide bestatigt in Kosteski vs. ,Die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien” - 55170/00 [2006] ECHR 403, weiter unten in Kapitel VI besprochen.

®(2001) 31 EHRR 15.
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Zusatzlich kann die Verbindung zwischen Diskriminierung und der Verpflichtung zum Treffen angemessener Vor-
kehrungen so verstanden werden, dass ein Nichteingehen auf einen Antrag auf unterschiedliche Behandlung von
religiosen Arbeitnehmern der mittelbaren Diskriminierung gleichkommen kann *, es sei denn, die Weigerung, sol-
che Vorkehrungen zu treffen, kann begriindet werden . Zum Beispiel wiirden Arbeitnehmer, deren Antrag auf die
Anpassung ihrer Arbeitsuniform an die Bedurfnisse ihres religiosen Bekenntnisses abgelehnt wird, Opfer von mit-
telbarer Diskriminierung werden. Die Forderung des Arbeitgebers, dass die Mitarbeiter eine Uniform tragen sollen,
wirde religise Mitarbeiter besonders benachteiligen, und diese Forderung musste begriindet werden.

Zu den weiteren Forderungen nach besonderen Vorkehrungen fiir die Austibung von Religion gehort vermutlich
auch die Forderung nach arbeitsfreier Zeit fur religiose Feiertage. In einigen Mitgliedstaaten gibt es ausdriickliche
Vorkehrungen fiir solche Vereinbarungen. In Spanien sind Kooperationsabkommen mit verschiedenen religiosen
Gemeinschaften (der evangelischen, judischen und islamischen) geschlossen worden, die angemessene Vorkeh-
rungen fur verschiedene Ruhetage flr Arbeitnehmer bestimmter Religionen gewahrleisten °'. AuBerdem gelten
Bestimmungen fir religiose Feiertage als Ersatz fuir die gemaR dem allgemeinen Gesetz vereinbarten Tage ¢, mit
der Zustimmung beider Parteien.

Liegen keine besonderen Vereinbarungen fir solche Anfragen auf das Treffen angemessener Vorkehrungen vor,
kann die Ablehnung von Antragen auf Arbeitszeitanderung als mittelbare Diskriminierung betrachtet werden.
In der Tat schreibt der Arbeitgeber den Arbeitnehmern vor, nach einem bestimmten Zeitplan zu arbeiten. Dadurch
werden religidse Arbeitnehmer benachteiligt, und dies muss begriindet werden. Ob die Anforderung gerechtfer-
tigt ist, wird etwa davon abhéngen, ob Aushilfspersonal erforderlich ist, dieses verfligbar ist und zu welchen Kos-
ten, wie viel Freizeit beantragt wird und wie hdufig diese Antrdge vorkommen.

Somit ist es fragwrdig, ob aus der Richtlinie die unmittelbare Pflicht hervorgeht, angemessene Vorkehrungen zu
treffen. Wenn eine Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen in die Richtlinie hinein interpretiert werden
kann, dann hangt ihr Umfang von der Reichweite der in Féllen von mittelbarer Diskriminierung verfligbaren
Begriindung ab.Wo eine Anforderung durch ein rechtmaBiges Ziel sachlich begriindet werden kann, und die Mit-
tel, um dieses Ziel zu erreichen, angemessen und erforderlich sind %, liegt keine mittelbare Diskriminierung vor.
Wird diese Begriindungsnorm gleich interpretiert wie bei der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, bedeu-
tet dies, dass jede Anforderung einen rechtmaBigen Zweck haben muss, dass die zum Erreichen dieses Zwecks

Es ist nicht klar, ob der Begriff der mittelbaren Diskriminierung verwendet werden kann, um eine Verpflichtung einzuftihren, fur jede religitse
Person entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Mittelbare Diskriminierung wird definiert als Benachteiligung einer ganzen Gruppe. Somit
muss der Kldger nachweisen, dass mit einer Anforderung Personen einer bestimmten Religion oder Weltanschauung im Vergleich zu anderen
besonders benachteiligt wiirden.

% Fireine Bewertung der Notwendigkeit der ,geeigneten Vorkehrungen” s.L.Waddington/A. Hendriks,, The Expanding Concept of Employment
Discrimination in Europe: From Direct and Indirect Discrimination to Reasonable Accommodation Discrimination” [2002] IJCLLIR, S.403.

' Gesetz 24/1992 vom 10. November zur Annahme des Kooperationsabkommens zwischen dem Staat und der Féderation der evangelischen
Religionsgemeinschaften in Spanien; Gesetz 25/1992 vom 10.November zur Annahme des Kooperationsabkommens zwischen dem Staat und
den jidischen Gemeinschaften in Spanien; und Gesetz 26/1992 vom 10.November zur Annahme des Kooperationsabkommens zwischen dem
Staat und der Spanischen Islamischen Kommission. Zum Beispiel konnen fir alle judischen Arbeitnehmer sowie Siebenten-Tags-Adventisten
der Freitagabend und der ganze Samstag alternativ zur allgemeinen Regel des samstagnachmittags oder montagvormittags und des ganzen
Sonntags angeboten werden. Dies muss mit der Zustimmung aller Parteien erfolgen, wobei die Rechtsprechung es so interpretiert hat, dass
diese Regelung nur moglich ist, wenn sie beim Arbeitgeber vor der Unterzeichnung des Vertrags beantragt wird. Mitglieder der islamischen
Gemeinschaften, die der Islamischen Kommission angehéren, kdnnen verlangen, jeden Freitag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr und wahrend des
Fastenmonats Ramadan eine Stunde vor Sonnenuntergang die Arbeit niederzulegen, je nach Abkommen mit dem Arbeitgeber, wobei die aus-
gefallenen Arbeitsstunden nachgeholt werden missen; Landerbericht Spanien: Europdisches Netz unabhédngiger Sachverstandiger im Bereich
des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

® In Artikel 37 des Statuts der Arbeitnehmer.

®  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b.
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gewahlten Mittel einem wirklichen Bediirfnis des Unternehmens dienen und im Hinblick auf das Erreichen des
jeweiligen Zwecks angemessen und erforderlich sein miissen ¢.Die Rechtfertigungsnorm ist somit sehr streng, und
Fragen der Kosten oder Vorlieben der Kunden gelten normalerweise nicht als Rechtfertigungsgriinde fir eine mit-
telbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

Die Anwendung einer solchen Norm wiirde in der Praxis Arbeitgebern bei Fillen im Zusammenhang mit religio-
sen Anforderungen relativ harte Normen auferlegen, wenn sie fiir religiose Praktiken entsprechende Vorkehrungen
treffen mussten. In den USA haben es die Bestimmungen der milden ,Unbilligen Harte”-Norm den Gerichten
ermoglicht, in Fallen, wo eine entsprechende Vorkehrung zu irgendwelchen wirtschaftlichen Kosten, zu Unan-
nehmlichkeiten oder sogar Beschwerden von anderen Mitarbeitern gefiihrt hatte, festzustellen, dass keine reli-
giose Diskriminierung vorliegt ©. Solche ,Kosten” rechtfertigen wahrscheinlich keine mittelbare Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts. Der Begriindungsnorm in Féllen von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts kann
die Begriindung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung gegentiibergestellt werden, wenn bei der Frage,
ob die Last fiir das Treffen angemessener Vorkehrungen verhaltnismaBig ist, finanzielle oder andere Kosten bertick-
sichtigt werden kénnen .
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Bei der Auslegung der ,Begriindung” im Sinne der Richtlinie werden die Gerichte in solchen Féllen entscheiden
mssen, ob sie gegen mittelbare religiose Diskriminierung ein so hohes Mal3 an Schutz verlangen sollen.Wenn sie
dies tun, heif3t das, dass sie in der Praxis eine ziemlich lastige Verpflichtung zu Vorkehrungen im Zusammenhang
mit dem Praktizieren von Religion vorschreiben werden. Dies kann zusatzliche Probleme verursachen im Hinblick
auf die Schaffung von Gleichheit zwischen Arbeitnehmern verschiedener Religionen sowie das Erreichen eines
angemessenen Gleichgewichts zwischen den Interessen von religidsen und nichtreligiosen Menschen.

% Bilka-Kaufhaus vs. Weber von Hartz [1986] Slg. 1986, 1607.
% Trans World Airlines vs. Hardison, 432 U.S. 63, (1976) Turpen vs. Mo.-Kan.-Tex.R.R. Co., 736 F.2d 1022, 1027.

66

Vgl.Erwdgungsgrund 21 in der Praambel der Richtlinie.
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KAPITEL IV

Kapitel IV

Die Definition von Religion
und Weltanschauung
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Die Begriffe ,Religion und Weltanschauung” sind eindeutig entscheidend fiir die Bestimmung des richtigen
Anwendungsbereichs der Richtlinie, aber sie sind nach wie vor unbestimmt. In diesem Kapitel sollen einige der
Schwierigkeiten behandelt werden, die beim Versuch einer Definition dieser Begriffe entstehen.

Die Definition von Religion

Obwohl es eine grof3e Zahl anerkannter Religionen in der Welt gibt, gibt es beim einfachen Versuch, den Begriff,,Reli-
gion” zu definieren, fast sofort Schwierigkeiten. Der Glaube an einen Gott, der vielleicht das Judentum, den Islam und
das Christentum miteinander verbindet, ist als Definition eindeutig unzulénglich, weil einige Religionen wie zum Bei-
spiel der Hinduismus erwiesenermaflen polytheistisch sind. Definitionen, in denen von einem,Glauben an Gott oder
an Gotter” die Rede ist, wiirde in ahnlicher Weise den Buddhismus ausschlieen, da dieser keinen Glauben an einen
Gott umfasst. Zwar gelten diese Religionen als grof3e Weltreligionen, an die die Verfasser der Richtlinie gedacht
haben mussen. Die Schwierigkeiten existieren jedoch weiter, wenn man weniger bekannte Religionen wie zum Bei-
spiel verschiedene heidnische Traditionen beriicksichtigt, sowie neue Religionen, deren Traditionen und Uberzeu-
gungen moglicherweise noch grofitenteils undokumentiert sind. Sobald man sich von den traditionellen
Weltreligionen wegbewegt, stellen sich andere Fragen wie zum Beispiel, ob eine Reihe von Uberzeugungen, die nur
einigen wenigen oder sogar nur einer Person wichtig ist, bereits als Religion betrachtet werden kann.

In den meisten internationalen Menschenrechtsdokumenten, die die Religionsfreiheit schiitzen, findet sich keine
Definition von Religion. Zum Beispiel enthélt die Allgemeine Erkldrung der Menschenrechte keine endgtltige
Erklarung dartiber, was eine Religion kennzeichnet, sondern bietet eine breiter gefasste Beschreibung, bei der
theistische, nichttheistische und atheistische Glaubensformen erfasst sind .

Andere Rechtsprechungen, die ein Verbot der religiosen Diskriminierung enthalten, haben sich um eine Definition
von Religion bemht.In den USA sind hierzu zwei Hauptkonzepte entwickelt worden ®.Das erste ist eine inhaltlich
begriindete Definition. Sie befasst sich mit der Bestimmung des wesentlichen Inhalts von Weltanschauungen, der
sie ihrem Wesen nach ,religios” oder sie ausreichend ernsthaft macht, so dass ihr Schutz gerechtfertigt ist. Die
Bedingung eines Glaubens an Gott reicht eindeutig nicht aus, um die derzeit geschiitzten Glaubenssysteme zu
reflektieren. Daher verweist eine umfassendere Definition auch auf das, was den Menschen ,unbedingt angeht”
(ultimate concern). Grundgedanke hierbei ist, dass jeder Mensch etwas hat, was ihn ,unbedingt” angeht, etwas, was
fur ihn absolut, bedingungslos und uneingeschrankt ist und was unserem Leben Bedeutung und Orientierung
gibt ©. Ein solcher Test ist sehr subjektiv, und viele Glaubensformen kénnen hierfiir in Frage kommen, solange sie
fur ihre Anhanger ein ultimate concern sind. Dies kann ein Vorteil sein, da er neue oder Minderheitenreligionen
schitzen kann, auch wenn sie keinen von der ,Mehrheit” vorgegebenen ,objektiven” Normen entsprechen wiir-
den ™.In eine solche Definition kann man auch philosophische Bewegungen wie beispielsweise den Humanismus
oder Atheismus einbeziehen, die keine traditionellen religiosen Wurzeln haben. Jedoch liegt in diesem umfassen-
den Charakter auch eine Schwaéche. Er bietet namlich grundsatzlich nicht die Moglichkeit, etwa zwischen FuB3ball
als dem ultimate concern und den Grundsdtzen des Islams als ultimate concern zu unterscheiden 7.

Eine Alternative fur die Definition von Religion ist die Definition per Analogie 7. Es kann eine Liste von Kriterien, die
jedoch fir die Definition von Religion weder notwendig noch an sich hinreichend sind, erstellt werden.Wenn diese
Kriterien in ausreichender Quantitdt vorhanden sind, kann sie darauf hinweisen, dass ein Glaubenssystem religit-
sen Charakter hat, obwohl eine andere Religion méglicherweise keines dieser Kriterien teilt ™. Ein solches Konzept
fur die Definition von ,Religion” Gberwindet die oben beschriebenen Schwierigkeiten, wenn jede Definition so

¢ Siehe Allgemeiner Kommentar Nr.22 (48) zu Artikel 18 AEMR des UNO-Menschenrechtsausschusses, Abs. 2,in (1994) 15 Human Rights L.J.233.
% Diese Konzepte sind in wissenschaftlichen Kommentaren entwickelt worden und stieBen in der Rechtsprechung auf Zustimmung. Siehe zum
Beispiel USA vs. Seeger 380 USA 163, (1965).

P.Tillich,,Dynamics of Faith” (Harper & Row New York, 1958), zitiert in Seegar (s. 0.).

7 Siehe,Toward a Constitutional Definition of Religion” (1978) 91 Harv.L.R. 1056.

69

Macklem, ,Reason and Religion” in P.Oliver et al. (Hrsg.), Faith in Law: Essays in Legal Theory (Hart, Oxford, 2000), S. 79.

Dieser alternative Ansatz steht in wissenschaftlichen Kommentaren im Vordergrund. Siehe insbesondere K. Greenawalt, ,Religion as a Concept
in Constitutional Law” (1984) 72 California L.R.753-816, und G. Freeman Ill,,The Misguided Search for the Constitutional Definition of Religion”
(1983) 71 Georgetown L.J.1519-1565.

Einen dhnlichen Ansatz verwendet Wittgenstein, um zu beweisen, dass es keinen gemeinsamen Zug gibt, der allen Spielen gemeinsam waére,

sondern dass ihnen nur Familiendhnlichkeiten gemein sind. L. Wittgenstein, Philosophical investigations (Oxford: Basil Blackwell, 1953).
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unterminiert wird, dass man auf ein Geflige ,religiéser” Ansichten verweist, die dieser Definition nicht zu entspre-
chen scheinen. Dies konnten die Kriterien sein: der Glaube an Gott oder ein hoheres Wesen, eine umfassende Sicht
der Welt und des Sinns der Menschen, der Glauben an ein kiinftiges Leben; die Kommunikation mit,Gott” in Form
von Gottesdienst und Gebet; eine bestimmte Sichtweise von aus einem Moralkodex oder aus der Vorstellung des
Wesens Gottes abgeleiteten moralischen Verpflichtungen. Dieses Konzept kann im Laufe der Zeit unterschiedlich
angepasst werden und somit auch die Entwicklung des Verstandnisses von Religion reflektieren. Jedoch ist die
Argumentation per Analogie nach wie vor undurchsichtig; es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob Analogie klar
sein muss oder ob Analogie im weitesten Sinne ausreichend ist ™.

Eine Art Kompromiss zwischen den inhaltlich orientierten Definitionen und den Definitionen mit einer analogen
Argumentation fand das Oberste Gericht in Australien in der Rechtssache The Church of the New Faith vs. The Com-
mission of Pay-roll Tax (Victoria) *. Das Gericht vertrat die Ansicht, dass kein einzelnes Merkmal entscheidend ist,
aber dass die folgenden Kriterien in der Charakterisierung von Glaubenssystemen als ,religios” hilfreich waren: der
Glaube, dass die Realitat Uiber das hinausgeht, was menschliche Sinne wahrzunehmen in der Lage sind; dass das
Denken zum Wesen des Menschen und seinem Platz im Universum und seiner Beziehung zu tibernatirlichen Din-
gen gehort; dass Anhanger einer Religion Ideen vertreten, die sie dazu auffordern oder ermutigen, bestimmte Nor-
men oder Verhaltenskodizes einzuhalten oder an bestimmten Praktiken teilzunehmen, die eine Ubernatirliche
Bedeutung haben; dass Anhénger eine identifizierbare Gruppe darstellen (auch wenn diese in keiner engen Ver-
bindung stehen); und dass Anhdnger selbst diese Ideen als religiés ansehen .

In den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie gab es zumeist keine Definition dieser
Begriffe, obwohl in einigen Verfassungen teilweise solche Definitionen existieren, und in einigen Staaten gibt es
Erldauterungen mit weiteren Informationen dartiber, wie diese Begriffe verstanden werden sollen. Einige Staaten
haben Definitionen fir andere spezifische Zwecke wie etwa Steuerbefreiungen.

KAPITEL IV

Der Rechtsakt zur Umsetzung der Richtlinie in Osterreich definiert Religion oder Weltanschauung nicht. Jedoch enthal-
ten die Erlduterungen zum Bundesgesetz tiber den Status religioser Bekenntnisgemeinschaften eine nicht verbindli-
che Definition:,Ein Glaubensgefiige, dessen Inhalt darstellbar und historisch gewachsen ist,um das menschliche Wesen
und die Welt in ihrer transzendentalen Bedeutung zu erklaren und um sie mit spezifischen Riten und Symbolen zu
begleiten und ihnen Orientierung entsprechend ihrer Grundprinzipien und Lehren zu geben” ”7.Mehr Orientierung fin-
det sich in den Erlduterungen, die Religion definieren als ,ein System, das in seinem Dogma, seiner Praxis und seinen
sozialen Ausdrucksformen die letzten Fragen der menschlichen Gesellschaft und des Lebens des Einzelnen stellt und
darauf Antworten findet” %, was einen auf dem Gedanken des ,ultimate concern” basierenden Ansatz nahelegt.

In Deutschland findet man eine Definition von Religion und Weltanschauung in der Auslegung der Garantie der
Religionsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht. Nach dieser Definition ist Religion als eine mit der Person
des Menschen verbundene Gewissheit Gber bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie zur Herkunft und zum
Ziel des menschlichen Lebens zu verstehen; dabei legt die Religion eine den Menschen uberschreitende und
umgreifende (,transzendente”) Wirklichkeit zugrunde 7. Auch hier scheint der Ansatz auf der Idee des ,ultimate
concern” zu beruhen, obwohl auch einige Argumente auf der Analogie basieren: Zum Beispiel akzeptierte das Bun-
desverfassungsgericht als selbstverstandlich, dass Bahd' eine Religion ist *, wobei es sich von aktuellen Tendenzen
in Gesellschaft, kultureller Tradition und dem allgemeinen Religionsverstandnis sowie der Religionswissenschaft
leiten liel3 ®.

”*  Siehe D.N.Feofanov,,Definition Religion: An Immodest Proposal (1994) 23 Hofstra L.R.309; B. Clements, ,Defining,Religion” in the First Amend-
ment: A functional approach” (1989) 74 Cornell L.R.352.

7 [1982-3] 154 C.L.R.120.

* Per Wilson und Deane JJ.,S. 174.

77 Landerbericht Osterreich: Européisches Netz unabhingiger Sachverstdndiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european
consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

7 Landerbericht Osterreich: Européisches Netz unabhingiger Sachverstdndiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european
consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

7 BVerwGE (Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts) 90,112 (115).

% BVerfGE 83,341 (353).

8 Ebd. S. Ldnderbericht Deutschland: Européisches Netz unabhangiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human

european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
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Die Niederlande unterscheiden in ihrer Rechtsprechung zwischen Religion und Weltanschauung insofern, als ftir
Religion eine ,hohe Autoritat” (,Gott") von zentraler Bedeutung ist. So war die Gleichbehandlungskommission der
Ansicht, dass der Rastafarianismus eine Religion ist ®, nicht jedoch die Bagwan-Shree-Rajneesh-Philosophie,Osho”.
Diese sei vielmehr eine ,Weltanschauung” oder ,Lebensphilosophie” . Die Nazarener hingegen gelten nicht als
Religion oder,Lebensphilosophie”. In einem Fall wurde einem Mann der Zugang zu einem Schnellimbisslokal ver-
weigert, weil er seinen Bart nicht rasieren und seine Haare nicht schneiden oder sich mit Seife waschen wollte, weil
dies aufgrund seiner Weltanschauung verboten war .

Einige Staaten formulieren nur eine negative Definition, aus der lediglich hervorgeht, was nicht als Religion zahlt.
In Artikel 3.2 des organischen Gesetzes liber Religionsfreiheit in Spanien heif3t es:,Aktivitaten, Absichten und Orga-
nisationen, die sich mit dem Studium von und dem Experimentieren mit psychischen oder parapsychologischen
Phanomenen oder der Verbreitung von humanistischen oder spirituellen Werten oder anderen dhnlichen nichtre-
ligiosen Zielen befassen oder mit diesen zusammenhangen, kommen fiir den Schutz aufgrund dieses Gesetzes
nicht in Frage” ®.

In Belgien geht man davon aus *, dass dieser Schutz Mitgliedern von Gruppen verweigert wird, die unter die Definition
von,Sekten” fallen ¥.Gemeint sind damit,alle Gruppen mit einer religidsen oder philosophischen Berufung (...),die in
ihrer Organisation oder Praxis illegale und schadliche Aktivitdten ausiiben, die zur Beldstigung von Personen oder der
Gemeinschaft flhren oder die Menschenwiirde verletzen”. Dies bedeutet, dass,Religionen”, die selbst die Rechte ande-
rer nicht respektieren, der Status einer Religion fuir den Schutz gegen Diskriminierung verweigert werden kann.

Zwar mag es Uberraschen, dass ein so grundlegendes Element wie der Schutz von Menschenrechten und Gleich-
heit undefiniert bleibt, doch vermeidet das Fehlen einer klaren Definition die Gefahr, dass Gerichten aufgrund einer
veralteten und zu wenig inklusiven Definition die Hinde gebunden sind. Die Definition kann sich an die modernen
Entwicklungen in unserem Verstéandnis von Religion anpassen *.Ein entsprechender Nachteil ist dabei jedoch, dass
die fehlende Begriffsdefinition zu Unstimmigkeiten im Umgang mit diesen Fragen flihren kann. Beispielsweise ist
Scientology in einigen Mitgliedstaaten anerkannt wie z. B.in Italien ® und auch in Australien *, in anderen wie-
derum nicht. Diese Organisation wird jedoch weder von den Arbeitsgerichten in Deutschland °' noch im Vereinig-
ten Konigreich hinsichtlich der Gesetze tiber den Status als Wohlfahrtsorganisation anerkannt *2. Diese Art von
Inkohéarenz in der Interpretation in den verschiedenen Mitgliedstaaten ist nicht vereinbar mit dem Schutz gemaf
der Richtlinie. Hier wére die Entwicklung einer gemeinsamen Position notwendig. Tatséchlich hat der EuGH im
Zusammenhang mit anderen Diskriminierungsgriinden die Notwendigkeit einer ,autonomen und einheitlichen
Auslegung” der Richtlinie in der gesamten Gemeinschaft anerkannt *. Méglicherweise lassen sich die Gerichte der

82

Stellungnahme der Kommission fiir Gleichbehandlung 2005-162.

83

Stellungnahme der Kommission fiir Gleichbehandlung 2005-67.

8 Stellungnahme der Kommission fiir Gleichbehandlung 2005-28.

8 Landerbericht Spanien, Européisches Netz unabhéngiger Sachversténdiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european con-
sultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

%  Landerbericht Belgien, Européisches Netz unabhingiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european con-
sultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

¥ Gesetz vom 2.Juni 1998 zur Schaffung eines Sekten-Informations- und Beratungszentrums.

% Siehe Sadurski,,On Legal Definitions of Religion” (1989) 63 Australia L. J. 834.

8 Landerbericht Italien, Européisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european con-
sultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

% The Church of the New Faith vs. The Commission of Pay-roll Tax (Victoria) [1982-3] 154 C.L.R.120.

" Bundesarbeitsgericht 22. Mérz 1995, Neue Juristische Wochenschrift 1996, S. 143, Lénderbericht Deutschland, Europaisches Netz unabhangi-
ger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2005].

2 Siehe Entscheidung der Charity Commissioners vom 17.November 1999,

http://www.charity-commission.govs.uk/Library/registration/ pdfs/cosdecsum.pdf.

% ,Aus den Erfordernissen der einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts wie auch des Gleichheitsgrundsatzes ergibt sich jedoch, dass

den Begriffen einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts, die fur die Bestimmung ihres Sinnes und ihrer Tragweite nicht ausdricklich auf das

Recht der Mitgliedstaaten verweist, normalerweise in der gesamten Gemeinschaft eine autonome und einheitliche Auslegung zu geben ist, die

unter Berticksichtigung des Zusammenhangs der Vorschrift und des mit der betreffenden Regelung verfolgten Zieles zu ermitteln ist.” Chacon

Navas vs. Eurest Colectividades SA (2006) C13/05, Par. 40, ein Fall, bei dem es um die Definition von Behinderung ging.
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Mitgliedstaaten von der Auslegung des EGMR leiten, der seinen Schutz auf Scientology erweitert hat *.Weitere von
der Rechtsprechung des EGMR geschiitzte Religionen sind der Druidismus *, das Divine-Light-Zentrum * sowie die
Internationale Gesellschaft fiir Krishna-Bewusstsein *. Alternativ kann es sein, dass Scientology als eine Weltanschau-
ung und nicht als Religion definiert wird. Der Schutz gemédR der Richtlinie ist identisch.

Die Definition von Weltanschauung

Einige der Schwierigkeiten, die deshalb entstehen, weil es keine vereinbarte Definition gibt, werden tiberwunden,
weil der Schutz der Richtlinie auf ,Religion oder Weltanschauung” ausgedehnt wird. Allerdings wird dadurch die
Schwierigkeit einer Definition nicht umgangen, sie wird lediglich verlagert. Die Trennlinie liegt zwischen Religio-
nen und ausreichend ernsthaften Weltanschauungen, die unter den Schutz fallen, und anderen Uberzeugungen,
die nicht darunter fallen.Im Zusammenhang mit der Richtlinie stellt sich die zusatzliche Frage, ob auch politische
Weltanschauungen geschiitzt sind.

Weltanschauungen missen an sich zwar nicht religidser Art sein, um geschiitzt zu werden, doch scheint es noch
eine Grenze dabei zu geben, welche Arten von Weltanschauung davon abgedeckt werden sollen. Zum Beispiel
wiirde etwa die Uberzeugung, dass eine bestimmte FuBBballmannschaft einer anderen (iberlegen ist, nicht darun-
ter fallen.Wo genau die Trennlinie zwischen geschiitzten und nichtgeschitzten Weltanschauungen gezogen wer-
den sollte, ist jedoch nicht klar. Angesichts der Tatsache, dass der Begriff ,Weltanschauung” auf jeden Fall auch die
religiose Weltanschauung beinhalten wiirde, scheint es, dass die Einbeziehung des Begriffes ,Religion” die Bedeu-
tung von ,Weltanschauung” gewissermal3en mit bestimmten Parametern versehen soll. Diese Begrenzung der
Reichweite der geschiitzten Weltanschauungen kommt in der EGMR-Rechtsprechung zum Ausdruck, nach der
Weltanschauungen nicht religiés zu sein brauchen, um fir den Schutz in Frage zu kommen, sondern Uber ,ein
bestimmtes Mal3 an Aussagekraft, Ernsthaftigkeit, Zusammenhalt und Bedeutung verfligen missen” *.

KAPITEL IV

Die Verwendung des Begriffs,,Religion” zur Umschreibung der Parameter des Begriffes ,Weltanschauung” findet
sich auch in den Erlduterungen zu den Umsetzungsrechtsvorschriften in Osterreich:,Der Begriff ,Weltanschau-
ung’ ist mit dem Begriff ,Religion’ eng verbunden ... Weltanschauung ist ein aus persdnlichen Uberzeugungen
hinsichtlich der grundlegenden Struktur, Modalitdt und Funktionen der Welt bestehendes Auslegungssystem;
sie ist kein wissenschaftliches System. Sofern Weltanschauungen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben, umfas-
sen sie auch Sichtweisen von Menschheit, Lebensansichten und Moral” *. In den Niederlanden wird der Begriff
,Lebensphilosophie” ' verwendet statt ,Weltanschauung” ™', um die Art der erfassten Uberzeugungen zu
begrenzen. Der Begriff ,Lebensphilosophie” erfordert ein einheitliches Gedankengeflige zu den Themen der
grundlegenden Aspekte menschlicher Existenz und umfasst ein breites Spektrum von Philosophien wie zum
Beispiel Humanismus, erstreckt sich jedoch nicht auf eher allgemeine Ansichten Uber die Gesellschaft. Obwohl
in einigen Definitionen der Begriff der Religion verwendet wird, um die fuir den Schutz notwendige Ernsthaftig-
keit, Vollstandigkeit und Aussagekraft von Uberzeugungen wiederzugeben, wird es deutlich, dass Weltanschau-
ungen hinsichtlich ihres Inhalts nicht religios sein missen. Daher ist nach der EMRK auch der Atheismus
geschitzt '

Die in Osterreich und den Niederlanden verwendete Terminologie versucht, den Schutz der Richtlinie auf weitrei-
chende Philosophien tber den Sinn des Lebens zu beschranken, und beabsichtigt nicht, diejenigen zu schitzen,
die Ansichten zu enger gefassten Themen vertreten. Dieser Ansatz legt nahe, dass Weltanschauung nicht auf Ein-
zelthemen-Uberzeugungen erweitert werden sollte. Jedoch wurde der Schutz der EMRK in einigen Fallen auf Welt-

°  Xund die Scientology Kirche vs. Schweden (1976) 16 D&R 68.

% Chappel vs. Vereinigtes Kénigreich (1988) 10 EHRR 510 (EKMR), Pendragon vs. Vereinigtes Kénigreich (1998) EHRR CD 179.

% Swami Omkaramamda und das Divine-Light-Zentrum vs. Schweiz (1981) 25 D&R 105 (EKMR).

¥ ISKCON vs. Vereinigtes Kénigreich (1994) 76A D&R 90.

% X,Yund Z vs. Vereinigtes Kénigreich (1982) 31 D&R 50, und Campbell und Cosans vs. Vereinigtes Kénigreich (1982) 4 EHRR 293.

Erlduterungen zur Novellierung des Gleichbehandlungsgesetzes, Lénderbericht Osterreich, Européisches Netz unabhéngiger Sachversténdiger
im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

% Levensovertuiging”.

o1 Overtuiging”.

92 Angelini vs. Schweden (1988) 10 EHRR 123 (EKMR).
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anschauungen erweitert, die sich nachweislich nur auf bestimmte Einzelthemen beziehen wie etwa auf Pazifis-
mus '® und Veganismus . In einigen Fallen wurde die Frage der Definition nur sehr wenig bertcksichtigt, und die
Félle wurden aus anderen Griinden entschieden. Es ist daher mdglicherweise nicht so, dass alle Einzelthemen-
Uberzeugungen automatisch unter den Schutz fiir Religion und Weltanschauung gemaR der Richtlinie fallen.
Jedoch scheint nach wie vor kein Konsens dartiber zu bestehen, wo die Grenzen fir die geschiitzte Weltanschau-
ung genau liegen sollten.

Die politische Meinung

Auf noch mehr Verwirrung sto3t man, wenn man die Frage erdrtert, ob sich Schutz auf politische Ansichten aus-
dehnen sollte. Auch hier findet man eine grof3e Vielfalt von Praktiken und Erwartungen. Gesetzlichen Schutz fir
politische Ansichten gibt es in Belgien, Zypern, in der Tschechischen Republik, Danemark, Estland, Finnland, Frank-
reich, Ungarn, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien und im
Vereinigten Konigreich (nur Nordirland). Offensichtlich ist in den Gibrigen Mitgliedstaaten kein spezifischer Schutz
flr politische Ansichten vorgesehen.

Dieses nicht einheitliche Vorgehen fiihrt zu Schwierigkeiten. Zunachst sind moglicherweise politische Weltanschauun-
gen wie zum Beispiel der Kommunismus in der Lage, die Kriterien der Lebensphilosophie zu erfiillen; andere sind viel-
leicht eindeutiger Einzelthemen-Uberzeugungen, wie zum Beispiel die Meinung einer Person zur Frage, wie das
Gesundheitswesen finanziert werden sollte. In einigen Fallen kann es schwierig sein, die Grenzen zwischen Weltan-
schauungen und politischen Uberzeugungen zu ziehen. Uberzeugungen bei Themen wie z. B. Abtreibung kénnten
sowohl als religiése, als politische oder auch nur als allgemeine Uberzeugung eingeordnet werden.

Ein zweites, grundlegenderes Problem entsteht auch im Zusammenhang mit den politischen Uberzeugungen, die
in fundamentalem Gegensatz zu den Werten in der Richtlinie stehen. Dass die Anti-Diskriminierungs-Richtlinie
auch diejenigen schitzen sollte, die politische Ansichten vertreten, die nicht das Ziel verfolgen, die Achtung der
Menschenwirde und Menschenrechte zu férdern, Rassismus zu bekampfen und Gleichbehandlung fiir Manner
und Frauen zu erreichen, ist Uberhaupt nicht klar ' Es ist anzumerken, dass es in einigen Staaten ' bei der Defini-
tion von Religion erforderlich ist, dass eine Religion die Wiirde des anderen respektieren muss, um Schutz gewahrt
zu bekommen. Méglicherweise kann eine solche Anforderung auch an politische Gruppen gestellt werden, die
Schutz gegen Diskriminierung gemaR der Richtlinie verlangen.

Ist in der Weltanschauung auch Konfessionslosigkeit enthalten?

Zur Bedeutung von Religion und Weltanschauung innerhalb der Richtlinie gehéren eindeutig auch der Atheismus
und andere nichtreligidse Standpunkte. Was nicht klar ist, ist die Frage, ob die Richtlinie symmetrisch vorgeht, sie
also sowohl Menschen mit einer als auch alle Menschen ohne eine Weltanschauung schiitzt. In den Erlduterungen
zu den Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs heif3t es, dass zum Verweis auf Religion oder Weltanschau-
ung auch der Verweis auf das Nichtvorhandensein einer bestimmten Weltanschauung gehort 7. Daraus geht mehr
als deutlich hervor, dass unter diese Bestimmungen auch Atheisten fallen. AuBerdem scheint dies auch zu bedeu-
ten, dass ein Arbeitgeber, der nur Christen beschéftigen will, jeden nichtchristlichen Bewerber diskriminiert, ob
Muslim, Atheist,,unsicher” oder ,unbeteiligt” . Dieser Punkt wird in der Richtlinie nicht direkt behandelt. Wenn er

% Arrowsmith vs. Vereinigtes Konigreich (1978) 19 D.&R. 5.
% Hs. Vereinigtes Kénigreich (1993) 16 EHRR CD 44.

%5 Sjehe zum Beispiel Serco Ltd. vs. Redfearn [2006] EWCA Civ 659. Hier wurde gegen die Kiindigung wegen der Mitgliedschaft in einer rechtsex-
tremen Partei mit einer rassistischen Ideologie wegen Rassendiskriminierung geklagt. Redfearn war ein Busfahrer. Die vorgeworfene Diskrimi-
nierung erfolgt entweder direkt aufgrund der Rasse der Fahrgéste, die von seinen AuBerungen beleidigt werden kénnen, oder indirekt, weil die
Mitglieder der Partei iberwiegend Weile waren. Das Berufungsgericht (England and Wales Court of Appeal) vertrat die Ansicht, dass keine Ras-
sendiskriminierung vorlag, da die Kiindigung jeder rassistischen Partei gegolten hétte.

106

Z. B.Belgien.
7 DTI Explanatory Notes for the Employment Equality (Religion and Belief) Regulations, Par. 14.

% Der nordirische Fall Gibson vs. Police Authority of Northern Ireland [2006] NIFET 00406_00 (24. Mai 2006) verfolgt diesen Ansatz. In diesem Fall
ging es um eine weniger giinstige Behandlung eines Polizisten, weil dieser nicht Mitglied des Freimaurerordens war, einer Organisation, die
Verpflichtungen gegentiber bestimmten Arten von Religion oder Weltanschauung beinhaltet. Diese wurde als Diskriminierung aufgrund von

Religion oder Weltanschauung betrachtet.

THEMATISCHER BERICHT .
30



B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

jedoch so interpretiert wird, dass das,Nichtvorhandensein einer Weltanschauung” auch dazu gehért, wie dies das
Vereinigte Konigreich vorschlagt, dann wird dadurch der Umfang der Richtlinie vergroBert.

Die Bestimmung der Religion oder Weltanschauung des Einzelnen

Abgesehen von der Frage, ob bestimmte Uberzeugungen eine Religion oder Weltanschauung darstellen, kénnen
auch in Bezug auf etablierte Religionen Schwierigkeiten entstehen, wenn es mehr als eine Meinung dariiber gibt, was
unter der Auslibung von Religion zu verstehen ist. Dies kann entstehen, wenn innerhalb einer religiésen Tradition Dis-
kriminierung vorkommt. Eine katholische Wohltatigkeitsorganisation, die ausschlieBlich Katholiken beschéftigen
mochte, diskriminiert zum Beispiel protestantische Christen sowie Nichtchristen. Ob diese Art der Diskriminierung
Junter Berlicksichtigung des jeweiligen Zusammenhangs”, in dem sie vorkommt, angemessen ist ', ist unklar. Ein
Gericht konnte die Ansicht vertreten, dass die Beteiligten derselben Religion angehoren. Es konnte jedoch auch einen
detaillierteren Ansatz verfolgen und davon ausgehen, dass die Beteiligten nicht derselben Religion angehoren.

Im Sinne der Richtlinie wird die Anerkennung, dass es viele verschiedene Schattierungen religidser Ansichten gibt,
moglich machen, dass der Religionsfreiheit des Einzelnen angemessen Rechnung getragen wird. Dies entspricht der
Rechtsprechung des EGMR, der anerkennt, dass der Staat die Legitimitat religidser Weltanschauungen nicht beurtei-
len darf ""°, und die Staaten dazu auffordert, zu gewdhrleisten, dass sich kontroverse Gruppen gegenseitig tolerieren,
auch wenn sie urspriinglich aus der gleichen Gruppe stammen '". Somit sollte im Rahmen der Richtlinie die Tatsache
anerkannt werden, dass sich einige Gruppen innerhalb derselben grof3en Religion als anders als andere definieren.
Dieser Ansatz wird in den Niederlanden verfolgt. Dort geht die Rechtsprechung der Gleichbehandlungskommission
davon aus, dass ein Vorgehen oder ein Verhalten, das ein Einzelner fir religios halt, nicht von allen anderen Mitglie-
dern derselben Gruppe so gesehen zu werden braucht, um fiir den Schutz in Frage zu kommen "2, Somit kénnen Ein-

KAPITEL IV

zelne immer noch als Angehdrige einer Religion oder Weltanschauung betrachtet werden, auch wenn sie mit der
religiosen Ansicht der Mehrheit nicht tGbereinstimmen.Wird dem Einzelnen ermdglicht, seine religiose Identitat selbst
zu bestimmen, wird so der Religionsfreiheit des Einzelnen ein groBtmoglicher Schutz gewahrt.

Dieser Ansatz kann einige Probleme hinsichtlich der mittelbaren Diskriminierung verursachen. Wenn etwa ein
Arbeitgeber eine Veranderung der Bekleidungsvorschriften erlaubt, mit der die meisten religiésen Uberzeugungen
berticksichtigt werden, kann dann ein Einzelner oder eine kleine Gruppe eine weitere individuelle Vorkehrung for-
dern? Wenn Religionsfreiheit auf individueller Ebene geschiitzt ist, wie dies in den Niederlanden der Fall ist, kann
man einwenden, dass Einzelne, die nicht den Bekleidungsvorschriften entsprechen kénnen, Opfer von Diskriminie-
rung geworden sind. Wird jedoch einem personlichen religidosen Standpunkt nicht Rechnung getragen, bedeutet
dies jedoch nicht automatisch, dass eine mittelbare Diskriminierung vorliegt. Zuerst erfordert mittelbare Diskrimi-
nierung, dass in einer gewissen Weise eine ganze Gruppe benachteiligt wird, und es ist nicht klar, dass mittelbare
Diskriminierung vorliegt, wenn es nur eine sehr kleine Anzahl von benachteiligten Personen gibt . Zweitens ist es
wahrscheinlich, dass, wenn die Benachteiligung einer ganzen Personengruppe nachgewiesen werden kann, bei
jeder Bewertung der VerhaltnisméafBigkeit einer nicht getroffenen Vorkehrung am Arbeitsplatz die Anzahl der tat-
sachlich hiervon betroffenen Personen beriicksichtigt wird. Lehnt es ein Arbeitgeber ab, eine einheitliche Regel so
anzupassen, dass die Bekleidungsvorschriften eines groen Teils der Arbeitnehmer vor Ort beriicksichtigt werden,
kann eine solche Ablehnung als unverhéltnismafig gelten; die Nichtberiicksichtigung der religiosen Ansichten
einer kleineren Anzahl von Personen kann eher als verhaltnismaBig betrachtet werden.

% Artikel 4 Absatz 1.
"% Sjehe jedoch Kosteski vs. ,Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien” [2006] EGMR 403. Bei diesem Fall ging der EGMR davon aus, dass
Nachforschungen, ob ein Arbeitnehmer eine bestimmte Weltanschauung vertrat, im Zusammenhang mit einem arbeitsrechtlichen Streitfall
nicht angemessen waren.

" Metropolitane Kirche von Bessarabien vs. Moldau, Antr. Nr.45701/99, 13. Dezember 2001.

"2 Stellungnahme 2004/148, 2004/129. Landerbericht Niederlande, Européisches Netz unabhangiger Sachverstdndiger im Bereich des Nichtdis-
kriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

" GemaR Artikel 2 Absatz 2 handelt es sich um mittelbare Diskriminierung, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder

Verfahren Personen, die einer bestimmten Religion angehdéren, in besonderer Weise (...) benachteiligen kénnen.

. THEMATISCHER BERICHT
31



B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Marcia | 1980

-y

hh."’h s
\ A\ ‘i
THEMATISCHER BERICHT



B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Kapitel V

KAPITEL V

Das Verhaltnis zwischen Religion
und Rasse und ethnischer Zugehdrigkeit
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In den Richtlinien wird zwischen Religion, Rasse und ethnischer Zugehdrigkeit klar unterschieden. Der materielle
Geltungsbereich der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse ist weiter gefasst als der der
Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschdftigung. Letztere gilt fir Beschaftigung und Beruf ™, wah-
rend die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse fur die Diskriminierung in den Bereichen
Beschéaftigung, soziale Sicherungssysteme, Gesundheitsfiirsorge, soziale Vergunstigungen, Ausbildung und
Zugang zu und Lieferung von Waren und Dienstleistungen einschlieBlich der Wohnung gilt '. Bei einer Klage auf-
grund von Diskriminierung im Bereich Wohnung oder Ausbildung ist es daher wichtig, dass der Anspruch aufgrund
von rassistischer oder ethnischer Diskriminierung begriindet werden kann und nicht aufgrund der Religion,
obwohl die Grenzen zwischen den beiden Konzepten in der Theorie oder Praxis nicht immer klar sind.

Die Unterschiede im Geltungsbereich der beiden Richtlinien lassen vermuten, dass es zwischen den Konzepten
Rasse und ethnische Zugehorigkeit einerseits und Religion andererseits klare Grenzen gibt. Allerdings ist die
Grenze hier mitunter nicht klar. Dies hat mehrere Griinde: Zur Definition der ethnischen Zugehérigkeit gehort
manchmal die religiose Identitat, und religiose Gruppen kdnnen zum groBen Teil einer bestimmten Rassengruppe
angehoren. Gelegentlich gibt es tiefer gehende Komplexitdten, wenn Staaten es vorziehen, solche auf dem Unter-
schied der Rasse basierenden Kategorien nicht anzuerkennen. Auflerdem gibt es auch religiése Gruppen, die Reli-
gion so verstehen kdnnen, dass sie z. B. auch Fragen der kulturellen Praktiken oder Rituale beinhaltet, die
ansonsten lediglich mit der ethnischen Identitdt in Verbindung gebracht werden.

Dass die Grenzen zwischen Rasse und Religion verwischt werden, liegt vor allem daran, dass in einigen Mitglied-
staaten,ethnische Gruppe” so definiert ist,dass Gruppen dazugehoren, die auch eine religitse Identitat teilen. Des-
halb gelten Sikhs ¢ im Vereinigten Konigreich als ethnische Gruppe, obwohl sie auch eine religiése Gruppe sind.In
dhnlicher Weise werden Juden sowohl als eine ethnische oder Rassengruppe als auch als religiose Gruppe defi-
niert .

Ein zweiter Grund fir diese flieBende Grenze zwischen Religion und Rasse ist der, dass in vielen Mitgliedstaaten
Personen einer bestimmten Religion Giberwiegend einer bestimmten Rassen- oder ethnischen Gruppe angehoren.
In Zypern beispielsweise kdnnte die Trennung zwischen griechischen und tirkischen Zyprioten auch zwischen
muslimischen und christlichen Zyprioten gemacht werden. Somit wére die Benachteiligung turrkischer Zyprioten
eine mittelbar religitse Diskriminierung. Die Verbindung zwischen Religion und Status als Minderheit ist auch ent-
scheidend fiir die anderen von der zyprischen Verfassung anerkannten Minderheitsgruppen. Die Maroniten haben
sich Uber ihre Bezeichnung als religiése Gruppe beschwert; sie betrachten sich ebenfalls als ,spezifische ethnische
Gruppe” und mochten lieber als nationale Minderheit anerkannt werden. Auflerdem ist die Gemeinschaft der
,Lateiner” ""® von Zypern mit dem ihnen zugeschriebenen Begriff,Lateiner” nicht zufrieden, da dieser ihre romisch-
katholische religitse Identitdt nicht angemessen wiedergibt '°.Im Vereinigten Konigreich stammt die muslimische
Bevolkerung Giberwiegend aus Asien. Dies fuihrt im innerstaatlichen Recht zu dem Ergebnis, dass die Benachteili-
gung von Muslimen eine mittelbare rassistische Diskriminierung sein konnte .

Grundsatzlich ist es fraglich, ob diese Kategorien in sich stabil sind. In einigen Staaten ist die Verwendung des
Begriffs ,Rasse” selbst umstritten, und es wird eher der Begriff ,ethnische Zugehorigkeit” als Ausdruck der Sensibi-

" Artikel 3 der Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung 2000/78/EG.

"> Artikel 3 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse 2000/43/EG.
S Mandla vs. Lee [1983] 2 A.C. 548. Bei der Bestimmung des Begriffes der ethnischen Gruppe wurde im Vereinigten Kénigreich u. a. der Faktor
beriicksichtigt, ob die Gruppe einer gemeinsamen Religion angehorte.

"7 Siehe Seide vs. Gillette [1980] IRLR 427 im Vereinigten Kénigreich.

"5 Die Lateiner sind eine der von der Verfassung anerkannten ,religiésen Gruppen”. Sie bilden eine kleine Gemeinschaft von Menschen lateini-
scher ethnischer Herkunft und katholischen Glaubens.

"9 Siehe die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses der Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten tiber Zypern (2001).

2 J. H.Walker vs.Hussain [1996] IRLR 11.
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litdt gegenuliber der Sprache verwendet . Dies kommt im Erwdgungsgrund 6 der Richtlinie zur Gleichbehandlung
ohne Unterschied der Rasse zum Ausdruck, in dem die EU Theorien zurlickweist, mit denen versucht wird, die Exis-
tenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen. Historisch wurde der Begriff ,Rasse” verwendet, um darauf
hinzuweisen, dass man davon ausging, dass es biologisch verschiedene Gruppen von Menschen gibt. Seit kurzem
jedoch ist das Verstandnis von Rasse breiter gefasst und bezeichnet eine Gruppe von Personen mit ahnlichen sozia-
len und kulturellen Merkmalen. Dieses breiter gefasste Verstandnis vermischt die Konzepte von Rasse und ethni-
scher Zugehorigkeit miteinander und birgt das Potenzial fiir ein weiteres Verwischen der Grenzen zu Religion und

Weltanschauung.

Die Vermischung von Religion und Identitat als Rasse ist vielleicht im Zusammenhang mit Diskriminierung in
Beschiftigung oder Beruf nicht so sehr von Bedeutung, da der Schutz gemaf beiden Richtlinien dhnlich ist. In
Bereichen, in denen die Reichweite der Gleichheit der Rassen breiter ist — Sozialversicherung, Ausbildung oder
Gesundheit - besteht der Schutz gegen Diskriminierung nur aufgrund der Rasse und ethnischen Zugehdrigkeit.
Der Druck, die Definition von Rasse und ethnische Zugehérigkeit zu erweitern und einige religiose Gruppen mit
einzubeziehen, besteht nach wie vor.Wird der Geltungsbereich der Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der
Beschiftigung erweitert, damit er der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse entspricht,
bleibt die Gefahr fir ungleiche Vorgehensweisen beim Schutz von verschiedenen religiosen Gruppen bestehen.
In der Tat entsteht eine Hierarchie, wobei jenen religiésen Gruppen, die eine eigene ethnische Identitat fur sich bean-
spruchen koénnen, ein groBerer Schutz vor Diskriminierung gewahrt wird als jenen, die nur eine religiose Gruppe blei-
ben. Hierarchie kdnnte auch zwischen den Mitgliedstaaten entstehen, wenn die Mitgliedstaaten Unterschiede dabei
machen, wie sie religidse Gruppen als ethnische Gruppen anerkennen. Die Entstehung solcher Hierarchien zwischen
verschiedenen religiosen Gruppen wirkt den Zielen der Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschéfti-
gung, die die Diskriminierung von Menschen verschiedener Religionen beenden soll, entgegen.

KAPITEL V

2! Siehe Landerbericht Osterreich: Européisches Netz unabhéngiger Sachverstindiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human euro-
pean consultancy, Migration Policy Group (MPG) 2006]. Siehe auch Landerbericht Deutschland: Europdisches Netz unabhangiger Sachverstan-

diger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
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Kapitel VI

Der Zusammenhang zwischen
dem Schutz der Menschenrechte
und der Richtlinie
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Der Schutz gegen religiose Diskriminierung gemaf3 der Richtlinie fir Gleichbehandlung in der Beschéftigung ist
Teil einer ganzen Reihe von Schutzvorschriften in Europa fir religidse Interessen, mit dem Schutz fur Religionsfrei-
heit, den auch die EMRK und die Verfassungen vieler Mitgliedstaaten gewdhren. In diesem Kapitel sollen verschie-
dene Mdglichkeiten besprochen werden, wie sich diese verschiedenen Arten von Schutz gegenseitig verstarken
oder auch in einem Spannungsverhaltnis stehen kénnen.

Die Komplementaritat

Gewissermaflen kann die Anerkennung des Rechts auf Religionsfreiheit den von der Richtlinie geschaffenen Nicht-
diskriminierungsrechten zusatzliche Kraft verleihen. In der Tat kénnen das Recht auf Religionsfreiheit und ein Recht
auf Gleichheit aufgrund der Religion als eng miteinander verknipft betrachtet werden. Beide griinden sich auf die
Werte Wirde und Gleichheit. Die Idee, dass Menschen erwarten kénnen, dass andere die zu ihrem Menschsein
gehdrende Wiirde achten, wird praktisch allgemein weltweit anerkannt 22 Zum Begriff der Wiirde gehoren auch
zwei andere Elemente. Zundchst sind alle Menschen moralisch gleich viel wert ', und die Férderung ihrer Gleich-
heit und der Versuch der Schaffung einer Gesellschaft, in der sich alle entfalten kdnnen, stellen ein objektives Gut
dar.Zweitens gibt es den Begriff der Autonomie, also dass Menschen ihre eigenen Ideen dessen, was gut ist, entwi-
ckeln und ihr Leben selbst in die Hand nehmen kénnen '**. Alle diese Aspekte des Begriffs der Wiirde kénnen gefor-
dert werden, wenn Schutz der Religionsfreiheit und Schutz gegen religise Diskriminierung gewahrleistet sind.

Die Achtung von Religionsfreiheit und religioser Gleichheit kann auch als ein Aspekt bei der Unterstiitzung von
Minderheitsrechten gefordert werden. Wenn eine Mehrheit einer religiosen Gruppe ihre Werte auferlegt oder
eine Minderheitsgruppe dazu zwingt, sich den Ansichten der Mehrheit anzuschlieen, bringt dies mit sich, dass
der Gruppe ein alternatives Konzept des Guts auferlegt wird, und geféhrdet die Autonomie und Wiirde der Min-
derheitsgruppe '*.Im Klartext bedeutet dies, dass Mitglieder der Minderheitsgruppe nicht so behandelt werden
wie die moralisch Gleichberechtigten der Mehrheit. Religionsfreiheit kann daher als wichtiger Aspekt des,mit
dem Begriff der demokratischen Gesellschaft untrennbar verbundenen” Pluralismus verstanden werden '*.

Folglich werden religiose Ansichten anderer respektiert, ohne dass deren Ansichten an sich unterstiitzt werden,
weil man andernfalls die von ihnen getroffenen Entscheidungen tber ihre Ansicht des Guten nicht respektiert 7.
Somit kann der Schutz fir die Religionsfreiheit auf dem Gedanken der Achtung der Wiirde und Autonomie aller
basieren.Wenn zugelassen wird, dass die Austibung dieser Freiheit ungerechtfertigte Unterschiede beziglich der
Lebensperspektiven zum Ergebnis haben, ist dies aullerdem eine weitere Verletzung der Wiirde des Einzelnen und
fuhrt zu Argumenten zugunsten eines Verbots religidser Diskriminierung: Der vollstandige Genuss von Autonomie,
Gleichheit und Wirde erfordert den Schutz der Freiheit von religiéser Diskriminierung wie auch Schutz der
Religionsfreiheit.

Dass die Verbindung zwischen Menschenrechten und den Antidiskriminierungsvorschriften der Richtlinie Aner-
kennung findet, hat den Gruppenaspekt der religiosen Rechte in den Menschenrechtsvorschriften zur Folge. Reli-
gidse Gruppen geniellen nicht nur in vollem Umfang das Recht auf Vereinigungsfreiheit, Religionsfreiheit wird
auch ausgedehnt auf das Recht, seine Religion allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu leben . Die Achtung
religioser Rechte einer Gruppe bedeutet, dass religiése Gruppen in der Lage sein missen, in Beschaftigungsver-
héltnisse einzutreten, um ihre religiose Aktivitat besser organisieren oder erleichtern zu kénnen. Einschrankungen
bei der Freiheit religioser Gruppen, beispielsweise bei der Ernennung eines Lehrers oder eines religiosen Beamten,

22 Sje bildet Artikel 1 der Allgemeinen Erkldrung der Menschenrechte:,Alle Menschen sind frei und gleich an Wiirde und Rechten geboren”, und
steht auch in der Prambel der Charta der Vereinten Nationen sowie in den Praambeln des Internationalen Paktes tber birgerliche und politi-
sche Rechte (ICCPR) und des Internationalen Paktes tiber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR).

2 Sjehe R.Dworkin, Taking Rights Seriously (Duckworth Press, 1977),und A Matter of Principle (Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1985).

' Rawls, A Theory Of Justice (Oxford, OUP, 1999, revised edition).

% Siehe Parekh, Rethinking Multiculturalism (Palgrave, Hampshire, 2000).

126 Kokkinakis vs. Greece [1993] 17 EHRR 397, Par.31.

77" M. Nussbaum, ,A plea for difficulty” in Okin, Is Multiculturalism Bad for Women (Hg. Cohen, Howard, Nussbaum, Princeton University Press,
Princeton, 1999).

25 Artikel 9 EKMR.
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konnen die Religionsfreiheit der Gruppe storen. In dhnlicher Weise kdnnen Beschrankungen der Freiheit religioser
Personen, mit anderen zusammenzuarbeiten, als Teil des Ausdrucks ihrer religidsen Pflichten ebenfalls ihre Religi-
onsfreiheit verletzen. Zur uneingeschrankten Achtung der Autonomie gehért auch die Anerkennung der Tatsache,
als Teil der Achtung ihrer Autonomie als Gruppe sowie ihrer Wiirde, dass religidse Gruppen ein Interesse daran
haben, zusammenzuarbeiten.

Die Einschrankung von Rechten

Jedoch zeigt die Verbindung zu den Menschenrechten auch die verschiedenen Arten von Einschrankungen, die
der Religionsfreiheit auferlegt werden durfen. Zwar ist das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit nach Artikel 9 EMRK absolut geschiitzt, die Freiheit, diese Uberzeugungen auszudriicken und nach ihnen zu
handeln, ist jedoch nicht geschiitzt. Das Recht, seine Uberzeugung zu bekunden oder seine Religion auszuiiben,
kann eingeschrankt werden, wo es den Rechten anderer zuwiderlauft, und kann in solchen Fallen nur ausgetibt
werden, solange dies notwendig und verhaltnismaBig ist '**. Wenn also mit entsprechenden Vorkehrungen fur
Religionsfreiheit am Arbeitsplatz die Rechte anderer verletzt werden, missen Gerichte bestimmen, wo das
Gleichgewicht der Interessen liegt: beim Erhalt der Religionsfreiheit oder bei den Interessen von anderen.

Im Bereich der Arbeit liegt das Gleichgewicht bei den Menschenrechtsvorschriften nicht immer beim Schutz der
Religionsfreiheit. In den europdischen Menschenrechtsvorschriften wird oft das Recht auf Kiindigung genannt,
wenn es um einen ausreichenden Schutz der religidsen Rechte am Arbeitsplatz geht. Im Fall Stedman vs. Verei-
nigtes Kénigreich war zum Beispiel die Kiindigung wegen der Weigerung, am Sonntag zu arbeiten, kein Verstof3
gegen das Recht auf Religionsfreiheit. Die Freiheit der Arbeitnehmerin, zu kiindigen, garantierte ihre Rechte auf-
grund der Konvention: Es stand ihr frei, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, um ihre Religionsfreiheit auszutiben ™.
Wenn die Richtlinie so interpretiert werden soll, dass sie Menschenrechtsnormen entsprechen soll, wird nicht
erwartet, dass aus ihr absolute Rechte fiir besondere Vorkehrungen fir religiose Interessen abgeleitet werden
sollen. Nichtdiskriminierungsrechte aufgrund der Richtlinie sind nicht absolut, da im Fall einer wesentlichen
beruflichen Anforderung Ausnahmeregelungen gelten und mittelbare Diskriminierung gerechtfertigt werden
kann.Bei der Beurteilung jedwelcher Ausnahmen beim Nichtdiskriminierungsgrundsatz muss den im Geltungs-
bereich der Verpflichtung zur Achtung der Religionsfreiheit akzeptierten Einschrénkungen Beachtung
geschenkt werden "',

Die Anerkennung der Verbindung zwischen Nichtdiskriminierung und Menschenrechten beschrankt sich nicht nur
auf die Verbindung mit der Religionsfreiheit; auch andere Menschenrechte interagieren mit den Gleichheitsrech-
ten. Zu bestimmten religiésen Praktiken und Ritualen gehért auch die Austibung des Rechts auf freie Meinungsau-
Berung, offentliche Gottesdienste setzen die Auslibung der Vereinigungsfreiheit voraus, und das Recht auf
Glaubens- und Gewissensfreiheit kann auch als ein Aspekt des Rechts auf Schutz der Privatsphare verstanden wer-
den. Diese verschiedenen Menschenrechte kdnnen nur zum Tragen kommen, wo religiosen Gruppen der Raum

KAPITEL VI

gegeben wird, frei von Diskriminierung zu agieren.

Wenn die Verbindung zwischen Nichtdiskriminierungsrechten und dem Recht auf Religionsfreiheit und anderen
Menschenrechten erkannt wird, ist dies eine Bereicherung unseres Verstdndnisses der Nichtdiskri-
minierungsvorschriften. Die Rechtsprechung des EGMR und die Verfassungsbestimmungen der Mitgliedstaaten
zum Schutz der Religionsfreiheit kénnen dazu verwendet werden, mitzuhelfen, die dufleren Grenzen des Schutzes
der Richtlinie zu bestimmen.

' Einschrankungen missen ,gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig” sein ,fiir die &ffentliche Sicherheit,
zum Schutz der &ffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer”. Artikel 9(2) EMRK.

30 Stedman vs. Vereinigtes Konigreich (1997) 23 EHRR CD168, folgte auch Ahmad vs. Vereinigtes Kénigreich (1981) 4 EHRR 126. Beide Entscheidun-
gen wurden bestétigt in Kosteski vs. ,Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien” - 55170/00 [2006] EKMR 403 (13. April 2006).

31 Siehe Evans, C., Freedom of Religion under the ECHR (OUP, Oxford, 2001).
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Rechte im Spannungsverhaltnis

Das Recht auf Religionsfreiheit und das Recht auf Nichtdiskriminierung kénnen jedoch auch miteinander in Span-
nungsverhaltnis stehen. Es gibt mehrere Arten, wie diese beiden Rechte miteinander in Konflikt geraten kénnen.
Zunachst einmal erkennen viele Religionen die Grundrechte und Freiheiten anderer wie zum Beispiel das Recht auf
Nichtdiskriminierung aufgrund der Geburt, des Status, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder aus ande-
ren Grinden nicht an. Eine Gesellschaft, der Gleichheit und Wirde wichtig sind, sollte folglich nicht diejenigen
schitzen oder fir sie besondere Vorkehrungen treffen, die diese grundlegenden Werte nicht teilen ™2,

Zweitens konnen Konflikte zwischen verschiedenen Menschenrechten entstehen, wo religitse Interessen betroffen
sind. Wenn zum Beispiel religiose Beldstigung am Arbeitsplatz verboten ist, gibt es eine unvermeidliche Interferenz
mit dem Recht auf persénliche Meinungsfreiheit; Mitarbeiter sind nicht frei, so mit Kollegen zu sprechen, wie sie es
normalerweise gerne tun wiirden, wenn dieses Sprechen eine Beleidigung ware oder ein feindseliges Umfeld schaf-
fen wiirde. Ahnliche Konflikte sind zwischen Religionsfreiheit und Privatsphére méglich, wenn Arbeitgeber im Bewer-
bungsverfahren nach Informationen tber die Religionszugehorigkeit fragen oder bestimmte Anforderungen
beziiglich der Sittlichkeit der persénlichen Lebensweise des Personals haben.Wie bei der Religionsfreiheit gelten das
Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf den Schutz der Privatsphére nicht absolut und kénnen bei Bedarf und
in einem angemessenen Verhéltnis zum Schutz der Rechte anderer auch eingeschrankt werden ™. Jedes Gericht, das
die Bestimmungen der Richtlinie interpretiert, muss diese konkurrierenden Rechte gegeneinander abwagen.

Drittens und vielleicht noch grundsatzlicher ist es nicht klar, welche Verbindung es gibt zwischen Religionsfreiheit
und Nichtdiskriminierungsrechten (der positive Aspekt der Religionsfreiheit) und einer allgemeineren Freiheit, vor
Religion geschiitzt zu sein (der negative Aspekt der Religionsfreiheit). Der Konflikt zwischen diesen beiden Freihei-
ten wurde vom EGMR im Fall Kokkinakis vs. Griechenland anerkannt . In diesem Fall bestdtigte das Gericht, dass
unverhéltnismaBiger Bekehrungseifer mit der Achtung der Religionsfreiheit anderer unvereinbar war. Allerdings
machte das Gericht eine Unterscheidung zwischen der Freiheit, seine religidsen Ansichten darzulegen (ein wesent-
licher Teil der Religionsfreiheit des Einzelnen), und unverhaltnismaBigem Bekehrungseifer, der ein Eingriff in die
Gewissensfreiheit des anderen sein kann.

Ein weiteres Feld fuir einen Konflikt zwischen, Religionsfreiheit” und, Freiheit von der Religion” ist der Umgang mit reli-
giosen Symbolen an Arbeitspldtzen oder in anderen 6ffentlichen Raumen. In einigen Staaten ist die Erhaltung eines
sakularisierten offentlichen Bereichs ein wichtiger Aspekt der Religionsfreiheit. Das Festhalten am Laizismus kann
jedoch auch wiederum einen Eingriff in die Religionsfreiheit darstellen. Der Gegensatz zwischen diesen beiden Inte-
ressen ist nicht vereinbar: Eine bestimmte Vorkehrung fur das eine Interesse ist gleichzeitig das Nichttreffen einer Vor-
kehrung fur das andere. Besonders ausgepragt ist diese Schwierigkeit im Bereich der Beschaftigung durch den Staat,
wo ein gewisses Maf3 an Unterstiitzung fur Religion impliziert wird, wenn religidose Symbole am Arbeitsplatz toleriert
werden; und doch kdnnen hier Multikulturalismus und Pluralismus die Beschéaftigung verschiedenartiger Arbeitneh-
mer unterstltzen und so die Bevolkerungsstruktur des jeweiligen Staates reflektieren.

Die Richtlinie befasst sich nicht direkt mit dem hartnackigen Konflikt zwischen den positiven und negativen Aspek-
ten der Religions- und Gewissensfreiheit. Diese Rechte sind miteinander unvereinbar, und wer die Richtlinie umsetzt,
wird einen Weg finden mdssen, diese unvereinbaren Interessen in einer Art Gleichgewicht zu halten. Die Tatsache,
dass weder der Schutz der Religionsfreiheit noch der Grundsatz der Gleichheit aus religiosen Griinden absolut gelten,
sowie die Tatsache, dass Religionsfreiheit in den europaischen Menschenrechtsvorschriften vom Recht zu kiindigen
geschutzt werden kann ™, schafft Raum fiir einen Kompromiss. Die Richtlinie lasst verhaltnismaBige Ausnahmen zu,
wenn es um eine echte berufliche Qualifikation geht ¢ und mittelbare Diskriminierung begriindet werden kann, wo
diese verhaltnismaBig ist. Es gehort zur VerhaltnismaBigkeit, dass ein Gleichgewicht gefunden werden muss, obwohl

32 Siehe Okin, Is Multiculturalism Bad for Women? (Hrsg. Cohen, Howard und Nussbaum) (Princeton University Press, New Jersey, 1999).

3 Artikel 10(2) EGMR, Artikel 8(2) EGMR.

3 [1993] 17 EHRR 397.

¥ Ahmad vs. Vereinigtes Konigreich (1981) 4 EHRR 126, Stedman vs. Vereinigtes Kénigreich (1997) 23 EHRRCD168.
¢ Artikel 4.
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die Existenz konkurrierender, aber giltiger Interessen nahelegt, dass das Abwégen, wann ein Gleichgewicht verhalt-
nismagBig ist, eine Frage des Ermessens und nicht das Ergebnis von Tatsachen bleiben wird ™.

Die Erfahrung mit konkurrierenden Rechten in Europa

Der Schutz von Religionsfreiheit, Gleichheit und anderen Menschenrechten in den Verfassungen vieler Mitglied-
staaten bedeutet, dass die Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen Gerichten bereits Erfahrung haben mit dem Aus-
gleich konkurrierender Interessen.Einige Staaten haben auch in ihren Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie
Rechtsvorschriften, die sich auf die oben beschriebenen Spannungen beziehen.

Zu den in den Mitgliedstaaten behandelten Themen gehéren: die Entscheidung, inwiefern religiose Gruppen in
ihren internen Angelegenheiten Autonomie genief3en sollen und inwiefern religiose Symbole an 6ffentlichen Plat-
zen verboten werden sollen *%; das Gewdhren von Gleichbehandlung fiir verschiedene religiose Gruppen und der
Konflikt zwischen Religionsfreiheit und Privatsphare oder sexueller Orientierung.

Die Autonomie religiéser Organisationen: Bei der Regelung interner Abldufe religiéser Organisationen gilt in mehre-
ren Staaten bei Streitfallen, in denen Geistliche betroffen sind, die Arbeitsgesetzgebung nicht. Das tschechische
Verfassungsgericht war der Ansicht, dass die Entlassung eines Geistlichen bei den B6hmischen Briidern, einer tsche-
chischen protestantischen Kirche, nicht unter die Bestimmungen zur ungerechtfertigten Entlassung fallt, weil es
ein,unzuldssiger Eingriff in die interne Autonomie der Kirche und eine Einmischung in ihre unabhdngige Entschei-
dungsfindungskompetenz darstellen wiirde”, wenn es Zivilgerichten ermdglicht wirde, tiber Kontroversen zu
Beschéftigungsverhaltnissen von Geistlichen zu entscheiden ™.

Nach der deutschen Verfassung gibt es eine Trennung zwischen Kirche und Staat sowie den Grundsatz der Neutra-
litat des Staates. Religiose Organisationen kdnnen zwar im 6ffentlichen Leben durch die Bereitstellung von Schu-
len und Krankenhdusern eine Rolle spielen, jedoch unterliegt dies der strikten Gleichbehandlung aller Religionen.
Kirchen und mit der Kirche zusammenhangende Institutionen werden als autonom betrachtet, solange sie einen
inneren Bezug zum religidsen Auftrag der Kirche haben. Die Frage, ob sie einen solchen inneren Bezug haben, wird
von den Kirchen selbst bestimmt: Ein Teil ihrer Autonomie besteht darin, dass der Staat nicht liber die Reichweite
des religiosen Auftrags der Kirche bestimmen kann. Bei den christlichen Kirchen geht man davon aus, dass Aktivi-
taten wie zum Beispiel der Betrieb von Kindergarten und Krankenh&usern Teil des religiésen Auftrags der Kirche
sind. Auch wenn die rechtliche Autonomie der Kirchen von Gesetzen begrenzt wird, die fiir alle Menschen gelten
(zum Beispiel durch Gesetze, die die Kiindigung regeln), werden diese Gesetze mit Blick auf ihre Autonomie inter-
pretiert .

KAPITEL VI

Ein weiteres Beispiel des Ausschlusses von Geistlichen vom Schutz der Richtlinie finden wir in Estland, wo das
Gesetz Uber Arbeitsvertrdge nicht gilt fur die ,Arbeit in einer religiésen Organisation als Person, die religiose
Dienste austibt” . Somit wiirde der Nichtdiskriminierungsschutz nicht fiir Priester usw. gelten. Allerdings arbeiten
auch andere Arbeitnehmer religioser Einrichtungen auf der Grundlage von Beschéftigungsvertragen und fallen
unter den Schutz der Antidiskriminierungsgesetze 2

¥ Eskann beispielsweise schwierig sein,empirisch nachzuweisen, dass ein Verfahren tatséchlich ein Eingriff in die negative Religionsfreiheit darstellt.

3% Die Frage, ob das Verbot des Tragens des Kopftuches berechtigt ist, soll in Kapitel VII getrennt diskutiert werden. Kapitel VIl behandelt den
Geltungsbereich von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie, die spezielle Regeln zu echten beruflichen Qualifikationen fiir Organisationen mit einer
religiésen Gesinnung vorsieht.

¥ Sjehe die Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. lILLUS 136/2000, Landerbericht Tschechische Republik, Europdisches Netz unabhéngiger
Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

0 Die Informationen in diesem Abschnitt stammen aus dem Landerbericht Deutschland, Européisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im
Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

1 Artikel 7 des Gesetzes Uber Arbeitsvertrage im Jahre 1992. Die Ausnahme kommt nur zur Anwendung, wenn das Griindungsdokument der
Organisation keinen Eintritt in einen Arbeitsvertrag mit der Person erfordert.

2 Landerbericht Estland, Européisches Netz unabhangiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [nhuman european con-

sultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
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Auch in den Niederlanden gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht firr die internen Angelegenheiten
von Kirchen, anderen religiosen Gemeinschaften oder spirituellen Vereinigungen. Damit sollen die Trennung von
Kirche und Staat respektiert und der Grundsatz der Religionsfreiheit unterstiitzt werden. Diese Beschrankung
betrifft lediglich die internen Angelegenheiten von Kirchen.

Obwohl Ausnahmen, mit denen die Autonomie religiser Gruppen respektiert werden soll, tatsachlich Artikel 4 der
Richtlinie, der Ausnahmen fir wesentliche berufliche Anforderungen zuldsst, entsprechen, kénnen durch ein voll-
standiges AusschlieBen dieser Fille von der Uberlegung des Gerichts die Mitarbeiter ungeschiitzt bleiben. Ausnah-
men zu den Nichtdiskriminierungsregeln sind zuldssig, allerdings nur dort, wo sie einen rechtmdBigen Zweck
haben und verhdltnismaBig sind. Es wére vorzuziehen und wirde der Richtlinie besser entsprechen, wenn verlangt
wiirde, dass alle fiir Kirchen geltenden Ausnahmen der Uberpriifung von Gerichten unterliegen missten, damit
gewahrleistet werden kann, dass sie objektiv und verniinftig sind.In zahlreichen Féllen, bei denen es um die Ernen-
nung von Geistlichen geht oder andere Personen beteiligt sind, die religiése Dienste austiben oder Religionsunter-
richt geben, ist Diskriminierung aufgrund der Religion wahrscheinlich eindeutig verhéaltnismaBig. Bei der
Interpretation der Richtlinie werden sich die Gerichte auf die eindeutige Rechtsprechung des EGMR beziehen, die
als Bestandteil des religidsen Gruppen gewahrten Schutzes das Recht dieser Gruppen, ihre eigenen Fiihrungsper-
sonen zu wihlen, schiitzt . Es ist jedoch vorzuziehen, die gerichtliche Uberpriifung von Ausnahmen vorzusehen,
wobei eher die VerhaltnismafBigkeitsnorm und nicht die generelle Ausnahme fur religidse Einrichtungen insgesamt
angewandt werden soll .

Religiése Symbole: Der Umgang mit religidsen Symbolen am Arbeitsplatz ist in den Mitgliedstaaten unterschiedlich.
Einige sehen den Bedarf an religioser Neutralitat als das primdre Recht an, andere raumen der Religionsfreiheit des
Einzelnen, der das Symbol trdgt, den Vorrang ein.

In Osterreich gilt das Tragen von religiésen Symbolen oder religidser Kleidung als Teil des Ausdrucks einer religis-
sen Uberzeugung. Als solches wird es gemaB den gesetzlichen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie
geschitzt. Auch in anderen Staaten ist das Tragen oder Zeigen religiéser Symbole nicht verboten. An Schulen in
Zypern ist es Ublich, dass christlich-orthodoxe lkonen in den Klassenzimmern aufgestellt werden. Die einzige staat-
liche Universitdt in Zypern hat ihre eigene Kirche im Innenhof des Hochschulcampus '*.

Andere Staaten haben Einschrankungen bei der Freiheit von Mitarbeitern, am Arbeitsplatz religidse Symbole zu
tragen, zugelassen. In Deutschland sind Einschréankungen bei religiosen Symbolen zugelassen, jedoch missen sie
fur die verschiedenen Religionen gleich sein . In Danemark hat der oberste Gerichtshof ' einem Arbeitgeber
erlaubt, besondere Bekleidungsvorschriften zu begriinden, um einen religids neutralen Arbeitsplatz zu schaffen,
obwohl diese Leitlinien auf muslimische Frauen eine negative Auswirkung haben.

In Frankreich gab es eine umfassende Debatte tber die Grenzen der Anwendung des Verfassungsgrundsatzes der
Neutralitat. Dazu gehort, dass der Umfang der Neutralitat im 6ffentlichen Sektor bestimmt wird, im Gegensatz zu den
Vorrechten des Privatlebens und dem Recht auf Ausdruck des Glaubens in der Offentlichkeit.Im Marz 2004 wurde das
Gesetz Uber die Anwendung des Grundsatzes der Sakularitat an 6ffentlichen Schulen verabschiedet. Es verbietet
»...an Offentlichen Grund-, Sekundar- sowie Hochschulen das Tragen von Zeichen oder Kleidung, durch die ein Schi-
ler oder eine Schiilerin seine bzw. ihre religidsen Uberzeugungen demonstrativ zum Ausdruck bringt.” Diskrete reli-
gidse Zeichen sind weiterhin zugelassen. Aus weiteren Anweisungen geht hervor '%, dass ,die verbotenen Zeichen

5 Die Autonomie der Glaubensgemeinschaften ist (...) fir den Pluralismus in einer demokratischen Gesellschaft unerlaBlich und bildet somit

eine zentrale Komponente der in Artikel 9 verankerten Schutzgarantie.” Hasan und Tschausch vs. Bulgarien (2002) 34 EHRR 55, Par.62; siehe auch
Serif vs. Griechenland (2001) 31 EHRR 20.

**  Die Kommentare in diesem Absatz beschrénken sich auf die Auslegung der Religions- und Weltanschauungsklausel der Richtlinie.

¥ Informationen aus dem Landerbericht Zypern, Européisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts

[human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
% Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1436/02, Landerbericht Deutschland, Européisches Netz unabhéngiger Sachverstédndiger im Bereich des
Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
7 Urteil vom 21.Januar 2005, 22/2004.

8 Verwaltungsverordnung vom 18. Mai 2004, Rundschreiben Nr.2004-084 vom 18. Mai 2004).
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und Kleidung diejenigen sind, mit denen jemand unmittelbar mit seiner oder ihrer religiésen Uberzeugung identifi-
ziert wird, wie etwa das islamische Kopftuch... die Kippa oder ein offenkundig grof3es Kreuz.” Diese Terminologie ist
dem Anschein nach neutral, da sie fiir alle Religionen gleichermaflen gilt. Die Auswirkung dieser Regel wird jedoch
nicht von allen gleich empfunden. Das Verbot von religidsen Symbolen verursacht fir Juden und Muslime Schwierig-
keiten, da ihre Symbole grundsétzlich verboten zu sein scheinen, wohingegen Kreuze nur dann verboten sind, wenn
sie von ,offenkundig tiberdimensionierter Grée” sind. AuBerdem ist die Uberzeugung, dass die Religion das Tragen
dieser Symbole verlangt, im Islam und Judentum weiter verbreitet als im Christentum, was wiederum zum Ergebnis
hat, dass die negative Auswirkung des Verbots fir einige religiose Gruppen gréRer ist als fiir andere.

Die Richtlinie befasst sich nicht ausdriicklich mit dem Thema der religiosen Symbole am Arbeitsplatz. Allerdings
scheint diese Frage von den Bestimmungen zur mittelbaren Diskriminierung abgedeckt zu sein. Wenn ein Arbeit-
geber religiose Symbole verbietet, schreibt dies dem Arbeitnehmer eine Anforderung vor (ndmlich im Hinblick auf
Kleidung religiés neutral zu sein), die es schwierig macht, diese spezielle Religion zu befolgen. Jede Anforderung
dieser Art muss begriindet werden, und bei der Begriindung solcher Vorgehensweisen muss eine Vielzahl von Inte-
ressen gegeneinander abgewogen werden. Zu diesen Interessen gehoren einerseits die Rechte des Arbeitgebers,
einen religids neutralen Arbeitsplatz zu schaffen, sowie das Interesse von Belegschaft und Kunden oder Nutzern
von Dienstleistungen, die negativen Aspekte der Religionsfreiheit zu genieen, und andererseits die Religions- und
Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers, dessen bevorzugte Kleidungsweise verboten wird, sowie das Interesse an der
Forderung von Vielfalt am Arbeitsplatz '.

Diskriminierung aus Griinden der Religion und sexuellen Orientierung: In Ungarn hat sich das oberste Gericht mit einem
Fall im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung
und der Religionsfreiheit befasst. Bei diesem Fall ging es um die Suspendierung eines Theologiestudenten, der sich
einem seiner Professoren gegeniber zu seiner Homosexualitdt bekannt hatte. Die Theologische Fakultat der Refor-
mierten Gaspar-Karoli-Universitat erklarte daraufhin schriftlich, die Kirche kénne die Ausbildung, Einstellung und
Beschéftigung von Pastoren und Religionslehrern nicht billigen, die homosexuell leben oder diese Lebensweise for-
dern. Daraufhin klagte eine Organisation fiir die Rechte von Homosexuellen und Lesben und forderte eine Erklarung,
da die Universitat das Recht von Homosexuellen auf Gleichbehandlung verletzt habe. Der oberste Gerichtshof wies
diese Klage mit der Begrtindung zurtick, dass die konfessionelle Universitat von der Verpflichtung entbunden sei,
Gleichbehandlung zu gewabhrleisten, weil es objektiv verniinftig war, Homosexuelle von der theologischen Ausbil-
dung auszuschlieBBen, angesichts der Tatsache, dass sie in Zukunft Pastoren werden kdnnen. Da Studierende mit
einem Studienabschluss in Theologie jedoch nicht automatisch Pastoren werden, kann argumentiert werden, dass
diese vom obersten Gerichtshof zugelassene Ausnahme zu breit gefasst war. AuBerdem ist diese Entscheidung mog-
licherweise nicht mit Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschdftigung vereinbar,
da dieser bei den Vorschriften zur religiosen Diskriminierung, mit der Diskriminierung aus einem anderen Grund wie
etwa der sexuellen Orientierung begriindet wird, keine Ausnahmen zulasst ™.

KAPITEL VI

Im Vereinigten Konigreich gilt im Konflikt zwischen dem Recht auf Religionsfreiheit und dem Recht auf Gleichbe-
handlung unabhéngig von der sexuellen Orientierung eine spezifische Ausnahme bei den Rechtsvorschriften zum
Verbot von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ™'. Hier gibt es eine Ausnahme im Zusammen-
hang mit der Beschiftigung von Geistlichen oder anderen religiosen Mitarbeitern 2, wo Diskriminierung aufgrund
der sexuellen Orientierung vorkommen darf, damit der religiosen Lehre oder dem religidsen Empfinden einer
erheblichen Anzahl der Anhdnger der Religion Rechnung getragen werden kann. Diese Ausnahmeregelung
gestattet es Kirchen, die Priesterweihe von homosexuellen Priestern oder von heterosexuellen Priestern, die die
Weihe von homosexuellen Priestern akzeptieren, abzulehnen. Eine dhnliche Ausnahme besteht beim Gesetz tber

2 Der Umgang mit dem Kopftuch oder dem Schleier wird in Kapitel VIl ausfiihrlicher erortert.

%0 Landerbericht Ungarn: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstéandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [numan european con-
sultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

1 Sex Discrimination Act 1975 (Gesetz tiber das Verbot der Geschlechterdiskriminierung), Abschnitt 19, und Employment Equality (Sexual Orien-
tation) Regulations 2003, 7(3) [Bestimmungen zur Gleichbehandlung in der Beschéftigung (sexuelle Orientierung)].

>2 Die furr den Zweck einer organisierten Religion beschéftigt werden.
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das Verbot der Geschlechterdiskriminierung ', mit der die Weigerung einiger Kirchen, Frauen zu ordinieren, abge-
deckt ist.

Bedenken, dass diese Bestimmung eine Vielzahl von Arbeitnehmern umfassen kénnte, die etwa als Lehrer oder
Krankenschwestern von religiésen Organisationen in religiosen Einrichtungen beschéftigt werden, wurden durch
die Entscheidung des English High Court im so genannten Amicus-Fall abgeschwécht '*, die die Formulierung,zum
Zwecke einer Religion” auf die Ernennung von religiésen Filhrungspersonen und Lehrern wie zum Beispiel Pries-
ter und Imame begrenzte. Mit solch einer engen Auslegung entspricht diese Ausnahme vermutlich den Anforde-
rungen der VerhdltnismaBigkeit, die bei der Ausnahmeregelung im Fall der wesentlichen beruflichen
Anforderungen in Artikel 4 der Richtlinie gestellt werden, insbesondere, wenn bei der Bewertung der Verhaltnis-
maBigkeit die Religionsfreiheit berticksichtigt wird. Wie auch bei den breit gefassten Ausnahmen, die, wie bereits
besprochen, von einigen Staaten fir religiose Einrichtungen gewédhrt werden, wére es jedoch vorzuziehen, wenn
es ausdriicklich nur den Gerichten vorbehalten ware, Gber die VerhéltnismaBigkeit von Ausnahmen beim Nichtdis-
kriminierungsgrundsatz zu bestimmen.

Die Gleichbehandlung verschiedener religiéser Gruppen: Obwohl in vielen Staaten die religitse Gleichheit in den Ver-
fassungen vorgeschrieben ist, gibt es zu dieser Verpflichtung daneben fir gewisse Religionen auch Sonderverein-
barungen. Wie in solchen Fallen religiose Gleichheit garantiert werden kann, lasst sich nur schwer erkennen.
Maoglicherweise wird die in der Richtlinie vorgesehene Gleichberechtigung in Beschaftigung und Beruf zu einem
Mechanismus, mit dem die Gleichberechtigung verschiedener religiéser Gruppen erreicht werden kann.

Zum Beispiel hei3t es in der Verfassung in Italien ™, Alle religiosen Bekenntnisse sind vor dem Gesetz gleicherma-
Ben frei” ¢ und ,alle haben das Recht, den eigenen religiosen Glauben in jeder Weise, ob individuell oder gemein-
schaftlich, frei zu bekennen, fur ihn zu werben und seinen Kult privat oder 6ffentlich auszutiben, vorausgesetzt,
dass die Riten nicht gegen die guten Sitten verstoBen” '”. Und doch heif8t es neben diesen Gleichheitsverpflich-
tungen in der Verfassung:,Der Staat und die katholische Kirche sind, jeder im eigenen Bereich, unabhangig und
souveran” "%, Neben der besonderen Beziehung zwischen der katholischen Kirche und dem Staat werden einige
andere religiése Gruppen auch durch das Abkommen mit dem Staat in Angelegenheiten wie etwa Feiertage und
andere interne Handlungen der religiésen Gruppen geregelt. Gruppen, mit denen solche Abkommen geschlossen
wurden, sind u. a.die Adventisten, die judischen Gemeinschaften, die Gemeinden Gottes, die Baptisten-Bewegung
und die lutherische Kirche. Religidse Gruppen ohne eine solche Vereinbarung sind die Zeugen Jehovas und die
Muslime. Solche Gruppen sind in einer schwacheren Position, wenn es darum geht, bestimmte Vorkehrungen fiir
ihre religiosen Interessen zu treffen. Aufgrund der Richtlinie missen Arbeitgeber jedoch alle Anforderungen
begriinden, die sie ihrem Personal auferlegen wollen, mit denen religiése Menschen benachteiligt werden kon-
nen. Die Richtlinie sieht keine unterschiedliche Behandlung fir religiose Gruppen vor, die mit dem Staat ein spe-
zielles Abkommen haben. Es ist daher mdglich, dass die Richtlinie einen Mechanismus bietet, mit dem das
Potenzial fiir eine Ungleichbehandlung verschiedener religiéser Gruppen verringert werden kann. Dies ist aber
nicht verbunden mit einer Verringerung des Schutzes fiir Gruppen, die ein Abkommen mit dem Staat haben. Statt-
dessen kann es dazu flihren, dass alle religiosen Gruppen insgesamt mehr Schutz bekommen.

Religionsfreiheit und Privatsphdre: In Irland sind,Personen, die bei einer anderen Person zuhause eingestellt sind, um
dort personliche Dienste zu leisten”, vom Schutz gegen Diskriminierung ausgeschlossen *°. Unter dem Begriff, per-
sonliche Dienstleistungen” versteht man ,Dienstleistungen, die unter anderem Dienstleistungen in loco parentis
sind oder die Pflegeleistungen fir die dort wohnenden Personen mit sich bringen.” ' Auch damit will man mog-

3 Abschnitt 19 des Sex Discrimination Act 1975 (Gesetz tiber das Verbot der Geschlechterdiskriminierung).
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R (tiber die Anwendung von Amicus - MSF u. a.) vs.Secretary of State for Trade and Industry und andere [2004] IRLR 430.
**  Die Informationen in diesem Abschnitt stammen aus dem Landerbericht Italien, Europdisches Netz unabhangiger Sachverstandiger im Bereich
des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].

¢ Artikel 8 Abschnitt 1.

7 Artikel 19.

% Artikel 7 Abschnitt 1.

%9 Abschnitt 3 Gleichbehandlungsgesetz 2004.:

1% Abschnitt 2(1) Gesetz zur Gleichbehandlung in der Beschéftigung 1998-2004.
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licherweise darauf abzielen, konkurrierende Rechte, insbesondere das Recht auf Religionsfreiheit und auf Privat-
sphéare, miteinander in Einklang zu bringen. Allerdings ist diese Ausnahmeregelung zu weit gefasst, um noch der
Richtlinie zu entsprechen. Um der Richtlinie nachzukommen, muss dem Gericht ein gewisser Spielraum gelassen
werden, um Uber die Verhaltnismafigkeit der Anforderungen zu befinden, die bei der Einstellung von Mitarbeitern
verlangt werden. In vielen Fallen kdnnen religiése Anforderungen an Beschiftigte, die in der Wohnung einer ande-
ren Person personliche Dienste verrichten, verhéltnismaBig sein, wenn man die konkurrierenden Rechte auf Gleich-
heit und auf die Privatsphare berticksichtigt. Zum Beispiel kann es angemessen sein, wenn ein religioser Elternteil
verlangt, dass ein Kindermadchen derselben Religion angehort wie die Familie. Solche Fragen sollten jedoch dem
Ermessen eines Gerichts Uberlassen werden, wo die konkurrierenden Interessen gegeneinander abgewogen wer-
den kdénnen, und nicht Gegenstand einer pauschalen Ausnahmeregelung sein.

Der Umgang mit Spannungen innerhalb der Richtlinie

Die Spannungen zwischen den verschiedenen Grundrechten sind bekannt: die Meinungsfreiheit, die mit dem
Recht des Schutzes auf Privatsphare kollidiert, das Recht auf Religionsfreiheit, das dem Recht auf Gleichheit und
vielen anderen Rechten widerspricht. Zwischen Verfassungsrecht und den Menschenrechtsvorschriften werden
diese Konflikte und Spannungen so behandelt, dass es bei Rechten Ausnahmeregelungen gibt, um ein rechtmagi-
ges Ziel wie zum Beispiel den Schutz der Rechte der anderen zu erreichen, sofern dies erforderlich und angemes-
sen ist.Im Rahmen des nicht absoluten Charakters vieler Menschenrechte ist implizit enthalten, dass konkurrierende
Rechte ausgeglichen und in irgendeiner Art von Gleichgewicht gehalten werden.

Innerhalb der Richtlinie wird durch die Schaffung von Ausnahmen zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz ein Gleich-
gewicht hergestellt, sofern es eine wesentliche berufliche Anforderung mit einem rechtmaBigen Ziel gibt und das Ver-
langen dieser Anforderung verhaltnismaBig ist. Ist eine Anforderung fiir den Schutz der Rechte anderer notwendig,
ist die Frage, ob die Ausnahme zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz akzeptabel ist, abhdngig von der Bestimmung
der VerhéltnismaBigkeit. Vergleichbar damit hangt die Rechtfertigung der mittelbaren Diskriminierung von einem
rechtmaBigen Zweck und von verhaltnismaBigen Mitteln zum Erreichen dieses Zwecks ab.

Bei der Bewertung der VerhéltnismaBigkeit der Ausnahmen zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz muss das Recht
auf Religionsfreiheit beriicksichtigt werden. Obwohl das Recht auf die Freiheit der religidsen Uberzeugung geméR
Artikel 9 EMRK absolut ist, unterliegt das Recht, diese Uberzeugung auszudriicken, dem ,Recht der anderen”. Die
meisten Félle, in denen es einen Konflikt zwischen Religion und Gleichheit gibt, entstehen dann, wenn Religion
offentlich zum Ausdruck gebracht wird, wie zum Beispiel durch das Tragen von religiosen Symbolen, das Arbeiten
in religios exklusiven Gruppen und wenn Freizeit fir religiose Feiertage eingefordert wird. Es wird Aufgabe der
Gerichte sein, die VerhdltnismaBigkeit jeglicher Ausnahmen bei der Religionsfreiheit zu bewerten hinsichtlich der
Notwendigkeit, Gleichbehandlung zu férdern und andere Menschenrechte wie zum Beispiel das Recht auf Privat-
sphére und die Meinungsfreiheit zu schiitzen, damit ein Gleichgewicht gefunden werden kann zwischen dem
Schutz der Religionsfreiheit und der Achtung der Rechte anderer. Die Gerichte kdnnen dann auch die Tatsache
berticksichtigen, dass personliche Religionsfreiheit letztendlich vom Recht auf Kiindigung geschdtzt ist.

KAPITEL VI

Die besonderen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Religionsfreiheit und Geschlechter-
gleichstellung sollen im néachsten Kapitel erértert werden.Im letzten Kapitel soll eingehender erértert werden, wie
die Ausnahmeregelung im Falle einer wesentlichen beruflichen Anforderung als eine Moglichkeit verwendet wer-
den kann, um beim Schutzniveau fir religitse Interessen zu einer VerhaltnismaBigkeit zu gelangen, wobei insbe-
sondere dem Bereich der Beschéftigung bei Organisationen mit einer religidsen Gesinnung Beachtung geschenkt
werden soll.
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Kapitel VI

Der Zusammenhang zwischen
einzelnen Bestimmungen zum Thema
Religion und Geschlecht
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Dieses Kapitel behandelt die Beziehung zwischen dem Schutz von religiésen Interessen und dem Grundsatz
der Nichtdiskriminierung aufgrund des Geschlechts. Gelegentlich stehen diese Interessen miteinander im
Konflikt, vor allem weil einige Religionen sich nicht fir die Geschlechtergleichstellung einsetzen. Im Zusammen-
hang mit dem Konflikt, der zwischen Religionsfreiheit und der Gleichstellung von Mann und Frau entstehen kann,
war dies Gegenstand vieler Debatten zum Thema Menschenrechte. Die Schlussfolgerung ist dabei eindeutig: Die
Gleichstellung von Mannern und Frauen sollte Vorrang haben vor religiésen Verpflichtungen und Traditionen ™.

Beim Thema der Beschéftigungsverhaltnisse konnen beziglich der Beschaftigung von Frauen in religiosen Einrich-
tungen Fragen auftauchen: das Auferlegen von bestimmten Anforderungen an den Lebensstil, die spezielle Auswir-
kungen auf Frauen haben kénnen, wie zum Beispiel bei den Themen Schwangerschaft oder Abtreibung, sowie
Anforderungen an die Bekleidung wie zum Beispiel beim islamischen Kopftuch oder Schleier, die wiederum tber-
wiegend Frauen beeinflussen.

Die meisten dieser Themen sind abgedeckt durch die Bestimmungen zu den wesentlichen beruflichen Anforde-
rungen, die erfordern, dass jede Ausnahme zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz objektiv begriindet sein und in
einem vernlinftigen Verhaltnis zu einem rechtmafBigen Ziel stehen muss. In einigen Féllen wird es um die Frage
gehen, ob auch eine mittelbare Diskriminierung auf der gleichen Grundlage begriindet werden kann.In den unten
diskutierten Fallen ist das gemeinsame Thema der Konflikt zwischen Religionsfreiheit und Geschlechtergleichheit.
Gelegentlich wird dieser Konflikt noch verschérft durch andere Spannungen wie zum Beispiel zwischen den posi-
tiven und negativen Aspekten der Religionsfreiheit und zwischen der Gewissens- der Meinungsfreiheit und dem
Recht auf Schutz der Privatsphare.

Kopftlcher, Religionsfreiheit und Geschlechtergleichstellung

Die Debatte Uiber das Tragen des Kopftuchs am Arbeitsplatz kann als Teil einer gré3eren Debatte tiber die Rolle der
Religion und ihren Einfluss auf die Erziehung und die Beschaftigungsmoglichkeiten von Madchen und Frauen
gesehen werden. Zum Beispiel kdnnen Madchen aufgrund von religidsen Traditionen daran gehindert werden, an
bestimmten Unterrichtsfachern wie etwa Leibeserziehung, am Schwimmunterricht oder an bestimmten naturwis-
senschaftlichen Stunden teilzunehmen ' AuBerdem kénnen Religion oder Tradition Eltern dazu veranlassen, Mad-
chen von einem Hochschulstudium oder einer Berufsausbildung abzuraten, was wiederum konkrete Folgen flr die
Beschaftigungsaussichten flir Madchen oder Frauen dieser religidsen Gruppen hat.

Trotz dieser gré3eren Bedenken haben sich die meisten Gerichtsurteile zum Bereich Beschaftigung in der Richtli-
nie auf die Frage konzentriert, ob es zulassig ist, fir muslimische Frauen das Tragen des Kopftuchs am Arbeitsplatz
einzuschranken. Die hierbei entstehenden Konflikte sind besonders komplex ', Aus Gerichtsentscheidungen der

' Im Jahr 2001 ernannte die UNO einen Sonderberichterstatter fiir Religions- und Glaubensfreiheit. Im Jahr 2002 veréffentlichte der Berichter-

statter eine Studie Uber Religions- und Glaubensfreiheit und die Rechte von Frauen unter dem Aspekt von Religion und Traditionen. Der Bericht
unterstreicht, dass es schwer ist, die Rolle von Kultur und Religion voneinander zu unterscheiden, und dass die Diskriminierung von Frauen tat-
sachlich eher auf soziales und kulturelles Verhalten zurlickzufiihren ist als auf Religion an sich. Der Berichterstatter macht deutliche Aussagen
dariiber, wie der Konflikt zwischen religidsen Interessen und den Menschenrechten von Frauen gel6st werden soll: In Absatz 30 des Berichts
heift es:,Au total, cette acception est de nature ?a affirmer la prééminence sur toute coutume ou tradition, qu’elle soit d’origine religieuse ou
non, des principes universels de nature impérative que sont le respect de la personne et de son droit inaliénable de disposer d’elle-méme, ainsi
que la pleine égalité entre les hommes et les femmes. Il ne peut y avoir de compromis a cet égard.” (,Die Achtung des Menschen und die
Gleichheit von Frauen und Mannern haben Vorrang vor Traditionen und Gebrduchen, unabhangig davon, ob die Menschen religios sind oder
nicht. Es darf hier keine Kompromisse geben.” (deutsche Ubersetzung). Bericht des Sonderberichterstatters nach Resolution 2001/42 der Men-
schenrechtskommission, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5. April 2002, Study on the Freedom of Religion or Belief and the Status of Women From the
Viewpoint of Religion and Traditions. http://www.wunrn.com/news/02_19_06/021906_un_study.htm).

62 Dies gilt nicht immer nur fiir Frauen. Zum Beispiel kénnte es die kiinftige Wahl des Arbeitsplatzes fiir junge Manner und junge Frauen ein-

schranken, wenn sie sich weigern, an religiésen Schulen die Evolutionslehre im Unterricht zu behandeln.
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Fir einen ausfiihrlicheren Uberblick tiber Themen im Zusammenhang mit der Kopftuchdebatte siehe D. McGoldreick, Human Rights and Reli-

gion: The Islamic Headscarf Debate in Europe (Hart, Oxford, 2006).
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Mitgliedstaaten und des EGMR geht hervor, dass ein Kopftuchverbot an bestimmten Orten wie zum Beispiel in
Krankenhdusern oder staatlichen Schulen kein Eingriff in die Religionsfreiheit von Personen darstellt. Durch die
Betonung der GesetzmaBigkeit eines Verbots haben die Gerichte jedoch nicht entschieden, ob das Tragen des
Kopftuchs automatisch ein Versto3 gegen das negative Recht auf die Freiheit von der Religion darstellt, und geur-
teilt, dass die Zuldssigkeit des Kopftuchs auch mit den grundlegenden Menschenrechten vereinbar ist.

Der Grund fir diese Kontroverse ist, dass in solchen Fallen eine komplexe Lage der konkurrierenden Interessen ent-
steht. Die Tatsache, dass Religionsfreiheit einen positiven und negativen Aspekt hat, wird am Beispiel des Kopftuchs
von Arbeitnehmerinnen vor allem im 6ffentlichen Sektor besonders deutlich, wo andere Personen nicht umhin
konnen, mit der Kopftuch tragenden Arbeitnehmerin in Kontakt zu kommen.Wenn also Schulen oder Krankenhdu-
ser das Tragen des Kopftuchs zulassen, unterstltzt dies die Religionsfreiheit der jeweiligen Person,
es kann allerdings den negativen Aspekt der Religionsfreiheit des Schilers oder Patienten verletzen. Dies ist einer
der unvermeidlichen Konflikte zwischen den zu bericksichtigenden Rechten bei der Beurteilung des richtigen
juristischen Umgangs mit Antragen auf das Tragen des Kopftuchs am Arbeitsplatz.

Maoglicherweise muss in diesem Zusammenhang zwischen &ffentlicher und privater Beschaftigung unterschieden
werden. Wenn der Arbeitgeber der Staat ist, kann argumentiert werden, dass das Personal den Staat vertritt, und
daher die Tragerin des Kopftuchs die staatliche Neutralitat verletzt. Jedoch gilt hier auch wieder das konkurrierende
Argument, dass, selbst wenn das Personal den Staat vertritt, der Staat die Vielfalt der Gemeinschaft, die er vertritt,
reflektieren sollte, und die Beschéftigung einiger religioser Mitarbeiter die Verpflichtung des Staates zur Religions-
freiheit reflektieren soll.

AuBerdem ist es fraglich, ob von einer einzelnen Mitarbeiterin, die ein religioses Symbol tragt, wirklich behauptet
werden kann, dass sie fiir die staatliche Unterstiitzung dieser Uberzeugungen steht. Einerseits kann die Tatsache,
dass diejenigen, die fiir den Staat arbeiten, ein sichtbares religioses Symbol tragen durfen, auf staatliche Unterstut-
zung fir diese Praxis schlielen lassen. Andererseits kann argumentiert werden, dass ein einzelner Bekleidungsstil
lediglich die Uberzeugung einer Einzelperson widerspiegelt und als eine persénliche AuBerung und nicht als die
Widerspiegelung der Ansichten des Staates gesehen werden sollte. In dieser Hinsicht kann das Tragen religioser
Symbole durch einzelne Mitarbeiterinnen getrennt betrachtet werden vom Anbringen religiéser Symbole, wie zum
Beispiel Kruzifixen, in 6ffentlichen Gebduden ™. Dies trifft auch dann zu, wenn das Tragen von religiésen Symbo-
len, auch von Personen, die fiir den Staat arbeiten, erlaubt wird.

Ein weiteres relevantes Thema fur die Beschaftigung von Kopftuch tragenden Frauen beim Staat ist, dass eine Ein-
schrankung der Beschaftigung durch den Staat ein Eingriff in die Freiheit muslimischer Frauen, den gewiinschten
Beruf auszutiiben, sein kann.In einigen Bereichen tritt der Staat praktisch als Monopolarbeitgeber auf, wie zum Bei-
spiel in der Gesundheitsversorgung oder im Bildungsbereich.Wenn der Staat Frauen am Tragen religidser Symbole
hindert, hei3t das, dass er die Beschaftigung muslimischer Frauen behindert, die an diesen beiden Sektoren nicht
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in vollem Umfang teilhaben kénnen.

Eine Moglichkeit des Umgangs mit dieser Frage ware, das Tragen religidser Symbole auf jene Mitarbeiter zu
beschranken, die nicht die Aufgabe haben, die Ansichten des Arbeitgebers nach auflen zu reprasentieren. Zum Bei-
spiel kénnte Reinigungs- oder Pflegepersonal das Kopftuch tragen, da sie nicht den Arbeitgeber nach auBen zu
vertreten haben, Fihrungskrafte mussten jedoch neutrale Kleidung tragen. Ein solcher Kompromiss kann die
Bedirfnisse des Arbeitgebers durch das Demonstrieren eines religids neutralen ,Vertreters in der Offentlichkeit”
befriedigen, aber zu neuen Formen der Benachteiligung von muslimischen Frauen fiihren, da sich dadurch ihre
Beschiftigung auf Arbeitsbereiche mit einem niedrigeren Status konzentrieren wiirde .

' Das deutsche Kruzifix-Urteil, BVerfGE 93, 1, 1 BvR 1087/91.

%5 Sjehe Schiek, Just a Piece of Cloth? German Courts and Employees with Headscarves (2004) 33 Industrial Law Journal 68.
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Die Konflikte, um die es hier geht, betreffen nicht nur die Interessen der Religionsfreiheit von Muslimen und die Inte-
ressen der Freiheit von Religion anderer. Ein Konflikt Gber die Bedeutung, die dem Tragen des Kopftuchs zukommen
soll, kann auch zwischen verschiedenen Gruppen von Muslimen entstehen.In mehreren Féllen, Gber die der EGMR zu
befinden hatte, wurde auf die Tatsache verwiesen, dass Muslime, die Kopftuch tragen, andere unter Druck setzen
konnen, die sich gegen das Kopftuch entscheiden. Im Fall Sahin vs. Tiirkei '*® hat das Gericht z. B. darauf
hingewiesen, dass das Tragen des Kopftuchs andere Studentinnen unter Druck setzen kann, sich ebenfalls einen fun-
damentalistischeren Ansatz furr ihren Glauben anzueignen. Somit kann ein Verbot des Kopftuchs die Freiheit
von anderen Mitgliedern des gleichen Glaubens unterstiitzen, bei der Auslegung und im Ausdruck ihres Glaubens
eine gréBere persdnliche Freiheit zu genieBen. Das Verbot eines Bekennens einer religisen Uberzeugung fiir den
Erhalt der Freiheit von anderen kann jedoch auch als Paternalismus seitens des Staates gesehen werden, und das Aus-
maB, in dem dieser angemessen ist, kann vom jeweiligen Kontext abhangen, in dem dieses Bekennen erfolgt '*". Ein-
schrankungen in den Schulen, wo junge Madchen unter diesen Druck geraten kénnen, kénnen anders behandelt
werden als Einschrdnkungen, die nur Erwachsenen auferlegt werden, von denen erwartet wird, dass sie einen solchen
Druck aushalten kdnnen ', Ebenso kann mit dem Druck, den Kopftuch tragende Lehrerinnen auf Schilerinnen aus-
Uben kénnen, anders umgegangen werden, als mit dem Druck, der von Mitschiilerinnen ausgeht.

Andere Konflikte, die im Zusammenhang mit jeder Art von Kopftuchverbot entstehen, konzentrieren sich auf die
Frage der Gleichheit. Zundchst geht es um die Frage nach religidser Gleichheit. Hier geht es nicht nur um die Frage
des Gleichgewichts zwischen den negativen und positiven Aspekten der Religionsfreiheit. Grundsatzlich wirkt sich
jedes Verbot des Zeigens der Religionszugehorigkeit nicht auf alle Religionen gleich aus.Ein Verbot des Tragens des
Kopftuchs oder anderer religioser Symbole fihrt vermutlich zu der mittelbaren Benachteiligung von Muslimen.
Eine solche Vorschrift beeinflusst die meisten Christen nicht, da ihre Uberzeugungen keine spezifischen Formen
der Bekleidung erfordern. Somit benachteiligt diese dem Anschein nach neutrale Vorschrift Muslime in besonde-
rer Weise und muss begriindet werden.

AuBerdem ist die spezifisch betroffene Gruppe, namlich muslimische Frauen, ein deutliches Beispiel fir mehrfache
Diskriminierung '®. Das Verbot des Kopftuchs hat zwar eine direkte Auswirkung auf muslimische Frauen, nicht
jedoch auf muslimische Manner. Und auch bei der Frage nach Geschlechtergleichheit und dem Tragen des Kopf-
tuchs ist das Problem wieder sehr vielschichtig. Das Kopftuch gilt fiir viele als Zeichen dafiir, dass Frauen der Macht
der Manner unterworfen sind. Es wird daher als kontraproduktiv fur die Interessen der Frauen gesehen, wenn es
diesen Frauen erlaubt wird,am Arbeitsplatz das Kopftuch zu tragen °.Doch auch diese Ansicht ist nicht unumstrit-
ten. Zunéachst ist es nicht die Aufgabe der Gerichte, flir Frauen zu interpretieren, welche Bedeutung ihr Handeln
hat "”'. Zweitens ist Uiberhaupt nicht klar, wie die Gleichheitsrechte von Frauen in dieser Hinsicht am besten zum
Ausdruck kommen. Wenn das Tragen des Kopftuchs ein Symbol fiir die Unterdriickung von Frauen ist, dann kann
dies ein Argument fiir ein Verbot sein. Eine solche Schlussfolgerung ist jedoch nicht unausweichlich. Ein Verbot
wird sich wahrscheinlich nicht so auswirken, dass muslimische Frauen weiterhin mit unverhiilltem Kopf als Arztin-
nen, Richterinnen, Polizeibeamtinnen oder Lehrerinnen arbeiten. Es ist eher wahrscheinlich, dass sie Gberhaupt
nicht in diese Berufe eintreten werden. Ein solches Ergebnis ware kontraproduktiv im Hinblick auf die Erlangung

%6 Antrag Nr.44774/98 Urteil vom 10. November 2005, Abschnitte 115 und 116. Siehe auch Dahlab vs. Switzerland, Antrag Nr. 42393/98 Entschei-
dung vom 15. Februar 2001.

7 AuBerdem ist nicht klar, welcher Beweis notwendig wére, um eine solche Behauptung zu belegen.

'8 Um dieses Thema ging es auch in dem Fall R (iiber die Anwendung von Begum vs. Headteacher and Governors of Denbigh High School [2004].

% Fredman, Double Trouble:,Multiple discrimination and EU law”, European Anti-Discrimination Law Review Issue 2 2005.

7% Sahin vs. Turkey, Antrag Nr.44774/98 Urteil vom 10. November 2005, Par. 115 und 116. Siehe auch Dahlab vs. Switzerland Antrag Nr. 42393/98
Entscheidung vom 15. Februar 2001.

71 Siehe Sahin vs. Tiirkei, Sondervotum des Richter Tulkens, Par. 12. Siehe auch: M. Mahlmann, German Law Journal Bd.4,Nr.11,,Religious Tolerance,

Pluralist Society and the Neutrality of the State:The Federal Constitutional Court’s Decision in the Headscarf Case”.
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der Gleichheit von Frauen und Ménnern.Inwiefern wiirde es die Gleichheit der Frauen férdern, wenn man sie davon
abhalt, als Lehrerinnen oder Arztinnen zu arbeiten? Ist die Botschaft fiir Kinder, die von einer Lehrerin mit Kopftuch
ausgeht, die, dass Frauen weniger wert sind als Manner? Oder dass muslimische Frauen meinen, sie seien weniger
wert als Manner? Oder dass Frauen gleich viel wert sind wie Manner, weil sie als Lehrerinnen arbeiten knnen?
Oder dass muslimische Frauen gleich viel wert sind wie Manner, weil sie als Lehrerinnen arbeiten kénnen? Auch

hier erscheinen die angefiihrten Gleichheitsargumente keineswegs schliissig.

Weitere Spannungen entstehen in Bezug auf die Meinungsfreiheit. Das Tragen des Kopftuchs kann als eine Aus-
Ubung der einzelnen Frau des Rechts auf freie MeinungsauBBerung betrachtet werden. Es ist nicht Aufgabe eines
Gerichts oder einer anderen Person zu bestimmen, welche Bedeutung diese Kleidung fiir die einzelne Frau hat. Die
Frau mochte vielleicht mit dem Tragen des Kopftuchs Bescheidenheit ausdriicken oder ein hohes Mal an religit-
sem Pflichtgeftihl. Vielleicht mochte sie einen wichtigen Aspekt ihrer kulturellen oder ethnischen Identitat ' oder
ihre politischen Ansichten duBern.In einigen Léandern hat das Tragen religidser Symbole sowohl eine politische als
auch eine religiése Konnotation, wenn muslimische Frauen das Kopftuch tragen, um sich von der vorherrschenden
Kultur '”* oder einer bestimmten politischen Gruppe abzuheben. Die Freiheit, solche Symbole am Arbeitsplatz zu
tragen, muss abgewogen werden gegen die Freiheit anderer, Waren und Dienstleistungen von politisch und reli-
gios neutralen Beschéftigten geliefert zu bekommen. Aulerdem muss das Recht auf freie Meinungsduerung des
Arbeitgebers mitbericksichtigt werden, der wiinschen kann, dass gegeniiber Kunden ein bestimmtes Bild vermit-
telt wird 4.

Angesichts der groBen Bandbreite kontroverser Argumente in Bezug auf das Tragen des Kopftuchs ist es vielleicht
nicht tiberraschend, dass die jeweilige Praxis in den Staaten unterschiedlich ist. Frankreich schreibt die Verpflich-
tung zum Laizismus gesetzlich vor und verbietet das Kopftuch und andere religiose Symbole in den Schulen '.Im
Vereinigten Konigreich hingegen ist das Tragen des Kopftuchs Gberall im &ffentlichen Sektor tiblich, und offizielle
Uniformen werden haufig entsprechend angepasst. Der Fall des Verbots des islamischen religiosen Kleides, des Jil-
bab (siehe Diskussion weiter unten), kam in einer Schule im Vereinigten Kénigreich vor, in der das Tragen von reli-
gioser Kleidung, wie etwa die Schuluniform mit Kopftuch, bereits erlaubt war.

Obwohl die Praxis in den einzelnen Staaten unterschiedlich aussieht, folgt die Rechtsprechung der Mitgliedstaa-
ten, wenn Verbote angefochten werden, der EMRK und geht davon aus, dass solche Verbote keinen Verstol3 gegen
die Religionsfreiheit darstellen.

In Belgien wurde gegen das Verbot des Tragens des Kopftuchs in einer Schule als VerstoB gegen die Religionsfrei-
heit geklagt . Auf die Frage, ob das Verbot Artikel 9 Absatz 2 EMRK entspreche, merkte das Gericht an, das Verbot

72 Siehe Kapitel V oben fiir die Verbindung zwischen religiéser und ethnischer Identitat.
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Zur Diskussion der potenziellen Bedeutung des Tragens des Kopftuchs siehe R [tiber die Anwendung von Begum (Shabina)] vs. Headteacher and

Governors of Denbigh High School[2006] UKHL 15.

74 Wie in Kapitel Il oben besprochen, muss jedes Abwégen im Rahmen einer gerichtlichen Bestimmung der Frage der VerhaltnisméaBigkeit durch-

gefiihrt werden. Wenn die Beschriankung der Freiheit einer Frau, ein Kopftuch zu tragen, einer indirekten religiosen Diskriminierung gleich-

kommt, muss dies objektiv durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt werden, und die Mittel zum Erreichen dieses Zieles miissen angemessen und
notwendig sein, um dem Gesetz zu entsprechen.

7 Conseil d’Etat 3. Mai 2000, Mlle Marteaux no. 217017, Conseil d'Etat 15/10/2003 no.244428. Das Kopftuchverbot gilt nur fir éffentliche Grund-
und Sekundarschulen. Es gilt nicht fur die Privatschulen, unabhédngig davon, ob sie vom Staat finanziert werden oder nicht, und gilt nicht fur
offentliche oder private Hochschulen oder andere staatliche oder private postsekundéare Bildungseinrichtungen oder fir irgendein Zentrum
mit einem postsekundaren Bildungsangebot.

76 AuBerdem wurde eine Klage darauf gestiitzt, dass das Verbot einen Versto8 gegen die Richtlinie darstellte. Dieser Klage wurde jedoch nicht

stattgegeben, weil das Gericht der Ansicht war, dass die Ausbildung auBerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie und des Rechtsaktes

zur Durchfiihrung der Rechtsvorschriften liegt. Urteil vom 14. Juni 2005 des Berufungsgerichts Antwerpen (Hof van Beroep te Antwerpen,

AR/2004/2811).
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sei genau und zuganglich und verfolge das rechtmaBige Ziel, die Ordnung in der Bildungseinrichtung und die
Rechte anderer insbesondere auf Schutz vor unerwiinschtem Bekehrungseifer zu wahren. Der Eingriff in die Religi-
onsfreiheit der Kldagerinnen sei eng zugeschnitten worden, um genau dieses Ziel zu erreichen, so dass es das Krite-
rium der Notwendigkeit erfullte 7.

In Danemark entschied das oberste Gericht einen Fall, bei dem es um eine Arbeitnehmerin ging, die sich daftr ent-
schieden hat, bei der Arbeit ein Kopftuch zu tragen, nachdem sie bereits einige Zeit in dem Unternehmen tétig war.
Die Bekleidungsvorschriften verlangten eine Arbeitsuniform, Kopftiicher waren nicht zugelassen. Die Arbeitneh-
merin wurde entlassen, und das oberste Gericht vertrat die Ansicht, dass die Entlassung kein Versto8 gegen das
dénische Gesetz, das Diskriminierung am Arbeitsplatz verbietet, oder gegen Artikel 9 der EMRK war, weil die Beklei-
dungsvorschriften dazu gedacht waren, zu zeigen, dass das Unternehmen politisch und religids neutral war.
Obwohl diese MaBnahme die muslimische Frau negativ beeinflusste, war sie dennoch objektiv gerechtfertigt 2.

In Deutschland war das Bundesarbeitsgericht der Ansicht, dass die Entlassung einer Verkduferin wegen des Tragens
eines Kopftuchs nicht zulassig war '°. Dieses Urteil wurde von der Tatsache beeinflusst, dass der Arbeitgeber kei-
nen echten, durch das Tragen des Kopftuchs verursachten finanziellen Verlust erlitten hatte; der Verlust war rein
hypothetischer Natur. Wenn der Arbeitgeber tatsdachlichen einen Verlust hatte nachweisen kénnen, hdtte die Ent-
scheidung fiir ein Verbot des Kopftuchs untersttitzt worden kénnen. Das Bundesverfassungsgericht war auch der
Ansicht, dass einer Lehrerin die Beschaftigung aufgrund des Tragens des Kopftuchs nicht verweigert werden darf.
Dieser Fall wurde aus verfahrensrechtlichen Griinden entschieden: Ein Verbot kdnnte ebenso gut verfassungsge-
mal sein, solange hierfiir Rechtsvorschriften vorgesehen sind '®. Somit sind diese Entscheidungen tatsachenspe-
zifisch und lassen nicht vermuten, dass das Tragen des Kopftuchs allgemein zugelassen werden sollte. Tatsachlich
legt die deutsche Rechtsprechung nahe, dass richtige Verfahrensprozesse notwendig sind, um ein Verbot religioser
Kleidung durchzusetzen, und dass jedoch in solchen Féllen ein Verbot nicht zwangsldufig eine Verletzung der Reli-
gionsfreiheit bedeutet.

Ahnliche Verfahrensgarantien forderte das Oberhaus im Vereinigten Kénigreich fiir die GesetzmaRigkeit der Wei-
gerung einer Schule, einer muslimischen Schilerin das Tragen des Jilbab in der Schule zu ermdéglichen ™'. In die-
sem Fall ging es nicht um Beschéftigung, jedoch ist der Ansatz wahrscheinlich in solchen Féllen dhnlich.In diesem
Fall gab es in der Schule eine Uniform, mit der das Tragen religioser Kleidung einschlie3lich des Kopftuchs erlaubt
war. Eine Schilerin wollte die religios konservative Kleidung, den Jilbab, ein langes, manteldhnliches Kleidungs-
stlick, tragen. Die Schule bestand auf dem Tragen der korrekten Uniform. Diese Uniform war in Abstimmung mit
der muslimischen Gemeinschaft vor Ort vereinbart worden. Die Freiheit der Schule, darauf zu bestehen, wurde vom
Oberhaus unterstitzt, weil dies verhaltnisméaBig war angesichts der Religionsfreiheit der einzelnen Schilerin, der
konkurrierenden Interessen des Schutzes anderer muslimischer Schilerinnen vor familidarem oder gesellschaftli-
chem Druck, konservativere Kleidung zu tragen, sowie angesichts der Tatsache, dass die Schiilerin die Option hatte,
eine andere Schule zu besuchen, in der der Jilbab getragen werden durfte. Die Tatsache, dass die Schule eine Reihe
von Kriterien einschlieBlich der Religionsfreiheit der Schilerin beriicksichtigt hatte, bedeutete, dass diese Vorschrift
unterstitzt werden konnte. Wie bei den Entscheidungen anderer Gerichte zum Thema Kopftuch hat das Gericht
nicht entschieden, dass der Jilbab verboten werden solle, sondern lediglich, dass ein Verbot keinen Verstol3 gegen
die Religionsfreiheit der Schilerin darstellt.

77 Landerbericht Belgien: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [numan european con-

sultancy, Migration Policy Group (MPG)].
78 Urteil vom 21.Januar 2005, 22/2004.
79 Bundesarbeitsgericht, 10. Oktober 2002, 2 AZR 472/01.
'8 Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1436/02.
'8 R [iiber die Anwendung von Begum (Shabina)] vs. Headteacher and Governors of Denbigh High School [2006] UKHL 15.
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Bei der Frage, wie mit dem Tragen des Kopftuchs gemaR der Richtlinie umgegangen werden sollte, liegt die Vermu-
tung nahe, dass jedes Verbot wahrscheinlich potenziell indirekt diskriminierend ist, da es fuir muslimische Frauen
schwieriger ist, der Forderung, keine Kopfbedeckung zu tragen, nachzukommen. Jede Anforderung dieser Art
musste daher begriindet werden. Die Bandbreite der Themen, die eine solche Anforderung rechtfertigen kénnen,
ist sehr grof3. Ob ein Gericht herausfinden wird, dass ein Verbot begriindet werden muss oder nicht, hangt davon
ab, wie es alle oben beschriebenen konkurrierenden Interessen gegeneinander abwagt.

Der von der Richtlinie vorgeschlagene Ansatz bei einem so hoch umstrittenen und sensiblen Thema scheint darin
zu bestehen, dass eine richtige Verfahrensgrundlage geschaffen wird fir die Abwagung der konkurrierenden Argu-
mente. Jede Anforderung beztiglich des Kopftuchs muss durch ein rechtmaBiges Ziel sachlich begriindet, und die
Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, miissen angemessen und erforderlich sein.Wenn ein Arbeitgeber versucht, auf-
grund von hypothetischen Anspriichen zu begriinden (z. B., dass den Kunden etwas missfallen kénnte), kann dies
fur eine Rechtfertigung nicht ausreichend sein, da der Arbeitgeber nachweisen muss, dass die Anforderung not-
wendig ist. Dies bedeutet, dass eine tatsachliche Notwendigkeit fiir das Verbot nachgewiesen werden muss, und
die Mittel hierflir miissen eng zugeschnitten sein, um ihr Ziel zu erreichen. Im Hinblick auf rechtmaBige Ziele kann
jedoch eine Rechtfertigung aufgrund der zahlreichen zuséatzlichen Interessen moglich sein, die noch eine Rolle
spielen: Diese sind etwa das Gleichheitsinteresse von Dienstleistungsnutzern, die Religionsfreiheit der tibrigen Mit-
arbeiter, der negative Aspekt der Religionsfreiheit flir Kunden und Kollegen ™ sowie ein Interesse an politischer
oder religioser Neutralitét fur den Arbeitgeber. Wo das Gleichgewicht liegt, kann teilweise vom Status des Arbeit-
gebers abhdngen, und ob er ein Monopol fiir das Angebot bestimmter Beschaftigungsarten hat.

Wie das deutsche Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem Kruzifix in der Schule anerkennt, besteht
das Ziel beim Ausgleich solcher komplexen konkurrierenden Rechte darin, zu einer ,praktischen Konkordanz” zu
gelangen ', Damit gemeint ist die Anerkennung, dass Rechte zwar nicht miteinander vereinbar sind, jedoch ein
Modus vivendi gefunden werden muss.Wenn dies erreicht werden soll, miissen die Gerichte ein Konzept verfolgen,
das sich an den Tatsachen und an der Kultur orientiert. Ein Nachteil ist dabei, dass es in den einzelnen Fallen schwie-
rig ist, das Ergebnis vorauszusehen, da viele Interessen gegeneinander abgewogen werden mussen. Die Richtlinie
kann hinsichtlich der klaren Verfahrensgarantien tatsachlich eine Koharenz bieten, mit der gewahrleistet ist, dass
Verbote von religioser Kleidung nur nach reiflicher Abwagung der verschiedenen Interessen im kulturellen und
politischen Kontext des jeweiligen Mitgliedstaates zuldssig sind. Was aus der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten
und des EGMR deutlich hervorgeht, ist, dass Verbote nicht automatisch gegen Menschenrechtsnormen verstof3en,
und auch dass Menschenrechtsvorschriften solche Verbote nicht benétigen, um die Rechte anderer zu schiitzen.

Anforderungen an den Lebensstil

Eine zweite Schwierigkeit im Zusammenhang mit Geschlecht und Religion ist das Denken bestimmter Religionen
in Fragen der Sexualmoral. Solche Anforderungen gelten zwar fiir Manner und Frauen, aufgrund von physiologi-
schen und sozialen Unterschieden kénnen sie sich aber auf Frauen besonders auswirken.Zum Beispiel wird ein Ver-
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stoB gegen die Forderung, sich auBBerhalb der Ehe sexuell zu enthalten, hdufig nur aufgrund einer Schwangerschaft

deutlich. Die Diskriminierung von unverheirateten Frauen, die schwanger werden, kann motiviert sein durch den
Wunsch, die Nichtentsprechung einer Anforderung im Hinblick auf den Lebensstil sanktionieren zu wollen. Sie
kann jedoch auch mit der Schwangerschaft verbunden sein und daher einer Geschlechtsdiskriminierung gleich-
kommen. Wo Geschlecht und Religion miteinander in Beziehung stehen, konnen dhnliche Probleme entstehen,
wenn ein religidser Arbeitgeber es ablehnt, Frauen zu beschéftigen, die eine Abtreibung hinter sich haben.

82 Esist zu beachten, dass es schwierig sein kénnte, einen Nachweis dafiir zu finden, das gegen ein negatives Recht verstoBen wurde.

' Das deutsche Kruzifix-Urteil, BVerfGE 93, 1, 1 BvR 1087/91.

. THEMATISCHER BERICHT
53



B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG H

Die Mitgliedstaaten sind mit dieser Frage bislang unterschiedlich umgegangen.Eine Lehrerin an einer katholischen
Schule im Vereinigten Kénigreich wurde schwanger und wurde entlassen, als bekannt wurde, dass der Vater des
Kindes ein Priester ist. Inre Entlassung war eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, weil sie sich auf die
Schwangerschaft bezog. Das Argument desArbeitgebers, der Grund fir die Entlassung sei nicht die Schwanger-
schaft, sondern die Nichtbeachtung religidser Normen, wurde nicht akzeptiert, weil die Schwangerschaft die Ent-
scheidung herbeifiihrte und ausschlaggebend war fiir die Kiindigung ™.

In Irland hingegen entschied der High Court im Fall Flynn vs. the Sisters of the Holy Faith '*, dass die Entlassung einer
allein stehenden Frau, die mit einem verheirateten Mann zusammen lebte, gesetzlich war, da sie der religiosen
Gesinnung der Schule widersprach. Zum Zeitpunkt dieses Rechtsfalles war die Ehescheidung in Irland noch nicht
moglich. Die Frau wurde schwanger von ihrem noch verheirateten Partner. Seit dieser Entscheidung wurde das
Gesetz in Irland gedndert, und die Scheidung ist moglich. AuBerdem ist eine Entlassung aus Griinden, die mit
Schwangerschaft zusammenhéangen, verboten. Deshalb kann ein Fall mit &hnlichen Tatsachen heute anders ent-
schieden werden. Dennoch verdeutlicht der Fall das Ausmaf3, in dem Anforderungen zur religiosen Gesinnung ein
Eingriff in die Privatsphare des Einzelnen darstellen konnen. Aulerdem kénnen auch Elemente der Diskriminierung
aus anderen Griinden eine Rolle spielen.

Gemal der Richtlinie kann die Ungleichbehandlung durch Organisationen mit religiéser Gesinnung erlaubt wer-
den,um gegentber der religidsen Gesinnung Loyalitat zu fordern. Um der Richtlinie zu entsprechen, muss eine sol-
che Behandlung jedoch von der Forderung geleitet sein, dass sie fiir ein rechtmaBiges Ziel und verhaltnismaBig
sowie mit einer wesentlichen beruflichen Anforderung verbunden ist.

Wie bei den Kopftuchfallen liegt auch hier die Schwierigkeit bei der Bestimmung dessen, was verhdltnismaBig ist,
im Losen des Konflikts zwischen den verschiedenen Rechten. In Féllen, in denen der Arbeitgeber eine religitse Ein-
richtung ist, kann die Loyalitét zu dieser Einrichtung erforderlich sein.Jedoch ergeben sich daraus keine Griinde fuir
eine Diskriminierung aus anderen Griinden. In einigen Fallen konnte es sein, dass solche Loyalitatsanforderungen
fur Frauen schwieriger sind, nicht zuletzt deswegen, weil es einfacher ist, einen Verstol3 gegen Lebensstilanforde-
rungen bei Frauen aufzudecken, zum Beispiel im Falle einer Schwangerschaft, oder weil Frauen eher alleinerzie-
hend sein werden. Wo eine weniger giinstige Behandlung durch einen religidsen Arbeitgeber mit
Schwangerschaft verbunden ist, gilt dies als unmittelbare Diskriminierung ™. Ist die Diskriminierung indirekt, kann
die Organisation versuchen, die Entscheidung als notwendig fur die Unterstlitzung der religidsen Ziele der Orga-
nisation zu rechtfertigen. Ob es verhéltnisméaRBig ist, Loyalitdt zu fordern, kann dann im Hinblick auf eine Reihe von
Faktoren bestimmt werden, wie z. B. die Notwendigkeit, die Religionsfreiheit des Einzelnen und der Organisation
zu fordern, und die Notwendigkeit, Geschlechterdiskriminierung zu verhindern.

Ein weiteres Recht, das ebenfalls in Bezug auf Lebensstilanforderungen in Erwagung gezogen werden kann, ist das
Recht auf den Schutz der Privatsphdre. Normalerweise gelten Fragen der persénlichen Moral als privat und fiir den
Arbeitgeber wenig relevant. Jedoch kann die Frage, inwiefern Beschéaftigte Angelegenheiten der personlichen
Moral tatsachlich als privat ansehen dtirfen, von der Art des Arbeitgebers abhangen. Es ist unvermeidlich, dass
Angelegenheiten der persdnlichen Moral fur einen religidsen Arbeitgeber, der eine religiése Gesinnung wahren
mochte, relevant sein werden, da dies religidse Tadellosigkeit und Loyalitat zur Religion widerspiegeln kann.
Es gehort zu einer religiosen Gesinnung am Arbeitsplatz dazu, dass Angelegenheiten, die fiir AuBenstehende als
personlich und privat gelten, 6ffentlich gemacht werden. Hat sich ein Arbeitnehmer dafiir entschieden, fir eine reli-
gitse Organisation zu arbeiten, kann es fur den Arbeitgeber vernilinftig sein, auf die Loyalitat zur religiosen Gesin-

'8 O'Neill vs. Governors of St Thomas More RCVA Upper School [1996] Industrial Relations Law Reports 372.
¥ [1985] L.L.R.M.336.

186

Dekker vs. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus [1990] Slg. 1990, 1-3941.
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nung Wert zu legen. Dies kann jedoch auch anders gesehen werden, wenn der Arbeitgeber, der zwar in der Gesin-
nung religios ist, ein Monopolarbeitgeber ist, wie dies in den Bereichen Gesundheit und Bildung in einigen Mit-
gliedstaaten der Fall sein kann.Wie auch bei den anderen wesentlichen beruflichen Anforderungen ist hier die Idee
der VerhaltnismaBigkeit der Mechanismus, durch den im Wettbewerb zwischen Religionsfreiheit, Privatsphére und
Gleichheit ein Gleichgewicht erreicht wird.
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Kapitel VIII

Die ,wesentlichen beruflichen Anforderungen”
und die Ausnahme der religiésen Gesinnung
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Viele der Fragen, die sich in Bezug auf die Richtlinie stellen, werden letztendlich dadurch bestimmt werden, dass
man den Geltungsbereich der Bestimmungen zu der echten beruflichen Voraussetzung in Artikel 4 der Richtlinie
beriicksichtigt. Aus ihnen geht die einzige Verteidigung fir unmittelbare Diskriminierung hervor.Teilweise sind Ter-
minologie und Konzepte dhnlich wie bei der unmittelbaren Diskriminierung, da sie beide erfordern, dass Ausnah-
men zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz als fir ein rechtmaBiges Ziel notwendig und verhéltnismafig
begriindet werden mussen.Durch die Auslegung dieser Konzepte werden dem Schutz der Richtlinie gegen die Dis-
kriminierung aus religiosen Griinden Grenzen gesetzt.

Die Richtlinie enthalt zwei Ausnahmen fiir wesentliche berufliche Anforderungen: eine enger gefasste allgemeine
Ausnahme fir alle Arbeitgeber ' und eine breiter gefasste Ausnahme fiir Organisationen mit einer religiésen
Gesinnung . Aufgrund von Artikel 4 Absatz 1 gibt es eine Ausnahme bei der Verpflichtung zur Nichtdiskriminie-
rung, wenn es angesichts der beruflichen Aktivitaten oder des jeweiligen Zusammenhangs eine echte und ent-
scheidende berufliche Anforderung furr eine Tatigkeit darstellt, einer bestimmten Religion anzugehéren, und wenn
ein rechtmaBiges Ziel fur die Anforderung besteht und diese verhaltnismaBig ist.

Artikel 4 Absatz 1 ist nicht besonders umstritten. Im Kontext der religiosen Diskriminierung erméglicht er, dass im
Bereich der Beschaftigung das Recht auf Religionsfreiheit und andere Rechte gegeneinander abgewogen werden. Er
gilt nur dort, wo es eine sehr eindeutige Verbindung gibt zwischen der zu erledigenden Arbeit und den erforderlichen
Merkmalen: Die berufliche Anforderung muss echt und entscheidend und im jeweiligen Fall verhaltnismaBig sein.
Diese Anforderungen der fraglichen Tatigkeit miissen genauestens erdrtert werden, bevor die Ausnahmeregelung
angewendet werden kann. Beispielsweise kann eine Moschee zwar verlangen, dass ein Imam ein Muslim ist. Die For-
derung, dass eine Reinigungskraft muslimisch sein muss, ist nach dieser Ausnahmeregelung jedoch nicht zugelassen.
Wahrend religidse Personen argumentieren kdnnen, dass sie in ihre Arbeit einen spezifisch religiésen Ansatz einbrin-
gen, kann realistischerweise nicht behauptet werden, dass die Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Religion fir viele
Arbeitsplatze eine entscheidende berufliche Anforderung sei. Gemal3 Artikel 4 Absatz 1 ist religiése Diskriminierung
wahrscheinlich nur bei jenen im religiésen Dienst beschéftigten Personen wirklich zuldssig, deren Aufgabe mit Unter-
richten von oder dem Werben fiir eine Religion oder die Austibung der Religion zu tun hat.

Die Ausnahme gilt fiir alle Diskriminierungsgriinde wie etwa sexuelle Orientierung. Es kénnte daher zum Beispiel
argumentiert werden, dass es eine Organisation, die Beratung und Hilfsangebote fiir homosexuelle Kunden anbie-
tet, ablehnen konnte, eine heterosexuelle Person als Berater zu beschéftigen.

Umstrittener ist die zusatzliche Ausnahme zum Grundsatz der Nichtdiskriminierung in Artikel 4 Absatz 2, die nur fur
Kirchen oder andere &ffentliche oder private Organisationen gilt, deren Gesinnung auf Religion und Weltanschauung
begriindet ist . Hier gilt Ungleichbehandlung nicht als Diskriminierung, wenn aufgrund der Art der Aktivitdten oder
des jeweiligen Kontexts, in dem sie erfolgt, die Religion oder Weltanschauung einer Person in Anbetracht der Gesin-
nung der Organisation eine wesentliche rechtmaRige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellen.Die Aus-
nahme ist breiter gefasst als die in Artikel 4 Absatz 1, da die wesentliche berufliche Anforderung nicht entscheidend
sein muss,auch wenn sie ebenfalls rechtmaBig und gerechtfertigt sein muss.Dies legt einen weniger rigorosen Ansatz
bei der Entscheidung nahe, ob die jeweilige Arbeit ein besonderes Merkmal erfordert, als dies von Artikel 4 Absatz 1
gefordert wird, wo der Schwerpunkt eindeutig auf der Art der Tatigkeit selbst liegt.

Das Ziel der Bestimmung besteht darin, einer Organisation mit religidser Gesinnung zu ermdglichen, Loyalitat und
Aufrichtigkeit im Sinne der Gesinnung der Organisation verlangen zu kénnen. Bei religidsen Arbeitgebern kann
argumentiert werden, dass ein Arbeitsplatz eine bestimmte religiose Gesinnung hat, weil alle Mitarbeiter derselben
Religion angehdren und gemal dieser religiésen Gesinnung arbeiten. Dies kann dann dazu flihren, dass Arbeitge-
ber einer groBeren Gruppe von Mitarbeitern wie zum Beispiel dem Verwaltungs-, Verpflegungs- oder Reinigungs-
personal religidse Anforderungen vorschreiben.

87 Artikel 4 Absatz 1.
88 Artikel 4 Absatz 2.
9 Die Mitgliedstaaten kénnen Verfahren beibehalten oder zukiinftige Rechtsvorschriften vorsehen, die die bestehenden einzelstaatlichen Ver-

fahren einbeziehen: Artikel 4 (2).
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Allerdings ist Artikel 4 Absatz 2 nicht ohne Begrenzungen. Zwar mussen die Anforderungen nicht entscheidend sein,
jedoch missen sie echt und berufsbezogen, also mit der betreffenden Téatigkeit verbunden sein. Anforderungen fur
Reinigungspersonal sind beispielsweise wahrscheinlich nur dann verhaltnismaRig, wenn nachgewiesen werden kann,
dass diese Mitarbeiter alle an den religiosen Zwecken der Organisation teilhaben. Au3erdem gilt diese Ausnahme nur
fur Organisationen mit einer religidsen Gesinnung, und jede Diskriminierung darf tatsachlich nur zum Zweck des
Erhalts dieser religidsen Gesinnung der Organisation stattfinden. Insbesondere sieht Artikel 4 Absatz 2 ausdriicklich
vor, dass er nicht verwendet werden kann, um Diskriminierung aus anderen Griinden zu rechtfertigen.

Die Zuldssigkeit von Ausnahmen zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz fiir Organisationen mit religioser Gesin-
nung ermdglicht, dass die Richtlinie gemaR den Verfassungsbestimmungen der Mitgliedstaaten interpretiert wird,
von denen viele religiésen Organisationen erhebliche Autonomie einrdumen, um ihre Religionsfreiheit aufrechtzu-
erhalten.

Die Umsetzung von Artikel 4

Die Umsetzung von Artikel 4 in einzelstaatliche Rechtsvorschriften ist nicht einheitlich erfolgt. Zwar haben einige
Mitgliedstaaten die Richtlinie korrekt umgesetzt, einige haben jedoch auch Ausnahmen eingefiihrt, die Gber das
hinausgehen, was nach Artikel 4 zuldssig ist. Andere wiederum haben weniger weit gefasste Ausnahmen einge-
flhrt, als erlaubt gewesen ware. Obwohl die Bestimmungen ber die Ausnahmen im Rahmen der Richtlinie fakul-
tativ sind, gibt es Gruppen, auf die es sich negativ auswirkt, dass keine Ausnahmen gewahrt werden ™.

Die Staaten, die die Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 2 nicht umgesetzt haben, sind die Tschechische Republik, Bel-
gien, Estland, Frankreich, Litauen, Portugal, Slowenien und Schweden. Obwohl in diesen Staaten die Ausnahme flr
religiose Gesinnung nicht ausdriicklich umgesetzt wurde, gibt es in einigen jedoch verfassungsrechtliche oder
andere Sicherheitsklauseln fir die Religionsfreiheit von Gruppen, die so gelten kénnen, dass Ausnahmen ermog-
licht werden, die in Bezug auf Geistliche die gleiche Wirkung wie Artikel 4 Absatz 2 hatten.So war das tschechische
Verfassungsgericht der Ansicht, dass Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, an denen Geistliche
beteiligt sind, nicht von Zivilgerichten entschieden werden sollen und dass das Arbeitsrecht fir Arbeitsbeziehun-
gen mit Geistlichen Gberhaupt nicht anwendbar ist ™'. Auch in Estland und Litauen gelten Beschaftigungsgesetze
nicht fur die Beschaftigung von Priestern ™2,

Die pauschale Befreiung von Streitfallen hinsichtlich des Klerus vom Geltungsbereich der Gerichte ist technisch
breiter gefasst als die in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehene Ausnahme, da es keine Anforderung der Verhaltnismagig-
keit gibt; und doch ist nur schwer vorstellbar, dass das Vorschreiben einer Anforderung beztiglich der Religion bei
der Ernennung einer religiésen Fihrungsperson nicht verhaltnismaBig sein kann.

Wird Artikel 4 Absatz 2 nicht umgesetzt, bedeutet dies, dass religitse Gruppen von anderen Arbeitnehmern keine
religidse oder Loyalitatsanforderungen verlangen dirfen. In einigen Fallen wie zum Beispiel in Belgien kommen
stattdessen Ausnahmen zur Anwendung, die auf Artikel 4 Absatz 1 basieren, bei denen jedoch die Kriterien der Ver-
haltnismafigkeit und Notwendigkeit strikter sind. Demzufolge kann es sein, dass religiosen Gruppen ein gewisses
Mal an Religionsfreiheit verweigert wird, da diese nicht in der Lage sind, ihren Mitarbeitern religiose Anforderun-
gen vorzuschreiben, es sei denn, dass diese fiir die Arbeit absolut von entscheidender Bedeutung sind.

Andere Mitgliedstaaten haben Artikel 4 Absatz 2 in Begriffe umgesetzt, die Gber die Richtlinie hinausgehen, so dass
Organisationen mit religioser Gesinnung diskriminieren dtrfen, und zwar mehr als gemaR der Richtlinie zulassig
ist. Zum Beispiel sieht das Antidiskriminierungsgesetz in der Slowakei vor, dass bei Kirchen und Organisationen,
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% Artikel 4 Absatz 2 beschrénkt seine Ausnahme auf Rechtsvorschriften, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Richtlinie gelten, und zukinf-

tige Rechtsvorschriften, die nationale Praktiken einbeziehen, die zum Zeitpunkt ihrer Annahme existieren.
¥ Landerbericht Tschechische Republik: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human
european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
92 Sjehe Artikel 7 des Gesetzes (iber Arbeitsvertrdge im Jahre 1992 in Estland. Landerberichte Estland und Litauen, Européisches Netz unabhéan-

giger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
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deren Aktivitdten auf Religion oder Weltanschauung basieren, Ungleichbehandlung aufgrund von Alter,
Geschlecht, Religion oder Weltanschauung und sexueller Orientierung keine Diskriminierung ist, wenn diese sich
auf die Beschaftigung durch oder auf die Durchfiihrung von Aktivitdten fur solche Organisationen beziehen ™.
Diese Ausnahme ist breiter gefasst als die, die Artikel 4 Absatz 2 vorsieht, weil sie religidsen Gruppen ermdglicht,
beispielsweise aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung zu diskriminieren, und nicht nur aus reli-
gidsen Griinden, wie es die Richtlinie vorsieht. AuBerdem beschrankt sich diese Ausnahme nicht nur auf wesentli-
che berufliche Anforderungen, sondern es scheint eine Pauschalausnahme fir religiose Organisationen
vorgesehen zu sein, die bei ihren Beschaftigungspraktiken diskriminieren kénnen, ohne dass die Notwendigkeit
der Ausnahme mit den Bedurfnissen einer bestimmten Tatigkeit in Verbindung gebracht werden muss ™.

In Irland enthalt Abschnitt 37(1) des Gesetzes zur Gleichbehandlung in der Beschaftigung 1998-2004 ebenfalls eine
Ausnahme zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz zum Zweck der Aufrechterhaltung der religidsen Gesinnung einer
Institution. Diese ist breiter gefasst als in der Richtlinie zugelassen, da darin nicht vorgesehen ist, dass Religion oder
Weltanschauung fir die jeweilige spezielle Tatigkeit relevant sein mussen; noch ist die Ausnahme auf die Diskrimi-
nierung beschrénkt, die auf der Religion oder der Weltanschauung griinden, so dass sie nicht verwendet werden
kann, um die Diskriminierung aus einem anderen Grund zu rechtfertigen.

Italien liefert ein anderes Beispiel fur die nicht vollstandige Umsetzung der Richtlinie. Die Verordnung zur Umset-
zung der Richtlinie entspricht Artikel 4 Absatz 2, nur dass die Ausnahmeregelung nicht nur auf Organisationen mit
einer religidsen Gesinnung beschrankt ist, sondern auch,,andere 6ffentliche oder private Organisationen” mit ein-
bezogen sind, ohne den besonderen Hinweis, dass ihre Gesinnung auf Religion oder Weltanschauung griinden
muss. Dies konnte die religiose Diskriminierung von 6ffentlichen und privaten Organisationen ermdglichen, die
keine auf Religion oder Weltanschauung beruhende Gesinnung haben ™.

In Staaten wie zum Beispiel Irland und der Slowakei, wo die Ausnahme breiter gefasst ist als von der Richtlinie vorge-
sehen, sind die Gleichheitsrechte von anderen, insbesondere von Homosexuellen, unzureichend geschiitzt. Der
Ansatz der Richtlinie ist vorzuziehen, wo alle Anforderungen hinsichtlich der sexuellen Orientierung echte und ent-
scheidende berufliche Anforderungen sein missen, die nur beibehalten werden kénnen, wo dies verhaltnismafig ist.

In den Niederlanden wurde Artikel 4 Absatz 2 umgesetzt, doch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt Giber-
haupt nicht fur die internen Angelegenheiten von Kirchen, anderen religiosen Gemeinschaften oder spirituellen Ver-
einigungen. Wie auch in anderen Staaten ist der Grund hierfurr die Wahrung des Grundsatzes der Religionsfreiheit
und die Trennung zwischen Kirche und Staat. Diese Beschrankung entspricht wahrscheinlich dann der Richtlinie,
wenn die Beschrankung auf interne Angelegenheiten die Diskriminierung auf die Ernennung religiésen Personals
zum Zweck der Lehre oder der Ausiibung von Religion begrenzt.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sieht auch zusatzliche Ausnahmen fir Kirchen und andere Organisationen
mit einer auf Religion oder Weltanschauung beruhenden Gesinnung vor. Gemaf3 der ersten Ausnahmeregelung kon-
nen solche Organisationen diskriminieren, wenn dies unter Beriicksichtigung des Zwecks der Institution fur die aus-
zufiihrenden Aufgaben der Stelle notwendig ist, solange diese Diskriminierung nicht zu einer Ungleichbehandlung

% Landerbericht Slowakei, Europédisches Netz unabhangiger Sachversténdiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european

consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
94 Zuséatzlich zu der teilweise erfolgten Umsetzung gab es in der Slowakei eine Debatte tiber die Einfiihrung eines Abkommens mit dem Heiligen
Stuhl, mit dem Beschéftigten ermdglicht wird, in bestimmten Bereichen der Gesundheitsversorgung ihre Tatigkeit aus Gewissensgriinden zu
verweigern, wie z. B.im Zusammenhang mit Abtreibung, kiinstlicher oder unterstutzter Fortpflanzung, Versuchen und Umgang mit mensch-
lichen Organen, Embryonen und menschlichen Geschlechtszellen, Euthanasie, Klonen, Sterilisation und Empfangnisverhiitung, sowie im
Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung im Zusammenhang mit Sexualkunde und bei juristischen Diensten im Zusammenhang mit
Ehescheidung. Diese Vorschldage wurden mittlerweile zuriickgenommen.
% Sjehe Landerbericht Italien: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european
consultancy, Migration Policy Group (MPG) 2006], in dem davon ausgegangen wird, dass dies eventuell das Ergebnis eines Formulierungsfeh-

lers sein konnte.
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lediglich aus Griinden der politischer Meinung, der Rasse, des Geschlechts, der Nationalitét, der heterosexuellen oder
homosexuellen Orientierung oder des Familienstands fiihrt '*. Diese Ausnahme setzt Artikel 4 Absatz 2 angemessen
um.Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz enthalt auch eine zusatzliche Ausnahme fiir private padagogische Ein-
richtungen, wobei es bei Bedarf die Diskriminierung zuldsst, damit die Einrichtung ihre Griindungsgrundsatze wirk-
sam umsetzt, obwohl solche Anforderungen auch hier nicht zu Diskriminierung ausschlieBlich aufgrund der
politischen Meinung, der Rasse, des Geschlechts, der Nationalitat, der heterosexuellen oder homosexuellen Orientie-
rung oder des Familienstands fiihren diirfen '’. Diese zusatzliche Ausnahme kann zu breit gefasst sein, um Artikel 4
Absatz 2 zu entsprechen . Was die Anforderung betrifft, dass Diskriminierung, die ,ausschlieB8lich aus Griinden der
Rasse, des Geschlechts usw.” erfolgt, nicht ausgenommen ist, konnte diese Bestimmung zu breit gefasst sein, um die
Richtlinie zu erfullen. Dem niederldndischen Text zufolge ist die Diskriminierung durch eine religidse Organisation
zuldssig, solange sie den Anforderungen des Abschnitts gentigt und solange die Diskriminierung nicht aus den auf-
gezdhlten Griinden erfolgt. Der Text scheint nicht vorauszusehen, dass die Diskriminierung gleichzeitig aus mehr als
einem Grund begangen werden kann. Zum Beispiel kann die Benachteiligung einer unverheirateten schwangeren
Frau Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, aber auch Diskriminierung aufgrund der Religion sein (zum Beispiel
aufgrund der Nichteinhaltung der Lebensstilanforderungen der Religion). Diskriminierung scheint daher nicht,aus-
schlieBlich” aufgrund des Geschlechts zu geschehen. Gemal der Richtlinie ware eine solche Behandlung gesetzes-
widrig, es sei denn, der Arbeitgeber kann nachweisen, dass die Geschlechterdiskriminierung eine mittelbare
Diskriminierung und gerechtfertigt ist.

Die Haltung Deutschlands ' scheint ebenfalls der Richtlinie zu entsprechen, je nachdem, wie sie ausgelegt wird.
Hier ist der Wortlaut wieder anders als der der Richtlinie. Nach dem deutschen Gesetz gibt es Ausnahmen fiir Reli-
gionsgemeinschaften, um den Grundsatz der Neutralitdt des Staates und der Autonomie der Kirche widerzuspie-
geln.Wie in anderen Staaten auch, werden die kircheninternen Abldufe nicht durch das 6ffentliche Recht geregelt.
Jedoch erstreckt sich die Autonomie von Kirchen auch tiber ihre internen Abldufe hinaus auf alle Institutionen, die
mit der Kirche zusammenhédngen, solange diese Institutionen einen inneren Bezug zum religiésen Auftrag der Kir-
che haben. Die Frage, ob ein solcher innerer Bezug gegeben ist, bestimmen die Kirchen selbst, nicht der Staat. Fuir
christliche Kirchen gilt, dass wohltatige Aktivitaten wie zum Beispiel der Betrieb von Krankenhdusern unter den
Religionsauftrag des christlichen Glaubens fallen.

Um diese Autonomie zu respektieren, gelten die gesetzlichen Bestimmungen nicht fiir Religionsgemeinschaften
ohne Qualifikation.Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gilt zum Beispiel das Betriebsverfassungsgesetz *,
das eine allgemeine Antidiskriminierungsklausel enthdlt, nicht fuir Krankenhauser als Arbeitgeber.Wenn arbeitsrecht-
liche Bestimmungen fir Kirchen gelten, missen diese so interpretiert werden, dass der besondere Status von Kirchen
angemessen berticksichtigt wird und kein Eingriff in die Kirchenautonomie erfolgt. Somit kann ein Beschaftigungs-
verhaltnis beendet werden, wenn die Verpflichtung zur Loyalitat nicht eingehalten wird. Zum Beispiel konnte einer
Arztin in einem kirchlichen Krankenhaus gekiindigt werden, wenn sie aus der entsprechenden Kirche austritt oder
einen geschiedenen Mann heiratet, sofern dies der Gesinnung dieser Kirche widerspricht.

Diese Bestimmungen kdnnen als Ubereinstimmend mit Artikel 4 Absatz 2 interpretiert werden, obwohl dies von
dem den religitsen Arbeitgebern zugebilligten Ermessen abhdngen kann, die bestimmen ddirfen, ob ihre Aktivita-

% Artikel 5(2)a Allgemeines Gesetz zur Gleichbehandlung.

7 Artikel 5(2)c Allgemeines Gesetz zur Gleichbehandlung.
% Sjehe Landerbericht Niederlande: Européisches Netz unabhéngiger Sachversténdiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human

european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
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% Sjehe Landerbericht Deutschland: Européisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human

european consultancy, Migration Policy Group), 2006].

2 In Paragraf 75 des Betriebsverfassungsgesetz heift es: ,Arbeitgeber und Betriebsrat haben dariiber zu wachen, dass alle im Betrieb tétigen Per-
sonen nach den Grundséatzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Griinden
ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalitat, ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betdtigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts
oder ihrer sexuellen Identitdt unterbleibt.” Siehe Landerbericht Deutschland: Europdisches Netz unabhangiger Sachverstandiger im Bereich

des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), 2006].
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ten als Teil des kirchlichen Auftrags gesehen werden kénnen. In Deutschland wird die Position vertreten, dass die
Tatigkeit, ein Krankenhaus zu betreiben, Teil des Auftrags der christlichen Kirche sein kann.Was nicht klar ist, ist, wie
deutsche Gerichte Félle entscheiden, bei denen bei der Kiindigung wegen Nichteinhaltung des Kriteriums der
Loyalitat zur religidsen Gesinnung auch Diskriminierung aus anderen Griinden wie zum Beispiel aus Griinden des
Geschlechts eine Rolle spielt.

Im Vereinigten Konigreich gibt es eine zusdtzliche Ausnahme in den Bestimmungen zur sexuellen Orientierung,
nach der bei Bedarf Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung zuldssig ist, um mit der Lehre der Reli-
gion ibereinzustimmen oder um zu vermeiden, dass den religidsen Uberzeugungen einer erheblichen Anzahl der
Anhanger dieser Religion widersprochen wird. Diese Ausnahme wurde geschaffen, um die Autonomie und Religi-
onsfreiheit von religiosen Organisationen zu respektieren, und beschrankt sich auf Personen, die zum Zwecke einer
organisierten Religion beschéftigt sind '. Die Beschéftigung ,zum Zwecke einer Religion” ist auf die Ernennung
von religiésen Fiihrungspersonen und Lehrern wie zum Beispiel Priester und Imame begrenzt. Arbeitnehmer von
religiosen Organisationen wie zum Beispiel Lehrer oder Krankenschwestern in religiésen Einrichtungen fallen nicht
unter diese Ausnahme **. Der deutsche Ansatz ermdglicht, dass ein viel breiteres Spektrum von Tatigkeiten als reli-
gios klassifiziert wird, und lasst deshalb vermuten, dass von einer Vielzahl von Arbeitspldatzen angenommen wird,
dass sie Loyalitat zur religiosen Gesinnung erfordern. Ob dies tatsachlich der Richtlinie entspricht, hédngt davon ab,
wie strikt die Anforderung in Artikel 4 Absatz 2, dass Religion eine ,wesentliche berufliche Anforderung” ist, ausge-
legt wird.

Die europaische Erfahrung mit Ausnahmeregelungen

in der Beschaftigung aufgrund von Religion

Es gibt noch nicht viele Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Artikel 4 der Richtlinie, lediglich einige
wenige Falle. Die Mitgliedstaaten haben jedoch bereits Erfahrung im Abwagen der Rechte von Organisationen mit
religidser Gesinnung gegen die Gleichheitsrechte der Mitarbeiter in ihrem jeweils bestehenden Verfassungs- und
Arbeitsrecht.

In Danemark, wo ein junger Mitarbeiter, der als Reinigungskraft in einer christlichen Hilfsorganisation (der Christian
Cross Army) tatig war, entlassen wurde, wurde argumentiert, dass gemaB Artikel 4 die Forderung, dass samtliche Mit-
arbeiter Mitglieder der danischen Lutherischen Kirche sein missen, nicht mehr zuldssig war *. Fir die Arbeit als Rei-
nigungskraft bestehe keine echte berufliche Anforderung, dass sie von einem Mitglied der gleichen religiésen Gruppe
ausgefiihrt werden soll. Dieses Konzept steht scheinbar im Gegensatz zu dem in Deutschland verfolgten Ansatz, wo
die gesamte Arbeit in einer religiosen Organisation als Teil des Auftrags der Kirche gesehen werden kann.

Auch Spanien unterscheidet zwischen den Tatigkeiten fir religiose Organisationen, die ,ideologisch”, und denen,

|u

die in Bezug auf diese religiosen Organisationen ,neutral” sind.Von Arbeitnehmern in ideologischen oder konfes-
sionellen Organisationen kann erwartet werden, dass sie der Gesinnung der Organisation ein Mindestmalf3 an Ent-
sprechung entgegen bringen **, allerdings nur dort, wo die Tatigkeit ,ideologisch” ist, es also um die Vermittlung
der Ideologie der Institution geht.Von Personen mit einer ,neutralen” Tatigkeit kann nicht erwartet werden, dass
sie der Gesinnung der Organisation entsprechen. Das Verfassungsgericht hat daher die Entlassung eines Stations-
assistenten in einem privaten katholischen Krankenhaus fiir nichtig erklart, weil diese Tatigkeit in Bezug auf die

Ideologie der Organisation neutral war **.

Verordnung 7(3) zur Gleichbehandlung in der Beschéftigung (Sexuelle Orientierung) Verordnungen (Regulations) 2003.

R (on the application of Amicus — MSF and others) vs. Secretary of State for Trade and Industry and others [2004] IRLR 430.

Zu diesem Fall kam es vor der Umsetzung der Richtlinie, aber die Kirche rdumte ein, dass gemaR der Richtlinie eine solche Benachteiligung
einer Reinigungskraft nicht erlaubt sei. Siehe Landerbericht Danemark: Europaisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des
Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG) 2006].

»4 Siehe die Verfassungsgerichtsentscheidung, 27. Mérz 1985, 47/1985.

2 Siehe die Verfassungsgerichtsentscheidung, 12.Juni 1996, 106/1996.
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In mehreren Staaten gibt es Sonderregeln fir religidse Schulen, wo die Freiheit religiéser Gruppen, entsprechend
ihrer religiosen Gesinnung Schulen zu betreiben, gegentiber den Gleichheitsrechten des Personals und dem Recht
von Eltern, ihre Kinder gemaR ihren religidsen Uberzeugungen zu erziehen, abgewogen werden muss 2.

In Spanien gibt es spezielle Regeln fiir Schulen. Das organische Gesetz 2/2006 tber den Bildungsbereich vom 3. Mai
sieht vor, dass die Qualifikationsanforderungen an Religionslehrer denen fiir Lehrer anderer Facher ahnlich sein mus-
sen. Lehrer mussen auf der Grundlage von objektiven Kriterien wie Gleichheit, Kompetenz und Fahigkeit eingestellt
werden, Kriterien im Zusammenhang mit dem Lebensstil kdnnen nicht beriicksichtigt werden. Das Arbeitsrecht sieht
vor, dass das Privatleben von Arbeitnehmern nicht als Kiindigungsgrund angegeben werden darf.

In Griechenland diirfen nichtorthodoxe Lehrer nur dann in Kindergarten oder Grundschulen arbeiten, wenn es
mehr als eine Lehrerstelle gibt, so dass eine weitere Lehrkraft derselben Religion angehort wie die Mehrheit der
Kinder . Nichtorthodoxe Lehrer kdnnen nur Schiilern, die der gleichen Religion angehdéren wie sie, Religionsun-
terricht geben *®, und wenn eine Schule nur einen Lehrer hat, kdnnen nichtorthodoxe Lehrer nur eingestellt wer-
den, wenn es Kinder an dieser Schule gibt, die auch der Religion dieses Lehrers angehdren .

Wie bereits erwdhnt, gilt in den Niederlanden eine breiter gefasste Ausnahme zum Nichtdiskriminierungsgrundsatz fir
private Bildungseinrichtungen, die Diskriminierung fiir Organisationen mit einer religiose Gesinnung zuldsst, wenn dies
fur den Erhalt dieser notwendig ist . Auch in Irland gilt eine Ausnahme bei den Nichtdiskriminierungsregeln fur die
Diskriminierung von Institutionen der Lehrerausbildung, die die Verfligbarkeit von Lehrern gewahrleisten soll, die beim
Erhalt der religiésen Gesinnung von Grundschulen mitwirken sollen '".

In Deutschland gilt das Anbieten von Bildung als Teil des Auftrags der Kirche. Das Arbeitsrecht muss daher so inter-
pretiert werden, dass dies keinen Eingriff in die Kirchenautonomie darstellt. Wenn Mitarbeiter ihren Loyalitatsver-
pflichtungen zu der Gesinnung einer religiésen Schule nicht nachkommen, ist eine Kiindigung moglicherweise
zuldssig.

Die Bestimmung der VerhdltnismaRigkeit beruflicher Anforderungen

In vielen Fallen hangt die Frage, ob ein Arbeitgeber eine wesentliche berufliche Anforderung verlangen kann,
davon ab, ob es notwendig und verhaltnismaBig ist, dies zuzulassen. Diese Frage ist besonders schwierig bei Kon-
flikten zwischen konkurrierenden Rechten, wenn zum Beispiel religiose Gruppen Homosexualitdt gegentber into-
lerant sind oder die Gleichheit von Frauen und Mannern nicht anerkennen.

Unter den Mitgliedstaaten scheint es einen Konsens dariiber zu geben, dass die Religionsfreiheit und Autonomie
von Kirchen und religiésen Gruppen respektiert werden mussen, indem man ihnen ermdglicht, ihr eigenes Perso-
nal fiir den Religionsunterricht oder die Durchfiihrung von oder Teilnahme an religiésen Veranstaltungen auszu-
wahlen. Diskriminierende Anforderungen wie zum Beispiel, dass kirchenleitende Personen mannlich sein miissen,
ist daher wahrscheinlich eine verhaltnismaBige, wesentliche berufliche Anforderung, solange dies fiir den Erhalt
der Religionsfreiheit notwendig ist.

Allerdings ist es nicht immer einfach, tiber die VerhaltnismaBigkeit zu bestimmen. Ein hypothetisches Beispiel: Eine
Arztpraxis hat eine muslimische Gesinnung und kdnnte verlangen, dass das Personal auch diesem Glauben ange-

S
-l
]
[
o
<
X

2 Artikel 2 Protokoll 1 EGMR.

27 Artikel 16 des Gesetzes 1771/1988.
2% Artikel 2 des Gesetzes 1771/1988.
29 Artikel 3 des Gesetzes 1771/1988.

21 Artikel 5(2)c des Allgemeinen Gesetzes zur Gleichbehandlung. Solche Anforderungen diirfen nicht dazu fiihren, dass jemand ausschlieBlich
aufgrund seiner politischen Ansicht, Rasse, des Geschlechts, der Nationalitat, der hetero- oder homosexuellen Orientierung oder des Familien-
stands diskriminiert wird.

2" Abschnitt 12(4) des Gesetzes zur Gleichbehandlung in der Beschéftigung 1998-2004.
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hért. Ob eine solche Aufforderung zuldssig ist, hdngt vor allem davon ab, ob die Forderung, muslimisch zu sein, als
eine wesentliche berufliche Anforderung im Hinblick auf die religiose Gesinnung des Arbeitgebers betrachtet wer-
den kann. Die Tatsache, dass das Muslimischsein nicht direkt mit der Tatigkeit eines Arztes zusammenhangt, ist
nicht von Bedeutung, da gemaf} Artikel 4 Absatz 2 die berufliche Anforderung nicht entscheidend sein muss.
Die Schaffung von in religitser Hinsicht homogenen Arbeitspldtzen kann akzeptabel sein, auch wenn die Arbeit
selbst nicht religioser Natur ist.

Indirekt kdnnte die Religionsanforderung jedoch homosexuelle Personen diskriminieren, da die Loyalitdt zu den
Grundsatzen des Islam mit homosexuellen Lebensformen nicht vereinbar ist 2. Somit wiirde die Forderung, streng-
gldubiger Muslim zu sein 2", Homosexuelle benachteiligen. Die Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 2 sollte nicht ver-
wendet werden, um die Diskriminierung aus einem anderen Grund zu rechtfertigen. Dies wiirde bedeuten, dass
religiose Anforderungen, die an sich aus anderen Griinden indirekt diskriminieren, nur zugelassen werden, wenn
sie den Anforderungen von Artikel 4 Absatz 1 gentigen, weil sie entscheidende Merkmale einer Tatigkeit sind.
Somit sind Anforderungen, Muslim oder Katholik oder ein Mitglied irgendeiner anderen religiésen Konfession, die
Homosexualitdt ablehnt, sein zu missen und die deshalb eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung sein kdnnen, nur dann zuldssig, wenn die Zugehdrigkeit zu der bestimmten Religion ein entscheiden-
des Merkmal der Tatigkeit ist. Tatsachlich muss es eine Tatigkeit religitser Art sein. Es ist nicht klar, ob es ein ent-
scheidendes Merkmal vieler Arbeitspldtze ist, einer bestimmten Religion anzugehdren. Ein Religionslehrer oder
Geistlicher muss eindeutig der Religion angehdéren, die er unterrichtet oder deren Verkiindigung seine Aufgabe ist.
Wird jedoch die Arbeit eines Mathematiklehrers in einer religidsen Schule oder einer Reinigungskraft einer Kirche
oder eines Arztes in einem religidosen Krankenhaus von der Religion bestimmt?

Sicher gibt es hierauf bis heute keine allgemeinguiltige Antwort in den Mitgliedstaaten. Im Vereinigten Kénigreich und
in Danemark wére eine solche Tatigkeit nicht religioser Natur.In Deutschland wiirde die Tatigkeit als Lehrkraft in einer
kirchlichen Schule oder als Arzt in einem religiosen Krankenhaus als Teil des Auftrags der Kirche betrachtet werden.

Diskriminiert die Auferlegung einer Anforderung, einer bestimmten Glaubensrichtung anzugehéren, indirekt
einen homosexuellen Bewerber oder eine lesbische Bewerberin, und kommt diese Anforderung nicht fiir die Aus-
nahme nach Artikel 4 in Frage, steht es dem Arbeitgeber frei, zu argumentieren, dass diese mittelbare Diskriminie-
rung als ein verhdltnismaRiges Mittel begriindet werden kann, um ein rechtmafiges Ziel zu erreichen. Dass in der
Richtlinie eine besondere Befreiung fur Organisationen mit religiéser Gesinnung aufgenommen wurde, weist
darauf hin, dass die Beibehaltung dieser religiésen Gesinnung fiir den Arbeitgeber ein rechtmaBiges Ziel ist. Aller-
dings bleibt es angesichts der Tatsache, dass die Politik der Richtlinie die Diskriminierung aus séamtlichen Griinden
bekampfen soll, weiterhin schwierig zu belegen, dass die mittelbare Diskriminierung aus anderen Griinden not-
wendig und verhaltnismafig ist,.

Die Auswirkung der wesentlichen beruflichen Anforderung gemaR Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie ist, dass religitse
Arbeitgeber Arbeitsplatze schaffen konnen, die religiés homogen sind, auch wenn die Art der Tatigkeit selbst nicht
religios ist. Wenn jedoch aus anderen Griinden wie zum Beispiel aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orien-
tierung diskriminiert wird, versto3t eine solche Praxis gegen die Richtlinie, da sie der mittelbaren Diskriminierung aus
dem anderen Grund gleichkommt. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wo die Tatigkeit selbst religioser Art ist.In
einem solchen Fall kann die religiése Anforderung, die aus anderen Griinden indirekt diskriminierend ist, wegen der
Notwendigkeit des Schutzes der Religionsfreiheit als verhaltnismaBig begriindet werden.

Das Gleiche kann auch fur das Christentum gelten. Es darf nicht vergessen werden, dass die Frage, ob ein Mensch homosexuell und Muslim
sein kann oder homosexuell und Christ, umben Religion angehoren, nicht akzeptiert werden kann. Die Frage, ob jemand einer bestimmten
Religion angehort, soll nicht von stritten ist.Viele Homosexuelle identifizieren sich selbst als Muslime oder Christen, obwohl dies von anderen,
die von sich sagen, dass sie derselGerichten entschieden werden. Innerhalb des Beschéftigungsverhéltnisses wird die Frage, ob jemand der
Anforderung, einer bestimmten Religion anzugehdren, genligt, vom Arbeitgeber bestimmt. Siehe die Diskussion tber die Bestimmung der

Religion oder Weltanschauung einer Person in Kapitel IV oben.
213

Der Begriff,strengglaubiger Muslim” ist ebenfalls umstritten. Er wird hier verwendet, um einen Muslim zu bezeichnen, fur den Homosexualitat

mit dem Islam unvereinbar ist.
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Kapitel IX

Schlussfolgerung
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Zahlreiche Schwierigkeiten entstehen mit der Einfiihrung eines Schutzes gegen religidse Diskriminierung sowie im
Zusammenhang mit den derzeitigen grof3en Herausforderungen fir diejenigen, die die Umsetzung der Bestim-
mung zu Religion und Weltanschauung zur Aufgabe haben.

Zunéachst einmal gibt es die Schwierigkeit einer geeigneten Definition. Die Begriffe ,Religion” und ,Weltanschau-
ung” bleiben unbestimmt, und bei der Umsetzung der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten in dieser Frage unter-
schiedliche Ansdtze verfolgt. Einige haben Leitfaden dazu geschrieben; einige haben Religionen oder
Weltanschauungen, die selbst keine Gleichstellung férdern, ausgeschlossen; einige haben ausdrticklich die politi-
sche Meinung mit einbezogen, wiederum andere haben diese ausgeschlossen.Wenn der Zweck der Richtlinie darin
besteht, ein gewisses MaB an Gleichheit in den Mitgliedstaaten zu erreichen, kann dies schwierig werden, wenn die
wichtigsten Bedingungen nicht definiert werden.

Eine weitere gro3e Herausforderung ist der grundlegende Konflikt, der zwischen verschiedenen Rechten entsteht.
Viele davon konnen nicht vollstandig aufgeldst werden: Wenn die Religionsfreiheit einer Person unterstuitzt wird,
ist dies ein VerstoR gegen die Rechte eines anderen, wie zum Beispiel gegen das Recht auf Schutz der Privatsphare,
das Rechte auf Freiheit von der Religion, das Recht, sein Kind entsprechend der Religion der Eltern zu erziehen, oder
das Recht, mit der gleichen Wiirde aufgrund des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung behandelt zu wer-
den. In mehrerlei Hinsicht konnen diese Konflikte, trotz der nichtabsoluten Art der verschiedenen Rechte, gel6st
werden. Die Tatsache, dass mittelbare Diskriminierung begriindet werden kann und dass wesentliche berufliche
Anforderungen vorgeschrieben werden kénnen, sofern diese verhaltnismafBig sind, Idsst den Gerichten Ermessens-
spielraum, um zu entscheiden, wo das Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Rechten liegen soll.

Die dritte Komplikation ist, dass religiose Gruppen auch das Recht auf religiose Autonomie genief3en. Diese wird
untergraben, wenn das Personal ihrer Organisationen nicht aus Angehorigen derselben Religion bestehen darf.
Hier ist wieder ein Abwégen erforderlich, um die Rechte der Arbeitnehmer auf Gleichheit und die Rechte religioser

Gruppen auf Religionsfreiheit und Autonomie gegeneinander abzuwéagen.

Die Bestimmung, wo genau das Gleichgewicht gefunden werden kann, ist schwierig und hangt vermutlich immer
vom jeweiligen Zusammenhang und den Sachverhalten ab.Im Rahmen der Richtlinie wird zu diesem Zweck das
Konzept der VerhaltnismaBigkeit verwendet. Dieses kann verwendet werden, um die gro8e Anzahl der oben
beschriebenen konkurrierenden Rechte zu berticksichtigen. Die Entscheidung, was eine verhaltnismaBige Antwort
in jedem einzelnen Fall sein kann, bleibt eine groBe Herausforderung, und hiertiber konnte noch kein EU-weiter
Konsens gefunden werden. Es kann sein, dass die Aufgabe der Richtlinie und derjenigen, die diese auslegen, nicht
so sehr darin besteht, genau zu bestimmen, wo das Gleichgewicht liegt, sondern sicherzustellen, dass in der Glei-
chung der VerhéltnismaBigkeit die richtigen Fragen beriicksichtigt werden.

THEMATISCHER BERICHT H




HRELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Bibliografie

THEMATISCHER BERICHT




B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG H

Wissenschaftliche Publikationen

Allgemeiner Kommentar Nr. 22 (48) zu Artikel 18 AEMR des UNO-Menschenrechtsausschusses (1994) 15 Human
Rights L.J.233.

Bell und Waddington,,Reflecting on inequalities in European equality law”, 28 European Law Review (2003) 349.
Bell,,A Patchwork of Protection: The New Anti-Discrimination Law Framework”, 67 Modern Law Review (2004) 465.

Clements,,Defining ,Religion’ in the First Amendment: A functional approach” (1989) 74 Cornell L.R.352.
Codices-Datenbank, http://www.venice.coe.int/site/main/CODICES_GER.asp.

Cormack und Bell, Developing Anti-Discrimination Law in Europe; the 25 Member States Compared, Europaisches Netz
unabhdngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy,
Migration Policy Group (MPG), veréffentlicht von der Europaischen Kommission, GD Beschaftigung, soziale Ange-
legenheiten und Chancengleichheit, 2005].

De Schutter, The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law [human european consultancy,
Migration Policy Group (MPG), verdffentlicht von der Europdischen Kommission, GD Beschéftigung, soziale Ange-
legenheiten und Chancengleichheit, 2005].

Dworkin, Taking Rights Seriously (Duckworth Press, 1977).

Dworkin, A Matter of Principle (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1985).

Evans, C. Freedom of Religion under the ECHR (OUP, Oxford, 2001).

Feofanov,,Definition Religion: An Immodest Proposal” (1994) 23 Hofstra L. R. 309.

Fredman, Double Trouble: multiple discrimination and EU law, European Anti-Discrimination Law Review Issue 2 2005.
Freeman,,The Misguided Search for the Constitutional Definition of Religion” (1983) 71 Georgetown L.J. 1519-1565.
Greenawalt,,Religion as a Concept in Constitutional Law” (1984) 72 California L.R. 753-816.

Landerberichte: Europdisches Netz unabhéngiger Sachverstandiger im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts
[human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), veréffentlicht von der Europdischen Kommission, GD
Beschéftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, 2006].

Macklem,,Reason and Religion” in P.Oliver et al. (Hrsg.), Faith in Law: Essays in Legal Theory, (Hart, Oxford, 2000) 79.
Mahlmann,,Religious Tolerance, Pluralist Society and the Neutrality of the State:The Federal Constitutional Court’s
Decision in the Headscarf Case”, German Law Journal Bd.4 Nr.11.

D. McGoldreick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe (Hart, Oxford, 2006).

Nussbaum, ,A plea for difficulty” in Okin, Is Multiculturalism Bad for Women (Hrsg. Cohen, Howard, Nussbaum,
Princeton University Press, Princeton, 1999).

Okin, Is Multiculturalism Bad for Women? (Hrsg. Cohen, Howard, Nussbaum) (Princeton University Press, 1999).
Opinion on Cyprus by the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities 2001.

Parekh, Rethinking Multiculturalism (Palgrave, Hampshire, 2000).
Rawls, A Theory Of Justice (Oxford, OUP, 1999, revised edition).

Sadurski,,On Legal Definitions of Religion” (1989) 63 Australia L.J. 834.

THEMATISCHER BERICHT ﬂ



B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Schiek,,Just a Piece of Cloth? German Courts and Employees with Headscarves” (2004) 33 Industrial L. J. 68.

Tillich,,Dynamics of Faith” (Harper & Row New York, 1958).

Tobler, Remedies and Sanctions in EC non-discrimination law, Europdisches Netz unabhangiger Sachverstéandiger im

Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts [human european consultancy, Migration Policy Group (MPG), veréffentlicht

von der Europaischen Kommission, GD Beschaftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, 2005].

Toward a Constitutional Definition of Religion (1978) 91 Harv.L.R. 1056.

Waddington und Bell,,More Equal Than Others: Distinguishing European Equality Directives”, 38 Common Market

Law Review (2001), 587.

Waddington und Hendriks, ,The Expanding Concept of Employment Discrimination in Europe: From Direct and

Indirect Discrimination to Reasonable Accommodation Discrimination” [2002] IJCLLIR 403.
Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford: Basil Blackwell, 1953).

Rechtsfalle

Australien:

The Church of the New Faith vs The Commission of Pay-roll Tax (Victoria) [1982-3] 154 C.L.R.120.

Belgien:

Urteil vom 14. Juni 2005, Berufungsgericht Antwerpen (Hof van Beroep te Antwerpen, AR/2004/2811).

Tschechische Republik:
Verfassungsgericht Nr. 1Il.US 136/2000.

Danemark:
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 21. Januar 2005, 22/2004.

EGMR:

Ahmad vs. Vereinigtes Kénigreich (1981) 4 EHRR 126.

Angelini vs. Schweden (1988) 10 EHRR 123 (EKMR).

Arrowsmith vs. Vereinigtes K6nigreich (1978) 19 D.&R.5.

Campbell und Cosans vs. Vereinigtes Kénigreich (1982) 4 EHRR 293.

Chappel vs. Vereinigtes Kénigreich (1988) 10 EHRR 510 (EKMR).

Dabhlab vs. Switzerland Antr.Nr.42393/98 Entscheidung vom 15. Februar 2001.

H vs. Vereinigtes Konigreich (1993) 16 EHRR CD 44.

Hasan und Tschausch vs. Bulgarien (2002) 34 EHRR 55.

ISKCON vs. Vereinigtes Konigreich (1994) 76A D&R 90.

Kokkinakis vs. Griechenland [1993] 17 EHRR 397.

Kosteski vs.,,Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien”[2006] EGMR 403.
Metropolitane Kirche von Bessarabien vs. Moldau, Antr. Nr.45701/99, 13. Dezember 2001.
Pendragon vs. Vereinigtes Kdnigreich (1998) EHRRCD 179.

Sahin vs. Tiirkei, Antrag Nr.44774/98 Urteil vom 10. November 2005.

Serif vs. Griechenland (2001) 31 EHRR 20.

Stedman vs. Vereinigtes Kénigreich (1997) 23 EHRRCD168.

Swami Omkaramamda und das Divine-Light-Zentrum vs. Schweiz (1981) 25 D&R 105 (EKMR).

Thlimmenos vs. Griechenland (2001) 31 EHRR 15.
X und die Scientology-Kirche vs. Schweden (1976) 16 D&R 68.
X, Y und Z vs. Vereinigtes Kénigreich (1982) 31 D&R 50.

THEMATISCHER BERICHT



B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG H

EUGH:

C-170/84 Bilka-Kaufhaus vs. Weber von Hartz [1986] Slg. 1986, I-1607.

C-13/05 Chacdn Navas vs. Eurest Colectividades SA (2006).

C-177/88 Dekker vs. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus [1990] Slg. 1990, I-3941.

Frankreich:
Verwaltungsverordnung vom 18. Mai 2004, Rundschreiben Nr.2004-084 vom 18. Mai 2004.

Deutschland:

Bundesverfassungsgericht BVerwGE90, 112 (115).
Bundesverfassungsgericht BVerfGE 83,341 (353).
Bundesverfassungsgericht 2 BvR 1436/02.
Bundesarbeitsgericht 10. Oktober 2002, 2 AZR 472/01.
Kruzifix-Urteil, BVerfGE 93, 1, 1 BvR 1087/91.

Irland:
Flynn vs. the Sisters of the Holy Faith [1985] |.L.R.M. 336.
Quinn’s Supermarket vs. Attorney General [1972] IR 1.

Niederlande:

Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2004/148,2004/129.
Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2005/67.
Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2005/162.
Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2005/22.

Spanien:

Entscheidung des Verfassungsgerichts 15. Februar 1985 19/1985.
Entscheidung des Verfassungsgerichts, 27. Mérz 1985, 47/1985.
Entscheidung des Verfassungsgerichts, 12. Juni 1996, 106/1996.

Vereinigtes Konigreich:

J.H.Walker vs. Hussain [1996] IRLR 11.

Mandla vs. Lee [1983] 2 A.C.548.

O’Neill vs. Governors of St Thomas More RCVA Upper School [1996] IRLR 372.

R liber die Anwendung von Amicus — MSF u. a.) vs.Secretary of State for Trade and Industry und andere [2004] IRLR 430.
R.[tiber die Anwendung von Begum (Shabina)] vs. Denbigh High School Governors [2006] UKHL 15.

Seide vs. Gillette [1980] IRLR 427.

Serco Ltd. vd. Redfearn [2006] EWCA Civ 659.

USA:

Ansonia Board of Education vs. Philbrook 479 U.S.60 (1986).

EEOC vs. Alamo Rent-A-CarMay 26, 2006.

Opuku-Boateng vs. California, 95 F.3d 1461, 1473-74(9th Cir. 1996).
Trans World Airlines, Inc. vs. Hardison 432 U.S.63, (1977).

Turpen vs. Mo.-Kan.-Tex. R.R. Co., 736 F.2d 1022, 1027.

United States vs. Seeger 380 US 163, (1965).

THEMATISCHER BERICHT




B RELIGION UND WELTANSCHAUUNG IN DER BESCHAFTIGUNG B

Rechtsvorschriften

Belgien:

Loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires.

Tschechische Republik:

Entwurf zum Gesetz zur Bekdmpfung von Diskriminierung.

Danemark:
Gesetz zum Verbot von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt.

EG:
Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich Beschaftigung 2000/78/EG.
Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse 2000/43/EG.

Estland:
Gesetz Uber Arbeitsvertrage 1992.

Frankreich:
Conseil d’Etat 3/05/2000 N° 217017.
Conseil d’Etat 15/10/2003 n°244428.

Griechenland:
Gesetz 1771/1988.

Irland:
Gesetz zur Gleichbehandlung in der Beschéaftigung 1998-2004.
Gleichstellungsgesetz 2000-2004.

Niederlande:
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Spanien:
Statut der Arbeitnehmer.
Organisches Gesetz 2/2006 zur Bildung, vom 3. Mai.

Gesetz 24/1992 vom 10.November zur Annahme des Kooperationsabkommens zwischen dem Staat und der Fode-

ration der evangelischen Religionsgemeinschaften in Spanien.

Gesetz 25/1992 vom 10.November zur Annahme des Kooperationsabkommens zwischen dem Staat und den judi-

schen Gemeinschaften in Spanien.

Gesetz 26/1992 vom 10.November zur Annahme des Kooperationsabkommens zwischen dem Staat und der Spa-

nischen Islamischen Kommission.

Vereinigtes Konigreich:

Verordnung zur Gleichstellung in der Beschéftigung (Religion und Weltanschauung) 2003.
Verordnung zur Gleichstellung in der Beschéftigung (Sexuelle Orientierung) 2003.

Gesetz Uiber das Verbot der Geschlechterdiskriminierung 1975.

USA:
Birgerrechtsgesetz, 42 U.S.C.A.§2000e j.

THEMATISCHER BERICHT



Europaische Kommission

Religion und Weltanschauung in der Beschaftigung - das EU-Recht

Luxemburg: Amt fur amtliche Veréffentlichungen der Europaischen Gemeinschaften
2007 —71S. — 21 x29,7cm

ISBN 92-79-03113-9



Wie kann ich EU-Ver6ffentlichungen erhalten?

Alle kostenpflichtigen Veréffentlichungen des Amtes fur Veréffentlichungen sind tber den

EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/ erhaltlich, bei dem Sie Uber eine Verkaufsstelle
Ihrer Wahl bestellen kénnen.

Das Verzeichnis unseres weltweiten Verkaufsstellennetzes kénnen Sie per Fax anfordern:
(352) 29 29-42758.




	relbel_2_de.pdf
	Inhalt
	Zusammenfassung und Bemerkungen
	I. Einleitung
	II. Religion und Weltanschauung als Diskriminierungsgrund in der Richtlinie
	Unmittelbare Diskriminierung
	Mittelbare Diskriminierung
	Die Frage der Vergleichspersonen
	Belästigung
	Rechtsbehelfe und Rechtsdurchsetzung

	III. Die angemessenen Vorkehrungen als Pflicht?
	IV.Die Definition von Religion und Weltanschauung
	Die Definition von Religion
	Die Definition von Weltanschauung
	Die politische Meinung
	Ist in der Weltanschauung auch Konfessionslosigkeit enthalten?
	Die Bestimmung der Religion oder Weltanschauung des Einzelnen

	V. Das Verhältnis zwischen Religion und Rasse und ethnischer Zugehörigkeit
	VI. Der Zusammenhang zwischen dem Schutz der Menschenrechte und der Richtlinie
	Die Komplementarität
	Die Einschränkung von Rechten
	Rechte im Spannungsverhältnis
	Die Erfahrung mit konkurrierenden Rechten in Europa
	Die Autonomie religiöser Organisationen
	Religiöse Symbole
	Diskriminierung aus Gründen der Religion und sexuellen Orientierung
	Die Gleichbehandlung verschiedener religiöser Gruppen
	Religionsfreiheit und Privatsphäre

	Der Umgang mit Spannungen innerhalb der Richtlinie

	VII. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Bestimmungen zum Thema Religion und Geschlecht
	Kopftücher, Religionsfreiheit und Geschlechtergleichstellung
	Anforderungen an den Lebensstil

	VIII. Die „wesentlichen beruflichen Anforderungen“ und die Ausnahme der religiösen Gesinnung
	Die Umsetzung von Artikel 4
	Die europäische Erfahrung mit Ausnahmeregelungen in der Beschäftigung aufgrund von Religion
	Die Bestimmung der Verhältnismäßigkeit beruflicher Anforderungen

	IX. Schlussfolgerung
	Bibliografie




